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Geschäftsordnung des
Gemeinderates
der Stadt Wien

I. Sprachliche Gleichbehandlung
§ 1. Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur

in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und
Männer in gleicher Weise. Bei Anwendung auf bestimmte Personen
ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

II. Organisation
Vorsitzende

§ 2. (1) Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte gemäß § 97 der
Wiener Gemeindewahlordnung 1996 den Ersten Vorsitzenden, den
Zweiten, Dritten und Vierten Vorsitzenden. Amtsführende Stadträte
sind zu Vorsitzendennicht wählbar. Vorsitzende, die zu amtsführen-
den Stadträten gewählt werden, haben das erstere Mandat niederzu¬
legen. In der ersten Sitzung nach einer Wahl des Gemeinderates hat
der Bürgermeister oder, wenn er verhindert ist, unter Beachtung der
Reihung als Vorsitzender einer der bisherigen Vorsitzenden oder,
wenn auch diese verhindert sind, das an Jahren älteste anwesende
Mitglied des Gemeinderates den Vorsitz bis zur Neuwahl der Vor¬
sitzenden zu führen.

(2) Soweit in dieser Geschäftsordnung vom Vorsitzenden (des
Gemeinderates) die Rede ist, ist damit der Erste Vorsitzende
gemeint. Ist dieser an der Ausübung seines Amtes verhindert, gehen
alle seine ihm nach der Wiener Stadtverfassung (WStV) und nach
dieser Geschäftsordnung zukommenden Rechte und Pflichten auf
den Zweiten Vorsitzenden, für den Fall, dass auch dieser verhindert
ist, auf den Dritten Vorsitzendenusw. über. Der Vorsitzende wird in
der Vorsitzführung durch die anderen Vorsitzenden vertreten; die
Rechte und Pflichten des Vorsitzenden gehen im Vertretungsfall auf
den mit der Vorsitzführung betrauten weiteren Vorsitzendenüber.

(3) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen. Er sorgt für die Auf¬
rechterhaltung der Ordnung durch den Ruf zur Ordnung. Nach dem
dritten Ruf zur Ordnung kann der Vorsitzende einem Redner für
diesen Tagesordnungspunkt das Wort entziehen.

(4) Abschweifungen von der Sache ziehen den Ruf des Vor¬
sitzenden „zur Sache“ nach sich. Nach dem dritten Ruf „zur Sache“
kann der Vorsitzende dem Redner für diesen Tagesordnungspunkt
das Wort entziehen.

(4a) Der Vorsitzende ist weiters berechtigt, im Bedarfsfall die
Sitzung jederzeit zu unterbrechen. Beabsichtigt der Vorsitzende
eine Unterbrechung, die nicht bloß einer Beratung in der Präsidial¬
konferenz dient, so hat er zuvor dem Gemeinderat Gelegenheit zu
geben, über die Unterbrechung Beschluss zu fassen. Die Sitzungs¬
unterbrechung darf höchstens zwei Werktage dauern. Fällt das Ende
dieser Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen Feiertag, so ist
der nächstfolgende Werktag, 9.00 Uhr, der frühestmögliche Zeit¬
punkt der Fortsetzung der Sitzung. Die Fortsetzung der unter¬
brochenen Sitzung verfügt der Vorsitzende.

(4b) Der Vorsitzende ist zur Unterbrechung der Sitzung ohne vor¬
angegangene Debatte verpflichtet, wenn dies von mindestens einem
Drittel der Gemeinderatsmitglieder verlangt wird. Ist das Verlangen
nicht genügend unterstützt, hat der Vorsitzende die Unterstützungs¬
frage zu stellen. Im Falle der Unterbrechung der Sitzung auf Ver¬
langen darf die Unterbrechung nicht länger als zwei Werktage dauern.

(5) Wer zur Teilnahme an den Verhandlungen berechtigt ist, kann
vom Vorsitzenden den Ruf „zur Sache“ oder „zur Ordnung“ ver¬
langen. Der Vorsitzende entscheidet hierüber ohne Berufung an den
Gemeinderat. Wenn jemand, der zur Teilnahme an den Verhand¬
lungen des Gemeinderates berechtigt ist, Anlass zum Ordnungsruf
gegeben hat, kann dieser vom Vorsitzenden auch am Schluss der¬
selben Sitzung oder am Beginn der nächsten Sitzung nachträglich
ausgesprochen und auch von jedem zur Teilnahme an den Verhand¬
lungen Berechtigten gefördert werden.

(6) Die in den Abs. 3 bis 5 vorgesehenen Rechte hat jeder Vor¬
sitzende im Falle seiner Vorsitzfuhrung - unbeschadet der Bestim¬
mung des § 4 Abs. 5 zweiter Satz - eigenverantwortlich auszuüben.

(7) Wurde einem Redner wegen Abschweifung vom Gegenstand
das Wort entzogen, so kann der Gemeinderat ohne Debatte be¬
schließen, dass er den Redner dennoch hören wolle.

(8) Zur Entscheidung darüber, ob ein Mitglied des Gemeinderates
durch sein Verhalten während einer Gemeinderatssitzung das im
§ 19 Abs. 1 WStV enthaltene Gelöbnis gebrochen hat, ist das
Disziplinarkollegium nach dem in der Wiener Stadtverfassung fest¬
gesetzten Verfahren (§ 19 Abs. 4 und 5 WStV) berufen.

Klubs des Gemeinderates
§ 3. (1) Gemeinderatsmitglieder derselben wahlwerbenden Partei

haben das Recht, sich zu einem Klub zusammenzuschließen. Zu
einem solchen Zusammenschluss sind mindestens drei Gemeinde¬
ratsmitglieder derselben wahlwerbenden Partei erforderlich.

(2) Die Konstituierung eines Klubs und der Name des Klubvor¬
sitzenden sind dem Bürgermeister schriftlich mitzuteilen. Im Falle
der Bestellung eines geschäftsführenden Klubvorsitzenden ist auch
dessen Name bekannt zu geben. Klubvorsitzender (geschäfts-
führender Klubvorsitzender) ist jenes Gemeinderatsmitglied der
jeweiligen wahlwerbendenPartei, dessen Nominierung von mehr als
der Hälfte der Mitglieder des jeweiligen Klubs schriftlich durch
deren Unterschrift unterstützt wird. Dies gilt auch für einen Wechsel
in der Person des Klubvorsitzenden (geschäftsführenden Klubvor¬
sitzenden).

(3) Die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten und not¬
wendigen Arbeitsbehelfen an die Klubs erfolgt unter Bedachtnahme
auf die Stärke der wahlwerbendenParteien nach Anhörung der Klub¬
vorsitzenden.

(4) Die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten und not¬
wendigen Arbeitsbehelfen gilt auch für die Gemeinderatsmitglieder
derselben wahlwerbenden Partei, die die im Abs. 1 festgelegte
Mindestanzahl nicht, jedoch mindestens die Anzahl zwei, erreichen.

(5) Gemeinderatsmitgliedem, die keiner wahlwerbendenPartei im
Sinne der Abs. 1 bis 4 angehören, und Zusammenschlüssen, denen
die rechtliche Eigenschaft eines Klubs nicht zukommt, sind Räum¬
lichkeiten und notwendige Arbeitsbehelfe gemeinsam in unbedingt
erforderlichem Ausmaß zur Verfügung zu stellen.

Präsidialkonferenz des Gemeinderates
§ 4. (1) Der Vorsitzende des Gemeinderates und die Vorsitzenden

der Klubs bilden die Präsidialkonferenz. Die Klubsekretäre oder
Klubdirektoren können an den Sitzungen der Präsidialkonferenz
teilnehmen. Die Vorgenannten haben sich - sofern sie nicht
Gemeindebedienstete oder gewählte Mandatare sind - gegenüber
dem Vorsitzenden des Gemeinderates zur Amtsverschwiegenheit
und zur Wahrung des Datenschutzes ausdrücklich schriftlich zu
verpflichten. Die Präsidialkonferenz ist ein beratendes Organ zur
Unterstützung des Vorsitzenden des Gemeinderates in seiner Amts¬
führung. Die Empfehlungen der Präsidialkonferenz haben nach
Möglichkeit einvernehmlich zu erfolgen.

(2) Die Klubvorsitzenden werden im Falle ihrer Verhinderung
durch die von ihnen namhaft gemachten Vertreter vertreten.

(3) Die Präsidialkonferenz wird vom Vorsitzendendes Gemeinde¬
rates einberufen. In den Sitzungen der Präsidialkonferenz führt der
Vorsitzende des Gemeinderates den Vorsitz.

(4) Der Präsidialkonferenz obliegt die Beratung des Vorsitzenden
des Gemeinderates in allen ihm nach der Wiener Stadtverfassung
und nach dieser Geschäftsordnung zukommenden Aufgaben. Ins¬
besondere hat sie den Vorsitzendendes Gemeinderates bei

1. der Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen des
Gemeinderates (Termine, Zeitpläne u. dgl.),

2. der Festlegung des Schwerpunkt-Verhandlungsgegenstandes,
3. der Festlegung der Reihenfolge der Verhandlung der Geschäfts¬

stücke,
4. der Zulassung und Reihung von mündlichen Anfragen und
5. Geschäftsordnungsfragen

zu beraten.
(5) Der Vorsitzende hat die weiteren Vorsitzenden über das Er¬

gebnis der Beratung in der Präsidialkonferenz zu informieren. Die
weiteren Vorsitzenden haben das Beratungsergebnis im Falle ihrer
Vorsitzführung zu beachten.
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Schriftführer
§ 5. (1) Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte in sinngemäßer

Anwendung der Bestimmungen des § 96 der Wiener Gemeinde¬
wahlordnung 1996 die von ihm zu bestimmende Anzahl von Schrift¬
führern.

(2) Abwechselnd hat je einer dieser Schriftführer das Sitzungs¬
protokoll zu beglaubigen und über Aufforderung des Vorsitzenden
Schriftstücke u. dgl. zu verlesen. Die Reihenfolge ihrer Berufung
zu diesen Funktionen wird durch Übereinkunft bestimmt, mangels
einer solchen durch den Bürgermeister.

Sitzungsprotokoll
§6 . (1) Über jede Sitzung des Gemeinderates ist von der

Magistratsdirektion ein Amtliches Protokoll zu führen und zwei
Wochen nach der Sitzung eine Woche hindurch zur Einsicht für
alle Mitglieder des Gemeinderates und des Stadtsenates sowie die
Bezirksvorsteher und Bezirksvorsteher-Stellvertreter aufzulegen.

(2) Einwendungen gegen die Fassung oder den Inhalt des Proto¬
kolls sind während der Auflagefrist dem Vorsitzenden mitzuteilen,
welcher, wenn er sie begründet findet, die Berichtigung veranlasst.

(3) Wenn gegen das Protokoll keine Einwendung erhoben wurde
beziehungsweise der Vorsitzende über solche entschieden hat, gilt
dieses nach Ablauf der in Abs. 1 genannten Frist beziehungsweise
mit der Entscheidung des Vorsitzenden als genehmigt.

(4) Das Protokoll hat die Mitteilungen des Vorsitzenden, den
vollen Wortlaut oder einen Auszug des bekannt gegebenen Einlaufs,
die aufgerufenen mündlichen Anfragen, die Inhaltsangaben der
schriftlichen Anfragen und Anträge sowie der Mitteilungen des
Bürgermeisters und der amtsführenden Stadträte, weiters die als an¬
genommen erklärten Anträge des Stadtsenates sowie alle Beschlüsse
zu enthalten.

(5) Das Protokoll wird nach der Genehmigung in Druck gelegt
und mit der Beilage, in die der Wortlaut der schriftlichen Anfragen
und Anträge sowie der schriftlichen Beantwortung aller Anfragen
aufzunehmen ist, den Mitgliedern des Gemeinderates und des Stadt¬
senates sowie den Bezirksvorstehem und Bezirksvorsteher-Stellver-
tretem zugesendet. Das Original wird vom Vorsitzenden und einem
Schriftführer unterfertigt und im Wiener Stadt- und Landesarchiv
mit der Beilage aufbewahrt. Das Protokoll über eine öffentliche
Sitzung kann von jeder Person eingesehen werden.

(6) Über jede öffentliche und nicht öffentliche Sitzung des
Gemeinderates wird ein wörtliches Protokoll verfasst, welches die
Verhandlungen sowie den Wortlaut der aufgerufenen mündlichen
Anfragen vollständig wiederzugeben hat. Dieses Protokoll ist an
Hand von Tonbandaufnahmen, von stenografischen Aufzeichnungen
oder durch Kombination beider Möglichkeiten aufzunehmen. Die
Aufnahme auf Tonträger darf erst nach Drucklegung des Protokolls
gelöscht werden. Das wörtliche Protokoll über die öffentlichen
Sitzungen ist in Druck zu legen und den Mitgliedern des Gemeinde¬
rates und des Stadtsenates sowie den Bezirksvorstehern und
Bezirksvorsteher-Stellvertretem zuzusenden und im Wiener Stadt-
und Landesarchiv zur Einsicht für jede Person aufzulegen. Überdies
ist der käufliche Erwerb zu ermöglichen. Das wörtliche Protokoll
über die nicht öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates wird weder
in Druck gelegt noch veröffentlicht. Den Mitgliedern des Gemeinde¬
rates und des Stadtsenates ist aber die Einsicht zu gewähren.

(7) Jeder Redner erhält für einen Zeitraum von acht Tagen die
schriftliche Wiedergabe seiner Ausführungen zwecks Vornahme
stilistischer Korrekturen. Im Zweifelsfall entscheidet der Vorsitzende
über die Zulässigkeit. Werden keine Einwendungen erhoben oder
erfolgt keine Rückgabe innerhalb der erwähnten Korrekturfrist, wird
die Drucklegung des wörtlichen Protokolls über die öffentliche
Sitzung und die Reinschrift des Protokolls über die nicht öffentliche
Sitzung veranlasst.

III. Sitzungen
Anzahl und Einberufung der Sitzungen

§ 7. (1) Der Gemeinderat tritt zusammen, sooft es die Geschäfte
erfordern.

(2) Er kann sich nur auf Einberufung des Bürgermeisters und,
wenn dieser verhindert ist, auf Einberufung des nach § 94 WStV zur
Vertretung des Bürgermeisters berufenen Mitgliedes des Stadt¬

senates versammeln. Jede Sitzung, der eine solche Einberufung
nicht zu Grunde liegt, ist ungesetzlich. Die in ihr gefassten Be¬
schlüsse sind ungültig.

(2a) Die Sitzungen des Gemeinderates beginnen grundsätzlich um
9.00 Uhr, sollen jedoch in begründeten Fällen nicht später als um
12.00 Uhr beginnen.

(3) Ergeben sich nach der Einberufung Hindernisse für die
Abhaltung der Sitzung, so ist der Bürgermeister, im Falle seiner
Verhinderung das nach § 94 WStV zu seiner Vertretung berufene
Mitglied des Stadtsenates, berechtigt, die Sitzung abzusagen.

(4) Hinsichtlich aller Zustellungen des Bürgermeisters an die
Mitglieder des Gemeinderates genügt es, wenn die Sendungen der
Post zur Beförderung an die vom Mitglied des Gemeinderates
bekannt zu gebende in Wien gelegene Zustelladresse rechtzeitig
übergeben werden.

(5) Die Mitglieder des Gemeinderates sind verpflichtet, jede
Änderung der im Abs. 4 genannten Zustelladresse dem Bürger¬
meister unverzüglich bekannt zu geben.

Verpflichtung zur Einberufung
§ 8. (1) Der Bürgermeister ist verpflichtet, eine Sitzung des

Gemeinderates innerhalb von acht Tagen einzuberufen, wenn dieses
Verlangen von wenigstens 25 Gemeinderatsmitgliedern oder einem
Klub schriftlich gestellt wird. In einem solchen Fall ist die Sitzung
innerhalb von 21 Tagen ab Einlangen des Verlangens beim Bürger¬
meister abzuhalten. Die §§ 32 Abs. 1 und 33 Abs. 1 und 2 des All¬
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes1991(AVG), BGBl. Nr. 51,
sind anzuwenden. Wenn nach dieser Bestimmung die Sitzung inner¬
halb der Zeit vom 15. Juli bis 15. September abzuhalten wäre, so ist
die Sitzung längstens bis Ende September abzuhalten.

(2) Das Verlangen ist in der Einladung bekannt zu geben.
(3) Kein Mitglied des Gemeinderatesdarf innerhalb eines Kalender¬

jahres mehr als ein Verlangen nach Einberufung einer Sitzung des
Gemeinderates stellen; Unterstützungen von Anträgen eines Klubs
zählen dabei nicht mit, jedoch darf auch kein Klub innerhalb eines
Kalenderjahres mehr als ein solches Verlangen stellen.

(4) In den Sitzungen des Gemeinderates auf Verlangen im Sinne
des Abs. 1 dürfen Geschäftsstücke nicht verhandelt werden.

(5) Zum Verlangen im Sinne des Abs. 1 ist die Einbringung von
Beschluss-(Resolutions-)Anträgen zulässig. § 27 Abs. 4 ist anzu¬
wenden.

Öffentlichkeit der Sitzungen
§ 9. (1) Die Sitzungen des Gemeinderates sind öffentlich.
(2) Sitzungen des Gemeinderates mit Ausnahme jener , in denen

der Gemeinderechnungsabschluss oder der Gemeindevoranschlag
verhandelt werden, können über den von wenigstens 13 Mitgliedern
gestellten Antrag, wenn sich die Mehrheit nach Entfernung der
Zuhörer dafür ausspricht, auch nicht öffentlich abgehalten werden.
Sitzungen des Gemeinderatesüber Verlangen im Sinne des § 8Abs. 1,
Fragestunden, Aktuelle Stunden, Sitzungen, in denen Anträge auf
Einsetzung einer Untersuchungskommission gemäß § 39a Abs. 1
behandelt werden, Sitzungen, in denen Berichte bzw. Minderheits¬
berichte von Untersuchungskommissionen oder Mitteilungen gemäß
§ 39b Abs. 1 behandelt werden, und dringliche Initiativen sowie
deren Debatten sind jedenfalls öffentlich abzuhalten. Auch der
Bürgermeister kann Gegenstände mit Ausnahme der vorerwähnten
in eine nicht öffentliche Sitzung verweisen. In dieser nicht öffent¬
lichen Sitzung kann jedoch der Gemeinderat die Verweisung des
Gegenstandes zur Verhandlung in öffentlicher Sitzung beschließen.
Unter den gleichen Voraussetzungen können auch einzelne
Geschäftsstücke nicht öffentlich verhandelt werden.

Eintrittsberechtigung
§ 10. (1) Der Eintritt auf die Galerie des Sitzungssaales ist nur mit

Karten gestattet, die von der Magistratsdirektion oder in deren Auf¬
trag auf Grund der Weisungen des Bürgermeisters nach Maßgabe
des Raumes ausgegeben werden. Jedes Mitglied des Gemeinderates
hat Anspruch auf eine Eintrittskarte.

(2) Vor dem Eintritt sind gefährliche Gegenstände sowie Taschen
und andere Gepäckstücke abzugeben. Für ihre Aufbewahrung ist
keine Gebühr zu entrichten.
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(3) Der Eintritt zu den den Vertretern von Medien vorbehaltenen
Teilen der Galerie ist diesen Vertretern nach Maßgabe des vorhandenen
Raumes unter den gleichen Bedingungen gestattet wie sonstigen
Benutzern der Galerie. Bild- und Tonaufnahmen von der Galerie
dürfen nur mit Bewilligung des Vorsitzendenvorgenommen werden.

(4) Unbeschadet der Bestimmungen der vorhergehenden Absätze
dürfen sich Vertreter von Medien im Sitzungssaal nur mit Bewilli¬
gung des Vorsitzendenaufhalten sowie Bild- und Tonaufnahmennur
mit Bewilligung des Vorsitzendenvornehmen.

Verhalten der Zuhörer
§ 11. (1) Die Zuhörer haben sich jeder Äußerung zu enthalten.

Wenn Zuhörer die Beratungen des Gemeinderates in irgendeiner
Weise stören oder behindern, so hat der Vorsitzende nach voraus¬
gegangener fruchtloser Mahnung zur Ordnung diese Zuhörer aus
dem Sitzungssaal entfernen zu lassen.

(2) Dem Vorsitzenden ist es überlassen, zu entscheiden, ob sich
auch die Vertreter der Medien zu entfernen haben.

(3) Nach Entfernung der störenden Zuhörer wird die Sitzung fort¬
gesetzt und der Eintritt diesen Zuhörern zu dieser Sitzung nicht mehr
gestattet.

Teilnahme der Bezirksvorsteher
§ 12. Die Bezirksvorsteher oder die von ihnen bestimmten

Bezirksvorsteher-Stellvertreter können jederzeit an den Sitzungen
des Gemeinderates mit beratender Stimme teilnehmen und sich zu
Geschäftsstücken, soweit dadurch Angelegenheiten ihres Bezirkes
unmittelbar berührt werden, zu Wort melden.

Teilnahme des Präsidenten des Rechnungshofes
§ 12a. Der Präsident des Rechnungshofes hat das Recht, an den

Sitzungen des Gemeinderates, in denen die Berichte des Rech¬
nungshofes verhandelt werden, teilzunehmen und auf sein Verlangen
jedesmal gehört zu werden.

Teilnahme von Gemeindebediensteten
§ 13. (1) Mit Bewilligung des Vorsitzenden haben Gemeinde¬

bedienstete in der Sitzung anwesend zu sein.
(2) Andere Personen, deren Anwesenheit für die Vorbereitung

oder die Durchführung der Verhandlungennotwendig ist, dürfen mit
Bewilligung des Vorsitzenden im Sitzungssaal anwesend sein.

Anwesenheitspflicht der Gemeinderatsmitglieder
§ 14. (1) Die Mitglieder des Gemeinderates haben an den

Sitzungen regelmäßig teilzunehmen und pünktlich zu erscheinen.
(2) Sind sie an der Teilnahme verhindert, so haben sie dies dem

Bürgermeister unter Angabe des Grundes mitzuteilen.
(3) Abwesenheiten, die voraussichtlich über die Dauer von einem

Monat hinausgehen, sind dem Bürgermeister zu melden.

IV. Gang der Verhandlungen
Eröffnung der Sitzung

§ 15. (1) Die Sitzung wird vom Vorsitzenden ohne Rücksicht auf
die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates eröffnet. Sie beginnt mit
den allfalligen Mitteilungen des Vorsitzenden und der Bekanntgabe
des Einlaufes, soweit dieser von allgemeinem Interesse ist und nicht
unmittelbar einem anderen Organ zugewiesen wurde. Sofern es der
Vorsitzende für zweckmäßig erachtet, kann der Einlauf oder Teile
davon im vollen Wortlaut auch durch einen Schriftführer verlesen
werden.

(2) In der Regel folgen darauf die Fragestunde (§ 32), die Aktuelle
Stunde (§ 39), weiters die Bekanntgabe der eingebrachten schrift¬
lichen Anfragen und Anträge sowie die Bekanntgabe des als erstes
Geschäftsstück zu verhandelnden Schwerpunkt-Verhandlungsgegen¬
standes.

Mitteilungen des Bürgermeisters und
der amtsführenden Stadträte

§ 16. (1) Der Bürgermeister und die amtsführenden Stadträte,
letztere in Angelegenheiten für die sie im Rahmen ihrer Ver¬
waltungsgruppe zuständig sind, haben das Recht, Mitteilungen an
den Gemeinderat zu machen. Das Thema der Mitteilung ist dem
Vorsitzenden spätestens 24 Stunden vor Sitzungsbeginn bekannt zu
geben, der daraufhin unverzüglich die Klubvorsitzenden sowie die

im § 3 Abs. 4 und 5 genannten Gemeinderatsmitglieder und Zu¬
sammenschlüsse in Kenntnis zu setzen hat. In diese Frist werden
Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet.

(2) Kann die im Abs. 1 genannte Frist zur Bekanntgabe des
Themas der Mitteilung aus besonderen Gründen nicht eingehalten
werden, ist die Mitteilung dennoch nach Anhörung der Präsidial¬
konferenz mit Zustimmung des Vorsitzendenzulässig.

(3) Nach Möglichkeit haben Mitteilungen unmittelbar nach der
Aktuellen Stunde (§ 39), sofern eine solche nicht stattfindet, nach
der Fragestunde (§ 32), findet eine solche auch nicht statt, zu Beginn
der Sitzung des Gemeinderates, allenfalls nach den allfalligen
Mitteilungen des Vorsitzenden und der Bekanntgabe des Einlaufs
(§ 15), zu erfolgen. Für die Mitteilung ist die Redezeit mit maximal
40 Minuten beschränkt.

(4) Jedes Mitglied des Gemeinderates hat das Recht, sich zur
Besprechung der Mitteilung zu Wort zu melden. Die Besprechung
hat unmittelbar an die Mitteilung anzuschließen. Bei der Bespre¬
chung darf kein Mitglied des Gemeinderates öfter als zweimal und
mehr als insgesamt 20 Minuten sprechen. Der Bürgermeister und die
zuständigen amtsführenden Stadträte dürfen sich bei der Bespre¬
chung öfter als zweimal zu Wort melden; deren Redezeit pro Wort¬
meldung ist mit 20 Minuten beschränkt.

(5) Während der Besprechung können auch im Zusammenhang
mit der Mitteilung stehende Beschluss-(Resolutions-)Anträge ein¬
gebracht werden. § 27 Abs. 4 findet sinngemäß Anwendung.

Tagesordnung und Akteneinsicht
§ 17. (1) Der Bürgermeister hat dafür zu sorgen, dass die vom

Gemeinderat zu erledigenden Geschäftsstücke auf die Tagesordnung
gesetzt werden.

(2) Die vom Bürgermeister bestimmte Tagesordnung ist den Mit¬
gliedern des Gemeinderates, den Mitgliedern des Stadtsenates sowie
den Bezirksvorstehern und deren Stellvertretern mit der Einladung
zur Sitzung bekannt zu geben. Nachträge zur Tagesordnung sind
ebenfalls zu versenden. Ebenso sind ihnen die zur Verhandlung ge¬
langenden Anträge des Stadtsenates im Wortlaut mitzuteilen. Die
Versendung der Tagesordnung und der Nachträge hat so zeitgerecht
zu erfolgen, dass das Recht auf Einsichtnahme gemäß den Abs. 3
und 4 gewahrt ist. Die Tagesordnung und allfällige Nachträge, die
für eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates bestimmt sind, sind
während der öffentlichen Sitzung zur öffentlichen Einsicht für die
Zuhörer aufzulegen.

(2a) Die Berichte des Rechnungshofes und des Kontrollamtes sind
grundsätzlich in jeweils einer Gemeinderatssitzung des Jahres zu
behandeln, jene des Kontrollamtes in der ersten, jene des Rech¬
nungshofes in der zweiten Jahreshälfte. Abweichungen von dieser
Regelung sind im Einzelfall nach Maßgabe der Zweckmäßigkeit
möglich. Berichte des Rechnungshofes auf Grund von Über¬
prüfungen nach Ersuchen des Stadtsenates, des Gemeinderates oder
von 33 Mitgliedern des Gemeinderates sind jedenfalls je nach dem
Zeitpunkt ihres Einlangens zu behandeln.

(3) Jedes Mitglied des Gemeinderates hat das Recht auf Einsicht¬
nahme in jene Geschäftsstücke, die auf Grund der bekannt gege¬
benen Tagesordnung (Abs. 2) dem Gemeinderat vorliegen. Diese
Geschäftsstücke sind in der Magistratsdirektion spätestens am
vierten Tag vor der Sitzung des Gemeinderates zur Einsicht für die
Mitglieder des Gemeinderates aufzulegen. In diese Frist werden
Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet.

(4) Jedes Mitglied des Gemeinderates hat - sofern dem ein
gesetzliches Hindernis nicht entgegensteht - weiters das Recht auf
Einsichtnahme in solche Beschlussakten des Gemeinderates oder
eines Ausschusses, einschließlich der für diese Beschlüsse maß¬
geblich gewesenen Akten oder Aktenteile, welche mit einem auf der
bekannt gegebenen Tagesordnung stehenden Geschäftsstück in
einem inhaltlichen Zusammenhang stehen und noch nicht skartiert
sind. Das Verlangen nach Einsichtnahme ist dem Vorsitzenden des
Gemeinderates zu übergeben, der im Falle einer Meinungsver¬
schiedenheit nach Anhörung des Magistratsdirektors entscheidet.

(5) Die Rechte nach Abs. 3 und 4 umfassen auch die Herstellung
von Abschriften und Ablichtungen.

(6) Der Bürgermeister ist berechtigt, mit Zustimmung des
Gemeinderates, worüber eine Debatte nicht stattfindet, Geschäfts-
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stücke, welche nicht in der Tagesordnung oder in einem Nachtrag
enthalten sind, vor oder während einer Sitzung auf die Tagesordnung
zu setzen. Diese Geschäftsstücke sind sodann bis zu ihrer Behand¬
lung im Gemeinderatssitzungssaal zur Einsichtnahme für die
Mitglieder des Gemeinderates aufzulegen. Die Behandlung dieser
Geschäftsstücke hat nach Erledigung der Tagesordnung und ihrer
Nachträge zu erfolgen. Der Bürgermeister oder der Gemeinderat
sind jederzeit berechtigt, Geschäftsstücke von der Tagesordnung
abzusetzen. Sofern die Absetzung durch den Bürgermeister erfolgt,
hat dies der Vorsitzende dem Gemeinderat in der Sitzung bekannt zu
geben. Hat ein Mitglied des Gemeinderates die Absetzung eines
Geschäftsstückes von der Tagesordnung durch den Gemeinderat
beantragt, so hat die Abstimmung darüber erst nach den Wort¬
meldungen der hiezu vorgemerkten Redner und nach dem Schluss¬
wort des Berichterstatters zu erfolgen.

(7) Die Reihenfolge der Verhandlung der Geschäftsstücke be¬
stimmt im Einvernehmen mit dem Bürgermeister der Vorsitzende
nach Beratung in der Präsidialkonferenz (§ 4 Abs. 4 Z 3).

Genehmigung der Anträge des
Stadtsenates ohne Verhandlung

§ 17a. (1) Nach den allfälligen Mitteilungen des Vorsitzenden,
der Bekanntgabe des Einlaufes und nach Beendigung der Aktuellen
Stunde oder der Fragestunde sowie der Bekanntgabe der ein-
gebrachten Anfragen und Anträge wird in die Tagesordnung etn-
gegangen.

(2) Zunächst stellt der Vorsitzende fest, bezüglich welcher Anträge
des Stadtsenates, die den Mitgliedern des Gemeinderates mindestens
vier Tage - Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht ein¬
gerechnet - vor der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben wurden,
kein Mitglied des Gemeinderates vor Beginn der Sitzung das Ein¬
gehen in die Verhandlungverlangt hat.

(3) Nach der Feststellung gemäß Abs. 2 hat der Vorsitzende solche
Anträge des Stadtsenates als angenommen zu erklären.

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 gelten für die im § 24 an¬
geführten Angelegenheiten mit der Maßgabe, dass die Feststellung
und die Annahmeerklärung nur bei Anwesenheit von wenigstens der
Hälfte der Gemeinderatsmitglieder möglich sind.

Berichterstattung
§ 18. (1) Berichterstatter im Gemeinderat ist der zuständige amts¬

führende Stadtrat (Vorsitzende des Kontrollausschusses). Dieser
kann ein Mitglied des zuständigen Gemeinderatsausschusses mit der
Berichterstattung betrauen. Der Bürgermeister kann im Einver¬
nehmen mit dem zuständigen amtsführenden Stadtrat (Vorsitzenden
des Kontrollausschusses) oder mit Zustimmung des Stadtsenates
auch ein anderes Gemeinderatsmitglied mit der Berichterstattung
betrauen.

(2) Jede Kommission (§ 59 WStV) bestimmt selbstständig ihren
Berichterstatter.

(3) Weicht ein Antrag des Stadtsenates von dem Antrag des zu¬
ständigen Ausschusses ab, so ist der Berichterstatter verpflichtet, in
seinem Bericht auch den Antrag des Ausschusses dem Gemeinderat
zur Kenntnis zu bringen.

(4) Desgleichen ist der Berichterstatter verpflichtet, in seinem
Bericht die bei der Beratung im Ausschuss, Unterausschuss oder in
der Kommission vorgebrachten Minderheitsmeinungen zur
Kenntnis des Gemeinderates zu bringen, wenn bei der Beratung im
Ausschuss, Unterausschuss oder der Kommission der abgelehnte
Antrag als Minderheitsmeinung angemeldet und diese Anmeldung
durch wenigstens ein Fünftel der anwesenden Ausschussmitglieder
(Ersatzmitglieder) unterstützt wurde (§ 31 Abs. 3 Geschäftsordnung
für die Ausschüsse, Unterausschüsse und Kommissionen). In diesem
Fall muss in der Debatte über den Gegenstand mindestens ein Ver¬
treter der Minderheitsmeinung zu Wort kommen können.

Beteiligung an der Verhandlung
§19 . (1) Die Verhandlungssprache im Gemeinderat ist die

deutsche Sprache.
(2) Wer das Wort wünscht, hat dies dem Vorsitzenden zu melden

und nach Möglichkeit anzugeben, ob er für oder gegen die Anträge
des Berichterstatters zu sprechen wünscht. Soferne in einer Frak¬
tionsvereinbarung nichts anderes bestimmt ist, erteilt der Vor¬
sitzende das Wort in der Reihenfolge der Anmeldungen.

(3) Rednern steht es frei, ihre Stellen in der Reihenfolge mit¬
einander zu tauschen. Dies ist dem Vorsitzenden zu melden.

(4) Wer, zur Rede aufgefordert, nicht anwesend ist, verliert das
Wort.

§ 20. (1) Keinem Mitglied des Gemeinderates ist es gestattet, bei
der Beratung über einen Verhandlungsgegenstand mehr als zweimal
das Wort zu ergreifen. Bei der Beratung des Voranschlages und des
Rechnungsabschlusses darf jedoch zu jeder Beratungsgruppe zwei¬
mal das Wort ergriffen werden.

(2) Außer der Reihe und öfter als zweimal muss das Wort gegeben
werden:

1. dem Bürgermeister;
2. dem zuständigen amtsführenden Stadtrat;
3. dem Berichterstatter, dem auch stets das Schlusswort gebührt;
4. Mitgliedern des Gemeinderates zur Vorbringung einer tatsäch¬

lichen Berichtigung, die Redezeit darf hiebei drei Minuten
nicht überschreiten;

5. dem Präsidenten des Rechnungshofes während der Verhand¬
lung von Berichten des Rechnungshofes.

(2a) Die Redezeit jedes Redners ist mit insgesamt 20 Minuten
begrenzt. Wenn es sich aber um

1. einen vom Vorsitzenden nach Beratung in der Präsidialkonfe¬
renz festgelegten Schwerpunkt-Verhandlungsgegenstand oder

2. um eine Beratungsgruppe bei der Beratung des Voranschlages
und des Rechnungsabschlusses handelt, so beträgt die Redezeit
des ersten Redners jeder im Gemeinderat vertretenen wahl¬
werbenden Partei (jedes Zusammenschlusses, dem die recht¬
liche Eigenschaft eines Klubs nicht zukommt) insgesamt
40 Minuten.

(3) Mitglieder des Gemeinderates können jederzeit einen Antrag
betreffend die formelle Geschäftsbehandlung stellen. Diese Anträge,
welche nicht schriftlich überreicht werden müssen, brauchen sich
nicht auf das gerade in Beratung gezogene Geschäftsstück beziehen
und können auch vor dem Eingehen in die Tagesordnung gestellt
werden. Der Vorsitzende ist berechtigt, bei solchen Anträgen die
Redezeit bis auf fünf Minuten zu beschränken.

(4) Stadträte, die nicht Mitglieder des Gemeinderates sind, können
sich - abgesehen von den Fällen des Abs. 2 Z 2 und 3 - an jeder
Debatte im gleichen Umfang beteiligen, wie dies in den einzelnen
Bestimmungen dieser Geschäftsordnung für die Mitglieder des
Gemeinderates festgelegt ist, jedoch ohne das diesen zustehende
Anfrage- und Antragsrecht.

(5) Für Wortmeldungen der Bezirksvorsteher oder der von ihnen
bestimmten Bezirksvorsteher-Stellvertreter nach § 12 gelten die
Bestimmungen des Abs. 1 sinngemäß.

§ 21. Der Sprecher hat seine Rede an den Gemeinderat und nicht
an einzelne Mitglieder zu richten.

§ 22. Der Vorsitzende hat die Debatte zu leiten, ohne sich an ihr zu
beteiligen. Wenn er Berichterstatter über ein Geschäftsstück ist oder
an der Debatte teilnehmen will oder wenn Anträge den Gegenstand
der Verhandlungbilden, die er selbst gestellt hat, muss er den Vorsitz
bis nach erfolgter Abstimmung abgeben.

Befangenheit von Gemeinderatsmitgliedern
§ 22a. Ein Mitglied des Gemeinderates gilt, unbeschadet bundes¬

gesetzlicher Vorschriften, als befangen, wenn einer der Gründe des
§ 7 Abs. 1 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 —
AVG, BGBl. Nr. 51, vorliegt. Das Mitglied des Gemeinderates hat
seine Befangenheit dem Vorsitzenden mitzuteilen und für die Dauer
der Beratung und Beschlussfassung über den die Befangenheit
begründenden Gegenstand den Sitzungssaal zu verlassen.

Vertagung der Verhandlung
§ 22b. Anträge auf Vertagung der Verhandlung über ein

Geschäftsstück sind sofort, jedoch nach Anhörung des Bericht¬
erstatters, ohne Debatte zur Abstimmung zu bringen.

Schluss der Verhandlung
§ 23. (1) Anträge auf Schluss der Debatte können jederzeit ,jedoch

ohne Unterbrechung eines Redners gestellt werden und sind sofort
zur Abstimmung zu bringen. Das Recht des Berichterstatters auf das
Schlusswort bleibt gewahrt.
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(2) Wenn ein Antrag auf Schluss der Debatte angenommen
worden ist, kann niemand mehr zum Wort vorgemerkt werden, und
es erhalten die bis dahin eingeschriebenen Redner der Reihe nach
das Wort.

(3) Wenn niemand mehr das Wort begehrt, ohne dass ein Antrag
auf Schluss der Debatte gestellt worden ist, erklärt der Vorsitzende
die Verhandlung für geschlossen und erteilt dem Berichterstatter das
Schlusswort.

V. Beschlüsse

Beschlussfähigkeit
§ 24. (1) Damit der Gemeinderat einen Beschluss fassen kann,

muss, insoweit die Wiener Stadtverfassung nicht eine andere Be¬
stimmung enthält, wenigstens ein Drittel seiner Mitglieder anwesend
sein.

(2) Wenn es sich aber
1. um die Veräußerung, Verpfändung oder den Tausch von unbe¬

weglichem Vermögen handelt und der Preis (Grundstückswert,
Tauschwert) den Wert nach § 88 Abs. 1 lit. e WStV übersteigt,
oder

2. um die Veräußerung, Verpfändung oder den Tausch von beweg¬
lichem Vermögen handelt und der Preis (Sachwert, Tauschwert)
das Zweifache des Wertes nach § 88 Abs. 1 lit. e WStV über¬
steigt, oder

3. um die Aufnahme eines Darlehens oder die Leistung von Bürg¬
schaften durch die Gemeinde handelt und die dazu leihende
oder verbürgte Summe das Siebzigfache des Wertes nach § 88
Abs. 1 lit. e WStV übersteigt, ferner

4. um eine allgemeine Beschlussfassung gemäß § 89 WStV
handelt, so ist zur Beschlussfassung die Anwesenheit von
wenigstens der Hälfte der Gemeinderatsmitglieder erforderlich.

(3) Die Anwesenheit der Hälfte der Gemeinderatsmitglieder ist
nur zur Beschlussfassung, nicht aber auch zum Beginn oder zur Fort¬
setzung der Beratung erforderlich.

(4) Ist die im Abs. 2 festgelegte Anzahl von Gemeinderatsmit-
gliedem nicht anwesend, so ist eine neuerliche Sitzung einzube¬
rufen, bei der auch für die Verhandlung der im Abs. 2 bezeichneten
Verwaltungsangelegenheitdie Bestimmung des Abs. 1 gilt.

(5) Für einen Misstrauensantrag ist § 40a maßgebend.
§ 25. (1) Bevor die Abstimmung durchgeführt wird, hat sich der

Vorsitzende davon zu überzeugen, dass die zur Beschlussfähigkeit
erforderliche Anzahl von Gemeinderatsmitgliedern (§ 24) anwesend
ist. Wenn dies bezweifelt wird, kann jedes Gemeinderatsmitglied die
Zählung verlangen.

(2) In allen Fällen, in denen die Anwesenheit einer außerordent¬
lichen Anzahl von Gemeinderatsmitgliedern zur Beschlussfassung
erforderlich ist (§ 24 Abs. 2 und § 40a), hat der Vorsitzende vor der
Abstimmung die Beschlussfähigkeit ausdrücklich festzustellen.

Beschlussfassung
§ 26. Zu einem Beschluss des Gemeinderates ist die einfache

Mehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesenden Mitglieder
desselben erforderlich, soweit nicht durch Gesetz für bestimmte
Angelegenheiten andere Beschlussfassungserfordemisse vorgesehen
sind.

Abstimmung
§ 27. (1) Nach dem Schlusswort des Berichterstatters oder dessen

Erklärung, auf dieses zu verzichten, wird unverzüglich die Ab¬
stimmung durchgeführt. Diese ist so vorzunehmen, dass die wahre
Meinung der Mehrheit des Gemeinderates zum Ausdruck kommt.
Gegenanträge gegen den Antrag des Berichterstatters und Ab¬
änderungsanträge gelangen in der Regel zuerst zur Abstimmung,
und zwar in der Ordnung, dass diejenigen, die sich von ihm am
weitesten entfernen, vorzugehen haben.

(2) Zusatzanträge sind erst nach Annahme des Hauptantrages zur
Abstimmung zu bringen.

(3) Anträge, die nicht zur Sache gehören, also sich nicht als
Gegen-, Abänderungs- oder Zusatzanträge zu einem in Verhandlung
stehenden Antrag darstellen, sind unzulässig.

(4) Bei Beschluss-(Resolutions-)Anträgen steht es dem Antrag¬
steller frei, die sofortige Abstimmung über den Beschluss-(Resolu-
tions-)Antrag oder die Zuweisung an den Stadtsenat, den Bürger¬
meister, einen amtsführenden Stadtrat, einen Ausschuss, eine
Kommission oder den Magistrat zu verlangen. Im Falle des Ver¬
langens auf sofortige Abstimmung ist über den Beschluss-(Resolu-
tions-)Antrag sofort nach der Abstimmung über den Gegenstand, zu
dem er gestellt wird, abzustimmen. Wird der Antrag über Verlangen
des Antragstellers vom Gemeinderat einem der obgenannten Organe
zugewiesen, so ist er innerhalb eines Monats von diesem Organ in
Behandlung zu nehmen, bei Zuweisung an einen Ausschuss
spätestens in der auf die Zuweisung zweitfolgenden Sitzung. Im
Übrigen ist § 35 Abs. 3a sinngemäß anzuwenden.

(5) Im Übrigen bestimmt der Vorsitzende die Reihenfolge der zur
Abstimmung kommenden Anträge. Hierüber ist eine Erörterung
zulässig, die, falls der Vorsitzende den Anregungen nicht beitritt,
durch Abstimmung entschieden wird. Für diese Erörterung ist die
Redezeit für jeden Redner mit fünf Minuten begrenzt. Überdies kann
der Vorsitzende, wenn er die Gründe für ausreichend dargelegt
erachtet, die Erörterung für erledigt erklären.

(6) Es steht dem Vorsitzenden auch frei, sofern er es zur Verein¬
fachung oder Klarstellung der Abstimmung oder zur Beseitigung
unnötiger Abstimmungen für zweckmäßig erachtet, vorerst eine
grundsätzliche Frage zur Beschlussfassung zu bringen.

§ 28. (1) Die Abstimmung geschieht in der Regel durch Erheben
der Hände, nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen
Möglichkeiten hat sie auf elektronischem Weg zu erfolgen. Über
Anordnung des Vorsitzenden kann eine Abstimmung auch durch
Aufstehen oder Sitzenbleiben oder durch Namensaufruf erfolgen.
Bei der Abstimmung haben die Mitglieder des Gemeinderates in
den Bankreihen anwesend zu sein, bei der Abstimmung durch
Namensaufruf genügt jedoch die Anwesenheit im Sitzungssaal. Der
Vorsitzende, der Berichterstatter und die Schriftführer können
auch von den in diesen Funktionen eingenommenen Plätzen aus
abstimmen.

(la ) Eine andere Art der Abstimmung als die elektronische, näm¬
lich durch Erheben der Hände, durch Aufstehen oder Sitzenbleiben
hat auch zu erfolgen, wenn dies von mindestens 13 Mitgliedern des
Gemeinderates verlangt wird. Eine namentliche Abstimmung ist
jedenfalls vorzunehmen, wenn diese von mindestens 25 Mitgliedern
des Gemeinderates begehrt wird. Eine Debatte über einen Antrag
betreffend die Abstimmung ist unzulässig.

(2) Der Namensaufruf erfolgt durch einen vom Vorsitzenden
bestimmten Schriftführer. Jedes aufgerufene Mitglied hat mit ,ja“
oder „nein“ abzustimmen. Bei der namentlichen Abstimmung kann
bei Zweifelsfällen die Klarstellung des Abstimmungsverhaltens des
aufgerufenen Mitgliedes bis zum Aufruf des nächsten Mitgliedes
erfolgen.

(3) Die Namen der Mitglieder des Gemeinderates sind, je nach¬
dem sie mit ,ja “ oder „nein“ gestimmt haben, in die wörtlichen
Protokolle der Sitzungen aufzunehmen.

(3a) Wird von mindestens 13 Mitgliedern des Gemeinderates
unmittelbar nach erfolgter Abstimmung ein Einwand gegen die
Richtigkeit der Feststellung des Abstimmungsergebnisses erhoben
und eine Feststellung der Gegenstimmen verlangt, hat diese der Vor¬
sitzende unverzüglich ohne vorausgegangene Debatte vorzunehmen.
Sind Einwand und Verlangen nicht genügend unterstützt, hat der
Vorsitzende die Unterstützungsfrage zu stellen. Die Feststellung der
Gegenstimmen ist auch dann vorzunehmen, wenn der Vorsitzende
selbst Bedenken gegen die Richtigkeit der Feststellung des Ab¬
stimmungsergebnisses hat.

(4) Wahlen sind mittels Stimmzettel vorzunehmen, wenn der
Gemeinderat nicht mit Zweidrittelmehrheit anderes beschließt.
Abs. 3a gilt auch für Wahlen, wenn diese nicht mittels Stimmzettel
vorgenommen werden.

(5) Die Stimmzettel sind von den namentlich aufgerufenen Mit¬
gliedern des Gemeinderates in die Urne zu legen.

(6) Leere Stimmzettel sind ungültig.
(7) Wer bei einer Abstimmung nicht anwesend ist, darf nachträg¬

lich seine Stimme nicht abgeben.
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(8) Hat sich zu einem Gegenstand niemand zu Wort gemeldet und
verlangt kein Mitglied des Gemeinderates eine andere Art der
Abstimmung, so kann der Vorsitzende nach dem Vortrag des
Berichterstatters die gestellten Anträge mit den Worten, dass keine
Einwendung erhoben wurde, als angenommen erklären.

Enthalten von der Abstimmung
§ 29. Wenn die dienstliche Wirksamkeit des Bürgermeisters oder

eines Mitgliedes des Gemeinderates den Gegenstand der Beratung
und Beschlussfassung bildet, haben sich die Beteiligten der
Abstimmung zu enthalten, müssen jedoch der Sitzung, wenn es
gefordert wird, zur Erteilung der gewünschten Auskünfte bei¬
wohnen.

Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses
§ 30. (1) Der Vorsitzende hat das Ergebnis der Abstimmung zu

verkünden.
(2) Vor Einleitung der Abstimmung hat jedes Mitglied des

Gemeinderates das Recht, die Feststellung des Stimmenverhältnis¬
ses zu verlangen.

(3) Die Zählung ist durch die vom Vorsitzenden zu bestimmenden
Schriftführer vorzunehmen.

VI.Anfragen;Anträge; dringliche
Initiativen;Aktuelle Stunde;Anträge auf Einsetzung

von Untersuchungskommissionen;
Berichte von Untersuchungskommissionen

Schriftliche Anfragen
§ 31. (1) Jedes Mitglied des Gemeinderates hat jederzeit das

Recht der schriftlichen Anfrage an den Bürgermeister und die amts¬
führenden Stadträte.

(2) Diese Anfragen sind schriftlich mit der Funktionsbezeichnung
des Befragten in formulierter Fragestellung, mit kurzer Begründung
und der Unterschrift des Anfragestellers (der Anfragesteller) ver¬
sehen, dem Vorsitzenden im Wege der Magistratsdirektion zu über¬
reichen. Der Vorsitzende hat dem Gemeinderat hievon Mitteilung zu
machen.

(3) Der Befragte hat innerhalb von zwei Monaten ab Über¬
reichung der Anfrage schriftlich zu antworten. Die Beantwortung
kann auch mündlich erfolgen, wenn dieser Erledigungsform der
Anfragesteller - falls mehrere Mitglieder des Gemeinderates ge¬
meinsam eine Anfrage stellen, der in der Anfrage Erstgenannte - zu¬
stimmt. Ist dem Befragten die Erteilung der gewünschten Auskunft
nicht möglich, so hat er dies in der Beantwortung zu begründen. Die
schriftliche Beantwortung wird dadurch vollzogen, dass die Antwort
dem Fragesteller - falls mehrere Mitglieder des Gemeinderates ge¬
meinsam eine Anfrage stellen, dem in der Anfrage Erstgenannten -
im Auftrag des Magistratsdirektors gegen Empfangsbestätigung
übermittelt wird.

(4) Die Zurückziehung einer Anfrage ist vom Fragesteller schrift¬
lich dem Vorsitzenden im Wege der Magistratsdirektion spätestens
bis zur Beantwortung zu übergeben.

Mündliche Anfragen
§ 32. (1) Jedes Gemeinderatsmitglied kann in den Sitzungen des

Gemeinderates kurze mündliche Anfragen an den Bürgermeister und
die amtsführenden Stadträte richten (Fragestunde).

(2) Der Befragte oder sein Vertreter (§§ 38 und 94 WStV) ist ver¬
pflichtet, die Anfragen mündlich in derselben öffentlichen Sitzung,
in der sie aufgerufen werden, zu beantworten. Ist dem Befragten
oder seinem Vertreter die Erteilung der gewünschten Auskunft nicht
möglich, so hat er dies in der Beantwortung zu begründen.

(3) Ein Gemeinderatsmitglied darf pro Fragestunde nicht mehr als
drei Anfragen einbringen.

(4) Fragesteller können ihre Anfragen bis zum Aufruf in der
Fragestunde oder bei schriftlicher Beantwortung bis zu deren Ein¬
langen beim Vorsitzenden des Gemeinderates zurückziehen.

(5) In jeder Geschäftssitzung des Gemeinderates - mit Ausnahme
jener, in denen der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben der
Gemeinde oder der Rechnungsabschluss der Gemeinde verhandelt
werden - ist, sofern Anfragen vorliegen, eine Fragestunde abzu¬
halten. Weitere Ausnahmen kann der Vorsitzende nach Anhörung der
Präsidialkonferenz festlegen. Eine Fragestunde dauert 60 Minuten,

jedenfalls aber so lange, bis mindestens fünf Fragen einschließlich
der Zusatzfragen aufgerufen und beantwortet worden sind.

§33 . (1) Zulässig sind kurze Fragen aus dem Bereich der
Gemeindeverwaltung. Dem Fragerecht unterliegen sowohl Ange¬
legenheiten der behördlichen Verwaltung als auch der Verwaltung
der Gemeinde als Träger von Privatrechten. Eine an einen amts¬
führenden Stadtrat gerichtete Anfrage ist ferner nur zulässig, wenn
ihr Gegenstand in den sachlichen Wirkungsbereich des Befragten
fallt. Jede Anfrage darf nur -eine konkrete Frage enthalten und nicht
in mehrere Unterfragen geteilt sein.

(2) Die Anfragen sind dem Magistratsdirektor im Wege der
Magistratsdirektion spätestens am vierten Tag vor der Sitzung des
Gemeinderates, in der die Frage aufgerufen werden soll, bis 12.00
Uhr zu übermitteln und von diesem dem Befragten unverzüglich
weiterzuleiten. In diese Frist .werden Samstage, Sonntage und
gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet.

(3) Über die Zulassung gemäß Abs. 1 und, sofern hierüber nicht
eine 'Fraktionsvereinbarung vorliegt, die Reihung von Fragen ent¬
scheidet der Vorsitzende nach Anhörung der Präsidialkonferenz.

§ 34. (1) Entsprechend ihrer Reihung werden die Anfragen vom
Vorsitzenden aufgerufen. Die Beantwortung hat so kurz und konkret
zu erfolgen, wie es die Anfrage zulässt.

(2) Ist der Fragesteller nicht anwesend, so entfällt die Beant¬
wortung der Frage.

(3) Anfragen, die in den Fragestunden zweier Sitzungen des
Gemeinderates nach Einlangen nicht aufgerufen werden konnten,
sind vom Befragten oder seinem Vertreter im Wege der Magistrats¬
direktion längstens bis zur dritten Sitzung nach ihrem Einlangen
schriftlich zu beantworten.

(4) Nach mündlicher Beantwortung der Anfrage ist der Frage¬
steller berechtigt, bis zu zwei Zusatzfragen zu stellen. Nach dem
Fragesteller können auch andere Gemeinderatsmitglieder je eine Zu¬
satzfrage stellen, doch dürfen unter Mitberücksichtigung der allen¬
falls vom Fragesteller gestellten Zusatzfragen insgesamt höchstens
fünf Zusatzfragen pro Anfrage gestellt werden. Jede Zusatzfrage
darf nicht länger als zwei Minuten dauern. Jede Zusatzfrage darf nur
eine einzige, nicht unterteilte Frage enthalten. Zusatzfragen müssen
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hauptfrage stehen.

(5) Melden sich nach dem Fragesteller mehrere Mitglieder des
Gemeinderates gleichzeitig zu je einer weiteren Zusatzfrage zu
Wort, so bestimmt - sofern hierüber nicht eine Fraktionsverein¬
barung vorliegt - der Vorsitzende unter Bedachtnahme auf Ab¬
wechslung zwischen den Rednern verschiedener im Gemeinderat
vertretenen wahlwerbenden Parteien die Reihenfolge, in der die
weiteren Zusatzfragen zu stellen sind.

(6) Die Anfragen haben zu Beginn der Sitzung im Sitzungssaal
und auf den Galerien aufzuliegen. Der Wortlaut der Anfragen wird
nach Aufruf der Frage nicht mündlich wiederholt.

Anträge
§ 35. (1) Jedes Mitglied des Gemeinderates hat das Recht, in den

Sitzungen des Gemeinderates schriftliche Anträge einzubringen.
(2) Diese Anträge sind in formulierter Fassung mit kurzer Be¬

gründung und der Unterschrift des Antragstellers (der Antragsteller)
versehen, dem Vorsitzenden zu Beginn der Sitzung zu überreichen.

(3) Sie werden vom Vorsitzenden je nach der Zuständigkeit zur
Vorberatung, Entscheidung oder Berichterstattung dem Stadtsenat,
dem Bürgermeister, einem amtsführenden Stadtrat, einem Aus¬
schuss, einer Kommission oder dem Magistrat zugewiesen. Die
Anträge sind innerhalb eines Monats von diesen Organen in
Behandlung zu nehmen, bei Zuweisung an einen Ausschuss
spätestens in der auf die Zuweisung zweitfolgenden Sitzung.

(3a) Wurde der dem Stadtsenat, dem Bürgermeister, einem amts¬
führenden Stadtrat, einer Kommission oder dem Magistrat zuge¬
wiesene Antrag in Behandlung genommen, ohne jedoch ent¬
scheidungsreif zu sein, dann hat jenes Organ, dem der Antrag zuge¬
wiesen wurde, dem Antragsteller in Abständen von drei Monaten ab
der Inbehandlungnahme einen Zwischenbericht zu erstatten. Wurde
der einem Ausschuss zugewiesene Antrag in Behandlung genommen,
ohne jedoch entscheidungsreif zu sein, dann hat der zuständige
amtsführende Stadtrat (der Vorsitzende des Kontrollausschusses)
in Abständen von drei Monaten ab der Inbehandlungnahme dem
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Ausschuss einen Zwischenbericht zu erstatten. Über diesen
Zwischenbericht ist eine Debatte, nicht jedoch eine Abstimmung
zulässig. Ebenso wenig kann anlässlich des Zwischenberichtes über
den Antrag abgestimmt werden.

(4) Diese Zuweisung ist unter Angabe des Antragstellers und des
Gegenstandes dem Gemeinderat bekannt zu geben.

Dringliche Initiativen
§ 36. (1) Die Mitglieder des Gemeinderates können für dessen

öffentliche Sitzungen dringliche Initiativen in Form von dringlichen
Anfragen und dringlichen Anträgen einbringen.

(2) Jede dringliche Initiative muss von mindestens sechs Gemeinde¬
ratsmitgliedern beantragt (unterzeichnet) oder unter Einrechnung
des Antragstellers (der Antragsteller) unterstützt sein. Kein Mitglied
des Gemeinderates darf innerhalb eines Kalenderjahres mehr als
zwei dringliche Initiativen beantragen (unterzeichnen) oder unter¬
stützen.

(3) Eine dringliche Initiative ist spätestens 44 Stunden vor Beginn
der Sitzung, in der die dringliche Initiative behandelt werden soll,
schriftlich dem Vorsitzenden im Wege der Magistratsdirektion zu
überreichen. In diese Frist werden Samstage, Sonntage und gesetz¬
liche Feiertage nicht eingerechnet.

(4) Durch eine Fraktionsvereinbarung kann auch eine von Abs. 3
abweichende Vorgangsweise bestimmt werden, doch ist jedenfalls
die dringliche Initiative noch vor Sitzungsbeginn in ihrer End¬
fassung dem Vorsitzendenzu übergeben.

(5) Dringliche Initiativen sind nach Erledigung der Tagesordnung,
aber noch vor Schluss der öffentlichen Sitzung, in Behandlung zu
nehmen. Ist die öffentliche Sitzung um 16.00 Uhr noch nicht be¬
endet, ist die tagesordnungsgemäße Behandlung der vom Gemeinde¬
rat zu erledigenden Geschäftsstücke zur Behandlung der dringlichen
Initiative zu unterbrechen. Trifft eine dringliche Initiative mit einem
Antrag auf Einsetzung einer Untersuchungskommission zusammen,
so gilt § 39a Abs. 1. Dies gilt sinngemäß auch für Mitteilungen und
deren Besprechung (§ 16). Liegen mehrere dringliche Initiativen vor
und besteht für diesen Fall keine Fraktionsvereinbarung, entscheidet
der Vorsitzende nach Anhörung der Präsidialkonferenz, welcher
dieser Anträge als erster in Behandlung zu nehmen ist. Die Diskus¬
sion einer dringlichen Initiative dauert maximal 180 Minuten. Nach
Behandlung der ersten dringlichen Initiative ist mit der tagesord¬
nungsmäßigen Behandlung der vom Gemeinderat zu erledigenden
Geschäftsstücke fortzufahren. Die weiteren dringlichen Initiativen
sind sodann nach Erledigung der vom Bürgermeister bestimmten
Tagesordnung, aber noch vor Schluss der öffentlichen Sitzung, in
Behandlung zu nehmen.

(6) Im Zuge der Behandlung von dringlichen Initiativen können
von den Mitgliedern des Gemeinderates auch im Zusammenhang
mit der dringlichen Initiative stehende Beschluss-(Resolutions-)An-
träge eingebracht werden. § 27 Abs.4 findet sinngemäß Anwendung.

§ 37. (1) Auf schriftliches Verlangen ist unter den in § 36 Abs. 2
genannten Voraussetzungen eine für eine öffentliche Sitzung ein-
gebrachte schriftliche Anfrage vom Fragesteller in dieser Sitzung
mündlich zu begründen. Der Fragesteller darf bei der mündlichen
Begründung seiner Anfrage nicht mehr als 20 Minuten sprechen.

(2) Je nachdem an Wen die Anfrage gerichtet ist, hat der Bürger¬
meister oder der zuständige amtsführende Stadtrat die schriftliche
Anfrage unmittelbar nach erfolgter mündlicher Begründung zu be¬
antworten oder, wenn dem Befragten die Erteilung der gewünschten
Auskunft nicht möglich ist, zu begründen, weshalb die Beant¬
wortung nicht möglich ist. Die Beantwortung oder Begründung hat
so kurz und konkret zu erfolgen, wie es die Anfrage zulässt.

(3) Nach der Beantwortung oder Begründung im Sinne des Abs. 2
hat eine Debatte über den Gegenstand stattzufinden, wobei die
Gemeinderatsmitglieder, die das Verlangen gestellt haben, das Recht
haben, den Erstredner zu stellen. Bei dieser darf kein Redner mehr
als 20 Minuten sprechen.

(4) Auf schriftliches Verlangen hat ferner unter den in § 36 Abs. 2
genannten Voraussetzungenüber eine dem Fragesteller zugegangene
schriftliche Beantwortung einer Anfrage eine Besprechung stattzu¬
finden. Ein solches Verlangen kann nur für die auf die Übermittlung
der Anfragebeantwortung nächstfolgende Sitzung - für den Fall,
dass eine Anfragebeantwortung erst innerhalb der letzten 48 Stunden

vor Sitzungsbeginn erfolgt, auch für die der nächstfolgenden Sitzung
folgende Sitzung - gestellt werden. Abs. 3 zweiter Satz findet
Anwendung.

(5) Die Verlesung der Anfrage beziehungsweise Anfragebeant¬
wortung hat im Falle eines Verlangens vor der mündlichen Begrün¬
dung der Anfrage (Abs. 1) beziehungsweise vor der Besprechung der
Anfragebeantwortung (Abs. 4) zu erfolgen. Wenn es der Vorsitzende
für zweckmäßig erachtet, kann er vor der Verlesung einer Anfrage¬
beantwortung auch die zugehörige Anfrage verlesen lassen.

§38 . (1) Auf schriftliches Verlangen des Antragstellers (der
Antragsteller) ist unter den in § 36 Abs. 2 genannten Voraus¬
setzungen ein für eine öffentliche Sitzung eingebrachter schriftlicher
Antrag in dieser Sitzung dringlich zu behandeln.

(2) Der Antrag ist vor der Begründung des Verlangens auf Dring¬
lichkeit zu verlesen.

(3) Der Antragsteller darf bei der Begründung des Verlangens auf
dringliche Behandlung seines Antrages nicht mehr als 20 Minuten
sprechen.

(4) Unmittelbar nach der Begründung des Verlangens (Abs. 3) hat
eine Besprechung des Antrages stattzufinden, bei der kein Redner,
ausgenommen der Bürgermeister und der zuständige amtsführende
Stadtrat, mehr als 20 Minuten sprechen darf. Die Gemeinderats¬
mitglieder, die das Verlangen gestellt haben, haben das Recht, den
Erstredner zu stellen.

Aktuelle Stunde
§ 39. (1) Die Aktuelle Stunde dient einer Aussprache über Themen

von allgemeinen aktuellen Interesse aus dem Bereich der Gemeinde¬
verwaltung. In der Aktuellen Stunde können weder Anträge gestellt
noch Beschlüsse gefasst werden.

(2) Eine Aktuelle Stunde findet statt, wenn dies vom Vorsitzenden
nach Beratung in der Präsidialkonferenz angeordnet wird oder von
einem Klub oder von mindestens sechs Mitgliedern des Gemeinde¬
rates - sofern hierüber nicht eine Fraktionsvereinbarung vorliegt -
schriftlich bis spätestens 48 Stunden vor Beginn der Sitzung, in der
die Aktuelle Stunde stattfinden soll, verlangt wird. Eine Aktuelle
Stunde findet in jenen Geschäftssitzungen des Gemeinderates nicht
statt, in denen der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben der
Gemeinde oder der Rechnungsabschluss der Gemeinde verhandelt
werden. Das Thema der Aktuellen Stunde ist von den beantragenden
Mitgliedern des Gemeinderates - sofern hierüber nicht eine Frak¬
tionsvereinbarung vorliegt - spätestens 24 Stunden vor Sitzungs¬
beginn dem Vorsitzendenbekannt zu geben. In diese Fristen werden
Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet.
Liegen mehrere Verlangen vor und besteht für diesen Fall keine Frak¬
tionsvereinbarung, bestimmt der Vorsitzende unter Bedachtnahme
auf Abwechslung zwischen den im Gemeinderat vertretenen
wahlwerbenden Parteien nach Anhörung der Präsidialkonferenz,
welchem Folge gegeben wird.

(3) Die Aktuelle Stunde beginnt unmittelbar nach der Frage¬
stunde. Findet eine Fragestunde nicht statt, beginnt jede Geschäfts¬
sitzung des Gemeinderates, sofern eine Anordnung oder ein Ver¬
langen gemäß Abs. 2 vorliegt, mit einer Aktuellen Stunde.

(4) Die Aussprache wird im Fall eines Verlangens gemäß Abs. 2
von dessen Erstunterzeichner eröffnet, der eine Redezeit von
maximal zehn Minuten hat. Ansonsten bestimmt, sofern diesbezüg¬
lich keine Fraktionsvereinbarung besteht, der Vorsitzende des
Gemeinderates nach Anhörung der Präsidialkonferenz, welcher
Redner die Aussprache eröffnet. Wer zu dem Thema der Aktuellen
Stunde das Wort wünscht, hat dies dem Vorsitzenden zu melden,
welcher dann - soferne diesbezüglich keine Fraktionsvereinbarung
besteht - das Wort in der Reihenfolge, in welcher ihm die An¬
meldungen bekannt gegeben wurden, zu erteilen hat. Jedes Mitglied
des Gemeinderates sowie jeder nicht amtsführende Stadtrat darf sich
nur einmal zu Wort melden und nicht länger als fünf Minuten
sprechen. Die Bestimmungen über die tatsächliche Berichtigung
finden keine Anwendung.

(5) Die Dauer der Aussprache in der Aktuellen Stunde soll in der
Regel 60 Minuten nicht überschreiten, wobei 50 Minuten auf
Diskussionsbeiträge der Mitglieder des Gemeinderates entfallen.
Der Bürgermeister und die zuständigen amtsführenden Stadträte
haben das Recht zur Vorbringung tatsächlicher Berichtigungen,
wobei die Redezeit jeweils maximal fünf Minuten beträgt. Insgesamt



Seite VIII Nr. 29A • 19 .Juli 2001
^amtsblatt
EBB der stadt wien

darf die Redezeit für tatsächliche Berichtigungen 15 Minuten nicht
übersteigen. Die Aktuelle Stunde verlängert sich um die Zeit der
tatsächlichen Berichtigungen. Der Vorsitzende des Gemeinderates
hat das Recht, die Aktuelle Stunde nach 80 Minuten jedenfalls für
beendet zu erklären.

Anträge auf Einsetzung einer Untersuchungskommission
§ 39a. (1) Ein Antrag auf Einsetzung einer Untersuchungskom¬

mission ist nach Erledigung der Tagesordnung, aber noch vor
Schluss der öffentlichen Sitzung in Behandlung zu nehmen. Der
Antrag ist auch vor dringlichen Initiativen zu behandeln. Ist die
öffentliche Sitzung um 16.00 Uhr noch nicht beendet, ist die
tagesordnungsgemäße Behandlung der vom Gemeinderat zu
erledigenden Geschäftsstücke zur Behandlung des Antrages auf Ein¬
setzung einer Untersuchungskommission zu unterbrechen.

(2) Der Erstunterzeichner des Antrages ist auch der erste Redner,
in der Folge wechseln Redner, die gegen den Antrag sprechen, mit
jenen , die dafür sprechen, ab.

(3) In der Debatte über einen Antrag auf Einsetzung einer Unter¬
suchungskommission können keine Anträge eingebracht werden.

(4) Die Redezeit ist für jeden Redner mit 15 Minuten begrenzt.
(5) Die Zeit der gesamten Debatte über einen Antrag auf Ein¬

setzung einer Untersuchungskommission darf längstens drei
Stunden dauern.

Berichte von Untersuchungskommissionen
§ 39b. (1) In Sitzungen des Gemeinderates, bei denen Berichte

bzw. Minderheitsberichte von Untersuchungskommissionen oder
Mitteilungen des Vorsitzenden einer Untersuchungskommission,
dass kein Bericht beschlossen wurde, behandelt werden, sind dring¬
liche Initiativen nicht zulässig.

(2) Die Behandlung des Berichtes bzw. Minderheitsberichtes
einer Untersuchungskommission oder einer Mitteilung (Abs. 1) hat
spätestens um 16.00 Uhr zu beginnen.

(3) Die Zeit der gesamten Debatte über einen Bericht bzw.
Minderheitsbericht einer Untersuchungskommission oder eine Mit¬
teilung (Abs. 1) darf längstens fünf Stunden dauern.Wortmeldungen
des Berichterstatters, des Bürgermeisters und von amtsführenden
Stadträten werden in diese Zeit nicht eingerechnet.

(4) Die Redezeit des Berichterstatters beträgt 45 Minuten, die
eines allfälligen Minderheitenberichters 30 Minuten.

(5) Im Falle eines Minderheitsberichtes beginnt die Debatte mit
einem für den Mehrheitsbericht sprechenden Redner, in der Folge
wechseln Redner gegen und für den Mehrheitsbericht ab. Liegt kein
Minderheitsbericht vor, beginnt die Debatte mit einem gegen den
Mehrheitsbericht sprechenden Redner, in der Folge wechseln
Redner für und gegen den Mehrheitsbericht ab.

(6) Die Redezeit ist mit jeweils 15 Minuten pro Redner begrenzt.
(7) Melden sich der Bürgermeister oder amtsführende Stadträte zu

Wort, ist ihre Redezeit mit jeweils 20 Minuten begrenzt.
Fraktionsvereinbarungen

§40 . (1) Für die Dauer der Wahlperiode des Gemeinderates
können die im Gemeinderat vertretenen wahlwerbenden Parteien
(Fraktionen) schriftliche Vereinbarungen über Wortmeldungen, die
Durchführung von Fragestunden, Aktuellen Stunden und dring¬
lichen Initiativen schließen.

(2) Vereinbarungen nach Abs. 1 bedürfen der nachweislichen
Zustimmung aller im Gemeinderat vertretenen wahlwerbenden
Parteien und werden mit dem ihrer Hinterlegung beim Vorsitzenden
des Gemeinderates folgenden Tag wirksam. Sie sind vom Vor¬
sitzenden dem Magistratsdirektor zur Kenntnis zu bringen.

(3) Wurde eine Vereinbarung im Sinne des Abs. 1geschlossen, hat
der Vorsitzende auf die Einhaltung dieser Vereinbarung zu achten.

Misstrauensantrag
§ 40a. (1) Versagt der Gemeinderat dem Bürgermeister oder

einem amtsführenden Stadtrat durch ausdrückliche Entschließung
sein Vertrauen, so gilt er als abberufen, wodurch der Bürgermeister
seine Funktion als Bürgermeister, der amtsführende Stadtrat sein
Stadtratsmandat verliert.

(2) Ein solcher Antrag muss mindestens vom vierten Teil aller
Gemeinderatsmitglieder eingebracht werden; bezüglich eines amts¬
führenden Stadtrates kann er auch vom Bürgermeister gestellt
werden.

(3) Ein solcher Misstrauensantrag kann dem Vorsitzenden zu
Beginn der Sitzung übergeben oder während der Debatte über einen
Verhandlungsgegenstand im Gemeinderat eingebracht werden,
sofern der Misstrauensantrag mit dem Verhandlungsgegenstand in
inhaltlichem Zusammenhang steht.

(4) Ein dem Vorsitzenden zu Beginn der Sitzung übergebener
Misstrauensantrag ist vom Vorsitzenden dem Gemeinderat bekannt
zu geben und verlesen zu lassen. Die Abstimmung über einen
solchen Antrag hat vor Schluss der öffentlichen Sitzung zu erfolgen.
Vor der Abstimmung kann eine Debatte durchgeführt werden, in der
kein Redner mehr als 20 Minuten sprechen darf.

(5) Wird der Misstrauensantrag während der Debatte über einen
Verhandlungsgegenstand eingebracht, so ist er in die Debatte
einzubeziehen. Die Abstimmung über den während einer Debatte
eingebrachten Misstrauensantrag hat nach der Abstimmung über
den Verhandlungsgegenstand, bei Verhandlungsgegenständen, über
die keine Abstimmung stattfindet, nach Schluss der Debatte zu
erfolgen.

(6) Ein Fünftel der anwesenden Gemeinderatsmitglieder kann
jedoch schriftlich die Vertagung der Abstimmung auf den zweit¬
nächsten Werktag verlangen. In diesem Falle hat der Vorsitzende
nach Erledigung der Tagesordnung die Sitzung zu unterbrechen und
den Tag und die Stunde der Fortsetzung der Sitzung dem Gemeinde¬
rat bekannt zu geben. ,

(7) Nach Wiederaufnahme der Gemeinderatssitzung ist sofort die
Abstimmung über den Misstrauensantrag durchzuführen. Wird
jedoch vor dieser Abstimmung von einem Fünftel aller Gemeinde¬
ratsmitglieder ein Antrag auf neuerliche Vertagung der Abstimmung
gestellt, so ist zuerst über diesen Antrag abzustimmen. Wird ihm
stattgegeben, so unterbricht der Vorsitzende neuerlich die Sitzung
und gibt den Tag und die Stunde für die Fortsetzung, die spätestens
in der nächstfolgenden Woche stattzufinden hat, bekannt.

(8) Für die Abstimmung über den Misstrauensantrag bedarf es der
Anwesenheit der Hälfte der Gemeinderatsmitglieder.

Via . Sonstige Bestimmungen

Bekanntgabe der Sistierung
von Gemeinderatsbeschlüssen

§ 40b. Wenn der Bürgermeister einen Beschluss des Gemeinde¬
rates sistiert, so hat er dies spätestens in der nächsten Sitzung des
Gemeinderates bekannt zu geben.

Stellvertretung des Bürgermeisters
§ 40c. In allen Befugnissen und Angelegenheiten, die in dieser

Geschäftsordnung dem Bürgermeister übertragen sind, mit Aus¬
nahme des Vorsitzes im Gemeinderat, wird er von dem nach § 94
WStV berufenen Mitglied des Stadtsenates vertreten.

VII. Änderung der Geschäftsordnung
§41 . Der Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung ist

mindestens acht Tage vor der Verhandlung im Gemeinderat
den Mitgliedern des Gemeinderates mitzuteilen. In diese Frist
werden Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht ein¬
gerechnet.

VIII. Schlussbestimmungen
§ 42. (1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer

Kundmachung im Amtsblatt der Stadt Wien in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt der Beschluss des Gemeinderates vom

9. August 1996, PrZ. 141/96 - GBl, ABI. der Stadt Wien
Nr. 37/1996, außer Kraft.

Der Bürgermeister:
Dr. Michael Häupl
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Geschäftsordnung für die
Ausschüsse , Unterausschüsse

und Kommissionen des
Gemeinderates der Stadt Wien

I. Sprachliche Gleichbehandlung
§ 1. Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur

in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und
Männer in gleicher Weise. Bei Anwendung auf bestimmte Personen
ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

II.Anzahl, Zusammensetzung und Nominierung
der Mitglieder (Ersatzmitglieder) der

Ausschüsse; Stimmrecht des amtsführenden
Stadtrates;Vorsitz

Anzahl der Ausschüsse
§ 2. (1) Für jede vom Gemeinderat zu bestimmende Verwaltungs¬

gruppe ist mindestens ein Gemeinderatsausschuss einzurichten.
(2) Für die Finanzverwaltung ist jedenfalls ein Gemeinderatsaus¬

schuss einzurichten (Finanzausschuss).
(3) Außerdem ist für die Behandlung der Berichte des Kontroll-

amtes an den Gemeinderat ein Gemeinderatsausschuss einzurichten
(Kontrollausschuss).

(4) Die Unternehmungen der Stadt Wien unterstehen einem oder
mehreren Gemeinderatsausschüssen. Auf den Ausschuss (die Aus¬
schüsse) für die Unternehmungen findet die vorliegende Geschäfts¬
ordnung nur insoweit Anwendung, als im Statut für die Unter¬
nehmungen der Stadt Wien nichts anderes bestimmt ist.

Zusammensetzung und Nominierung der
Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Ausschüsse;

Stimmrecht des amtsführenden Stadtrates
§ 3. (1) Jeder Gemeinderatsausschuss- ausgenommen der Kontroll¬

ausschuss - besteht aus dem zuständigen amtsführenden Stadtrat
und einer vom Gemeinderat zu bestimmenden Anzahl von Mit¬
gliedern und Ersatzmitgliedem, die jeweils mindestens zehn
betragen muss. Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) werden auf die
wahlwerbenden Parteien im Verhältnis der Zahl der ihnen
angehörenden Gemeinderatsmitglieder nach den im § 96 Abs. 1 der
Wiener Gemeindewahlordnung 1996 festgelegten Grundsätzen ver¬
teilt. Die Gemeinderatsmitgliederjeder wahlwerbendenPartei haben
die auf ihre Partei entfallenden Ausschussmitglieder (Ausschuss¬
ersatzmitglieder), welche dem Gemeinderat angehören müssen, dem
Bürgermeister innerhalb von fünf Tagen nach Einrichtung des Aus¬
schusses namhaft zu machen; diese gelten damit für die Dauer der
Wahlperiode des Gemeinderates als bestellt. Im Falle des Ausschei¬
dens eines Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) haben die Gemeinderats¬
mitglieder jener wahlwerbendenPartei, welcher das ausgeschiedene
Mitglied (Ersatzmitglied) angehört hat, für die restliche Dauer der
Wahlperiode des Gemeinderates neuerlich eine Nominierung inner¬
halb von 30 Tagen vorzunehmen. Für eine Nominierung ist die
Unterstützung von mehr als der Hälfte der Gemeinderatsmitglieder
der zur Nominierung berechtigten wahlwerbenden Partei erforder¬
lich.

(2) Wird eine ausreichend unterstützte Nominierung nicht frist¬
gerecht vorgenommen, so erfolgt die Bestellung der nicht namhaft
gemachten Mitglieder (Ersatzmitglieder) durch Mehrheitswahl
durch den Gemeinderat. Hiebei finden die Bestimmungen des § 95
Abs. 5 zweiter bis vierter Satz Wiener Gemeindewahlordnung 1996
Anwendung.

(3) Der Kontrollausschuss besteht aus einer vom Gemeinderat zu
bestimmenden Anzahl von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern, die
jeweils mindestens zehn betragen muss. Die Bestimmungen des
Abs. 1zweiter bis fünfter Satz finden auf den Kontrollausschuss mit
der Maßgabe Anwendung, dass jeder im Gemeinderat vertretenen
wahlwerbenden Partei mindestens ein Sitz im Kontrollausschuss zu¬
kommen muss. Amtsführende Stadträte dürfen dem Kontrollaus¬
schuss nicht angehören.

(4) Die Nominierten oder nach Abs. 2 Gewählten bleiben bis zur
Nominierung (Wahl) ihrer Nachfolger im Amt.

(5) Der amtsführende Stadtrat hat das Stimmrecht im Ausschuss
nur, wenn er als dessen Mitglied (Ersatzmitglied) nominiert wird.

Vorsitz
§ 4. (1) Jeder Ausschuss wählt aus der Mitte seiner stimmberech¬

tigten Mitglieder einen Vorsitzenden und mindestens zwei Stellver¬
treter auf die Dauer der Wahlperiode des Gemeinderates nach § 97
Wiener Gemeindewahlordnung 1996. Für den Kontrollausschuss gilt
Abs. 2.

(2) Der Vorsitzende des Kontrollausschusses und seine beiden
Stellvertreter werden jährlich vom Kontrollausschuss aus der Mitte
seiner stimmberechtigten Mitglieder gewählt. Das Vorschlagsrecht
zur Wahl des Vorsitzenden steht zunächst jener wahlwerbenden
Partei zu, die im Gemeinderat die geringste Anzahl von Mitgliedern
stellt, dann nach dieser Anzahl in ansteigender Reihenfolge den
anderen wahlwerbendenParteien. Das Vorschlagsrechtzur Wahl des
ersten Stellvertreters steht der in dieser Reihenfolge nächstfolgenden
Partei zu, das Vorschlagsrecht zur Wahl des zweiten Stellvertreters
der zweitfolgenden Partei. Wahlwerbende Parteien, die den Bürger¬
meister oder amtsführende Stadträte stellen, sind vom Vorschlags-
recht für den Vorsitzendenausgeschlossen, sofern es wahlwerbende
Parteien gibt, die nicht den Bürgermeister oder amtsführende Stadt¬
räte stellen. Haben wahlwerbende Parteien dieselbe Anzahl an Mit¬
gliedern im Gemeinderat, ist die Zahl der für die Parteien bei der
letzten Gemeinderatswahl abgegebenen Stimmen maßgeblich; bei
gleicher Stimmenanzahl entscheidet das Los. Im Übrigen gilt § 97
Wiener Gemeindewahlordnung 1996.

III. Wirkungsbereich der Ausschüsse

Allgemeines
§ 5. Die Gemeinderatsausschüsse sind die beschließenden Organe

der Gemeinde in allen Angelegenheiten des eigenen Wirkungs¬
bereiches der Gemeinde, welche nach der Wiener Stadtverfassung
(WStV) nicht anderen Gemeindeorganen zugewiesen sind. Außer¬
dem obliegt ihnen die Vorberatung in den Angelegenheiten des
eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde, die in den Wirkungs¬
bereich des Stadtsenates gemäß § 95 Abs. 1 und § 97 lit. d, f und g
WStV gehören.

§ 6. (1) Die Gemeinderatsausschüsse haben sich genau an die
Ansätze des Voranschlages zu halten. Ergibt sich dennoch bei einer
Ausgabepost eine unvermeidbare Überschreitung des Ansatzes, so
ist vor der Beschlussfassung die Zustimmung des amtsführenden
Stadtrates für die Finanzverwaltung einzuholen, der hierüber dem
Finanzausschuss und dem Stadtsenat und, soweit die Überschrei¬
tungen den Wert nach § 88 Abs. 1 lit. e WStV übersteigen, auch dem
Gemeinderat periodisch Bericht zu erstatten hat.

(2) Ist eine Ausgabe im Voranschlag überhaupt nicht vorgesehen,
so ist die Zustimmung des Stadtsenates oder auch des Gemeinde¬
rates (§ 97 lit. d und § 88 Abs. 1 lit. n WStV) einzuholen. Bei Gefahr
im Verzug darf eine solche Ausgabe, sofern sie das Zwanzigfache
des Wertes nach § 88 Abs. 1 lit. e WStV nicht übersteigt, mit Zu¬
stimmung des Finanzausschusses vollzogen werden; die Genehmi¬
gung des Stadtsenates oder auch des Gemeinderates ist nachträglich
einzuholen.

Finanzausschuss
§ 7. Der Finanzausschuss ist auch berechtigt, die Gebarungs¬

kontrolle hinsichtlich aller Dienststellen, Anstalten, Betriebe und
Unternehmungen auszuüben und sich zu diesem Zweck die ihm
erforderlich erscheinenden Geschäftsstücke und sonstige Behelfe
vorlegen zu lassen.

Kontrollausschuss
§8 . (1) Dem Kontrollausschuss obliegt die Behandlung der an den

Gemeinderat gerichteten Berichte des Kontrollamtes.
(2) Der Kontrollausschuss ist berechtigt, das Kontrollamt zu

beauftragen, besondere Akte der Gebarungs- und Sicherheits¬
kontrolle durchzuführen und dem Kontrollausschuss das Ergebnis
mitzuteilen.
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Kompetenzkonflikte
§ 9. Der Stadtsenat entscheidet endgültig im Streitfall, von

welchem Ausschuss eine Angelegenheit zu behandeln ist.

IV. Sitzungen der Ausschüsse
Anzahl und Einberufung der

Sitzungen; Tagesordnung
§ 10. (1) Die Ausschüsse treten zusammen, sooft die Geschäfte es

erfordern. Der zuständige amtsführende Stadtrat (der Vorsitzende
des Kontrollausschusses) hat dafür zu sorgen, dass die vom Aus¬
schuss zu erledigenden Geschäftsstücke sowie die in den Sitzungen
des Gemeinderates eingebrachten und dem Ausschuss zugewiesenen
Anträge zur Verhandlung kommen.

(2) Die Sitzungen der Ausschüsse werden vom zuständigen amts¬
führenden Stadtrat (vom Vorsitzenden des Kontrollausschusses)
einberufen, und zwar - Fälle der Dringlichkeit ausgenommen -
mindestens eine Woche vor der Sitzung. Hiebei ist ein Verzeichnis
jener Geschäftsstücke mitzusenden, die in der betreffenden Sitzung
behandelt werden sollen. Geschäftsstücke, die zur vertraulichen
Behandlung bestimmt sind, sind in das Verzeichnis (Tagesordnung)
nicht aufzunehmen. In jeder Tagesordnung ist als abschließender
Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ vorzusehen.

(3) Eine nachträgliche Aufnahme von Geschäftsstücken in die
Tagesordnung ist bis drei Tage vor der Sitzung möglich, später nur
dann, wenn der nachträglichen Aufnahme mindestens zwei Drittel
der bei der Ausschusssitzung anwesenden Ausschussmitglieder
(Ausschussersatzmitglieder) zustimmen.

(4) Der zuständige amtsführende Stadtrat (der Vorsitzende des
Kontrollausschusses) ist zur Einberufung einer Sitzung innerhalb
von fünf Tagen verpflichtet, wenn dies unter Angabe des Grundes
und des genau zu bezeichnenden Tagesordnungspunktes von
mindestens einem Viertel der Ausschussmitglieder verlangt wird, ln
einem solchen Fall ist die Sitzung innerhalb von 14 Tagen ab Ein¬
langen des Verlangens beim zuständigen amtsführenden Stadtrat
(Vorsitzenden des Kontrollausschusses) abzuhalten. Die §§ 32 Abs. 1
und 33 Abs. 1 und 2 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens¬
gesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, sind anzuwenden.

(5) Hinsichtlich aller Zustellungen des amtsführenden Stadtrates
(des Vorsitzenden des Kontrollausschusses) an die Ausschuss¬
mitglieder genügt es, wenn die Sendungen der Post zur Beförderung
an die vom Mitglied des Ausschusses bekannt zu gebende in Wien
gelegene Zustelladresse rechtzeitig übergeben werden.

(6) Gleichzeitig mit einer Landtags-, Gemeinderats-, Landes¬
regierungs- oder Stadtsenatssitzung darf keine Ausschusssitzung
stattfinden.

(7) Der Kontrollausschuss wird das erste Mal nach der Wahl des
Gemeinderates durch den Bürgermeister einberufen.

Akteneinsicht
§ 11. (1) Nach Einberufung der Sitzung hat - sofern dem ein

gesetzliches Hindernis nicht entgegensteht - jedes Mitglied des
Gemeinderates das Recht auf Einsichtnahme in jene Geschäfts¬
stücke, die einem Ausschuss auf Grund der bekannt gegebenen
Tagesordnung vorliegen.

(2) Einem Ausschussmitglied (Ausschussersatzmitglied) steht das
Recht auf Einsichtnahme auch in die zur vertraulichen Behandlung
bestimmten Geschäftsstücke zu, die dem Ausschuss, dessen Mit¬
glied (Ersatzmitglied) es ist, vorliegen.

(3) Die Rechte nach Abs. 1 und 2 umfassen auch die Herstellung
von Abschriften und Ablichtungen.

(4) In Fällen der dringlichen Einberufung einer Ausschusssitzung
müssen die Geschäftsstücke mindestens eine Stunde vor Sitzungs¬
beginn, wenn dies aber nicht möglich ist, jedenfalls während der
Sitzung zur Einsichtnahme aufliegen.

Nichtöffentlichkeit und Vertraulichkeit
der Sitzungen

§ 12. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Jedoch hat jedes Mit¬
glied des Gemeinderates das Recht, den Sitzungen der Ausschüsse
beizuwohnen, sofern diese nicht als vertraulich erklärt werden.

§ 13. Die Sitzungen können durch Beschluss für vertraulich
erklärt werden.

Anwesenheitspflicht der Ausschussmitglieder
(Ausschussersatzmitglieder)'

§ 14. (1) Die Ausschussmitglieder haben an den Sitzungen des
Ausschusses regelmäßig teilzunehmen, pünktlich zu erscheinen und
sich in die Liste der Anwesenden einzutragen.

(2) Sind sie daran verhindert, so haben sie dies dem zuständigen
amtsführenden Stadtrat (dem Vorsitzendendes Kontrollausschusses)
unter Bekanntgabe der Person des Ausschussersatzmitgliedes vor
Beginn der Sitzung mitzuteilen. Wenn das Ausschussmitglied kein
Ersatzmitglied bekannt gibt, so können die Gemeinderatsmitglieder
jener wahlwerbenden Partei, die das Ausschussmitglied in den
Ausschuss nominiert haben, ein Ausschussersatzmitglied bekannt
geben. In diesem Fall ist das namhaft gemachte Ausschussersatz¬
mitglied zur Teilnahme an der Sitzung verpflichtet.

Teilnahme des Bürgermeisters und der Stadträte
§ 15. (1) Der Bürgermeister ist berechtigt, den Sitzungen aller

Ausschüsse mit beratender Stimme beizuwohnen und zu den in
Verhandlung stehenden Gegenständen Anträge zu stellen. Stimm¬
berechtigt ist er nur, wenn er Mitglied (Ersatzmitglied) des Aus¬
schusses ist. Er kann zu den Sitzungen auch einen Vertreter mit
beratender Stimme entsenden.

(2) Alle Stadträte sind berechtigt, den Sitzungen aller Ausschüsse
mit beratender Stimme beizuwohnen. § 23 Abs. 1bis 3 ist sinngemäß
anzuwenden.

(3) Der Bürgermeister und die Stadträte sind zu allen Sitzungen
einzuladen.

(4) Zu den Sitzungen des Kontrollausschusses sind die amts¬
führenden Stadträte einzuladen, wenn Angelegenheiten ihrer
Geschäftsgruppe behandelt werden. Sie können zu den Angelegen¬
heiten ihrer Geschäftsgruppe jederzeit das Wort ergreifen.

Beiziehung von Bezirksvorstehern
§ 16. Die Ausschüsse sind berechtigt, ihren Sitzungen die

einzelnen Bezirksvorsteher oder die von ihnen beauftragten Bezirks¬
vorsteher-Stellvertreter mit beratender Stimme beizuziehen. Diesen
steht das Recht zu, in Angelegenheiten ihres Bezirkes das Wort zu
ergreifen.

Teilnahme des Magistratsdirektors;
Beiziehung von Gemeindebediensteten

§ 17. (1) Der Magistratsdirektor ist berechtigt, allen Ausschuss¬
sitzungen mit beratender Stimme beizuwohnen, und ist von jeder
Sitzung zu verständigen. Er hat das Recht, zu den in Verhandlung
stehenden Gegenständen Anträge zu stellen.

(2) Den Sitzungen der Ausschüsse, mit Ausnahme des Kontroll¬
ausschusses, sind leitende Gemeindebedienstete der Verwaltungs¬
gruppe, die der Bürgermeister im Einvernehmen mit dem amts¬
führenden Stadtrat bestimmt, mit beratender Stimme und dem Recht
der Antragstellung im Sinne des Abs. 1 beizuziehen.

(3) Den Sitzungen des Kontrollausschusses sind der Kontroll-
amtsdirektor sowie leitende Gemeindebedienstete des Kontrollamtes
und der Verwaltungsgruppen, die der Bürgermeister im Einver¬
nehmen mit dem Vorsitzenden des Kontrollausschusses bestimmt,
mit beratender Stimme und dem Recht der Antragstellung im Sinne
des Abs. 1 beizuziehen.

(4) Die Ausschüsse legen über Vorschlag des amtsführenden
Stadtrates (des Vorsitzenden des Kontrollausschusses) fest, welche
Gemeindebedienstete der Verwaltungsgruppen den Sitzungen mit
beratender Stimme beizuziehen sind.

Teilnahme des Präsidenten des Rechnungshofes
§ 17a. Der Präsident des Rechnungshofes hat das Recht, an den

Ausschusssitzungen, in denen Berichte des Rechnungshofes ver¬
handelt werden, teilzunehmen und auf sein Verlangen jedesmal
gehört zu werden.

Beiziehung anderer außenstehender Personen
§ 18. (1) Die Ausschüsse können ihren Sitzungen mit beratender

Stimme auch Gemeinderatsmitglieder beiziehen, die nicht Aus-
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Schussmitglieder sind, desgleichen sachkundige Personen, die nicht
Mitglieder des Gemeinderates sind.

(2) Der Ausschussberatung über einen von einem Mitglied des
Gemeinderates gestellten Antrag ist dieses Mitglied mit beratender
Stimme beizuziehen.

(3) Die im Ausschuss vertretenen wahlwerbenden Parteien sowie
die im § 3 Abs. 4 und 5 GO-GR genannten Gemeinderatsmitglieder
sind berechtigt, den Beratungen über Gesetz- und Verordnungsent¬
würfe eine sachkundige Person ihres Vertrauens beizuziehen. Die in
Aussicht genommene Person ist spätestens drei Tage vor der Sitzung
dem Ausschussvorsitzenden bekannt zu geben und hat sich, sofeme
sie kein Gemeindebediensteter oder gewählter Mandatar ist, zur
Wahrung der Amtsverschwiegenheit und des Datenschutzes aus¬
drücklich schriftlich gegenüber dem Ausschussvorsitzenden zu ver¬
pflichten. In die vorgenannte Frist werden Samstage, Sonntage und
gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet. Die beigezogenen sach¬
kundigen Personen haben kein Rederecht. Durch ihre Beiziehung
darf der ordnungsgemäße Gang der Verhandlung in den Ausschüssen
nicht behindert werden.

Sitzungsprotokolle
§ 19. (1) Über die Sitzungen der Ausschüsse ist durch einen vom

zuständigen amtsführenden Stadtrat (vom Vorsitzenden des
Kontrollausschusses) zu bestimmenden Gemeindebediensteten ein
Protokoll zu fuhren, in das alle Anträge und Beschlüsse aufzu¬
nehmen sind. In dem Protokoll ist auch festzuhalten, ob die Be¬
schlüsse einstimmig oder mehrstimmig gefasst worden sind.

(2) Dieses Protokoll ist vom Vorsitzenden, - mit Ausnahme des
Kontrollausschusses - vom amtsführenden Stadtrat und vom
Protokollführer zu unterzeichnen und im Wiener Stadt- und Landes¬
archiv aufzubewahren.

(3) Jedes Mitglied des Gemeinderates ist berechtigt, in die
Protokolle über die Ausschusssitzungen Einsicht zu nehmen.

(4) Die Protokolle sind spätestens vom achten Tag nach der
Sitzung an durch 14 Tage zur Einsicht für die Mitglieder des
Gemeinderates und des Stadtsenates aufzulegen.

(5) Vertrauliche Anträge und Beschlüsse sind gesondert zu
protokollieren. Die Einsichtnahme in solche Protokolle ist den Mit¬
gliedern des Gemeinderates, die nicht Mitglieder (Ersatzmitglieder)
des betreffenden Ausschusses oder des Stadtsenates sind, erst
gestattet, wenn der Bürgermeister die Aufhebung der Vertraulichkeit
dieser Beschlüsse ausgesprochen hat.

(6) Das Protokoll über die nicht für vertraulich erklärten Be¬
schlüsse ist in Druck zu legen und zu veröffentlichen.

V.Verhandlung in den Ausschüssen
. Leitung der Verhandlungen

§ 20. (1) Der Vorsitzende hat für die Einhaltung der Geschäfts¬
ordnung zu sorgen und leitet die Verhandlungen.

(2) Abschweifungen von der Sache ziehen den Ruf des Vor¬
sitzenden „zur Sache“ nach sich. Nach dem dritten Ruf „zur Sache“
kann der Vorsitzende dem Redner das Wort entziehen.

(3) Wenn jemand, der zur Teilnahme an einer Ausschusssitzung
berechtigt ist, den Anstand verletzt, beleidigende Äußerungen
gebraucht oder Anordnungen des Vorsitzenden nicht Folge leistet,
hat ihn der Vorsitzende zur Ordnung zu rufen. Der Vorsitzende ist in
einem solchen Fall auch berechtigt, den Redner zu unterbrechen
oder ihm das Wort völlig zu entziehen.

(4) Der Vorsitzende ist berechtigt, im Bedarfsfall die Sitzung
jederzeit zu unterbrechen.

Berichterstattung
§ 21. (1) Berichterstatter im Ausschuss - mit Ausnahme des

Kontrollausschusses - ist der zuständige amtsführende Stadtrat.
Dieser kann ein Mitglied (Ersatzmitglied) des Ausschusses mit der
Berichterstattung betrauen. Im Kontrollausschuss erstattet das vom
Vorsitzenden betraute Mitglied (Ersatzmitglied) des Kontrollaus¬
schusses Bericht.

(2) Der amtsführende Stadtrat (der Vorsitzende des Kontrollaus¬
schusses) kann auch Gemeindebedienstete mit der Berichterstattung
betrauen.

Beteiligung an der Verhandlung
§ 22. Die Verhandlungssprache in den Ausschüssen ist die

deutsche Sprache.
§23 . (1) Zum Wort gelangen die Ausschussmitglieder (Aus¬

schussersatzmitglieder) und die in Abs. la genannten Ausschuss¬
ersatzmitglieder in der Reihenfolge ihrer Meldung beim Vor¬
sitzenden, doch dürfen sie zu einem Geschäftsstück nicht öfter als
dreimal das Wort ergreifen.

(la ) Die im Ausschuss vertretenen wahlwerbenden Parteien sind
berechtigt, den Sitzungen des Ausschusses zusätzlich zu den auf sie
entfallenden Ausschussmitgliedern bis zu zwei Ausschussersatz¬
mitglieder beizuziehen. Abs. 3 Z 1 gilt sinngemäß für das Rederecht
dieser beigezogenen Ausschussmitglieder. Die beigezogenen Aus¬
schussersatzmitglieder haben kein Stimmrecht. Die zusätzliche Teil¬
nahme von Ausschussersatzmitgliedern ist von der jeweiligen wahl¬
werbenden Partei dem Vorsitzendenvor Beginn der Sitzung bekannt
zu geben.

(2) Bei umfangreichen Geschäftsstücken hat der Vorsitzende das
Recht, das Geschäftsstück in zwei oder mehrere Tagesordnungs¬
punkte zu unterteilen. In diesem Fall darf pro Tagesordnungspunkt
dreimal das Wort ergriffen werden.

(3) Außer der Reihe und öfter als dreimal muss das Wort Aus¬
schussmitgliedern (Ausschussersatzmitgliedern) gegeben werden,

1. für Informationsfrägen, welche bloß der Aufklärung des Ver¬
handlungsgegenstandes dienen,

2. wenn sie einen Antrag betreffend die formelle Geschäfts¬
behandlung stellen,

3. zur Vorbringung einer tatsächlichen Berichtigung.
In den Fällen der Z 2 und 3 darf die Redezeit fünf Minuten nicht

überschreiten.
(4) Der Bürgermeister hat das Recht, jederzeit das Wort zu

ergreifen, Anträge zu stellen und Mitteilungen zu machen. Das
gleiche Recht kommt dem zuständigen amtsführenden Stadtrat,
beim Kontrollausschuss dem Vorsitzenden zu. Über diese Anträge
und Mitteilungen ist eine Debatte zulässig. Der Magistratsdirektor
ist berechtigt,jederzeit das Wort zu ergreifen und Anträge zu stellen.

(5) Wer, zur Rede aufgefordert, nicht anwesend ist, verliert das
Wort.

§ 24. Die Verlesung schriftlicher Vorträge ist nur dem Berich-
erstatter gestattet.

§ 25. Der Vorsitzende hat die Debatte zu leiten, ohne sich an ihr zu
beteiligen. Wenn er Berichterstatter über einen Gegenstand ist oder
an der Debatte teilnehmen will oder wenn Anträge den Gegenstand
der Verhandlung bilden, die er selbst gestellt hat, muss er den Vorsitz
bis nach erfolgter Abstimmung abgeben.

Vertagung der Verhandlung;
Absetzen eines Geschäftsstückes

von der Tagesordnung
§ 26. Wird ein Antrag auf Vertagung der Verhandlung oder Ab¬

setzung eines Geschäftsstückes von der Tagesordnung gestellt, hat
jede der im Ausschuss vertretenen Parteien das Recht, hiezu durch
ein ihr angehöriges Ausschussmitglied (Ausschussersatzmitglied)
das Wort zu ergreifen; die Redezeit darf hiebei pro Redner fünf
Minuten nicht überschreiten. Über den Antrag ist sodann nach
Anhörung des Berichterstatters ohne weitere Debatte abzustimmen.

Befangenheit
§ 27. (1) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) eines Gemeinderatsaus¬

schusses gilt, unbeschadet bundesgesetzlicher Vorschriften, als
befangen, wenn einer der Gründe des § 7 Abs. 1 des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991(AVG), BGBl. Nr. 51, vorliegt.
Das Mitglied (Ersatzmitglied) des Ausschusses hat seine Befangen¬
heit dem Vorsitzenden mitzuteilen und für die Dauer der Beratung
und Beschlussfassung über den die Befangenheit begründenden
Gegenstand den Sitzungssaal zu verlassen.An Stelle des befangenen
Mitgliedes kann ein von diesem bekannt gegebenes Ersatzmitglied
(§ 14 Abs. 2) an der Beratung und Beschlussfassung teilnehmen.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 erster und zweiter Satz gelten
auch für alle anderen bei den Sitzungen Anwesenden.



rcpamtsblatt
Seite XII «man der stadt Wien Nr. 29A • 19 .Juli 2001

Schluss der Verhandlung
§ 28. (1) Anträge auf Schluss der Debatte können jederzeit ,jedoch

ohne Unterbrechung eines Redners, gestellt werden und sind sofort
ohne Debatte zur Abstimmung zu bringen.

(2) Wenn ein Antrag auf Schluss der Debatte angenommen
worden ist, kann niemand mehr zum Wort vorgemerkt werden und es
erhalten die bis dahin gemeldeten Redner der Reihe nach das Wort.

§ 29. Wenn niemand mehr das Wort begehrt, ohne dass ein Antrag
auf Schluss der Debatte gestellt worden ist, erklärt der Vorsitzende
die Verhandlung für geschlossen und erteilt dem Berichterstatter das
Schlusswort.

Abstimmung
§ 30. (1) Nach dem Schlusswort des Berichterstatters oder dessen

Erklärung, auf dieses zu verzichten, wird die Abstimmung durch¬
geführt.

(2) Diese ist so vorzunehmen, dass die wahre Meinung der Mehr¬
heit des Ausschusses zum Ausdruck kommt.

(3) Gegenanträge oder Abänderungsanträge, die sich auf den
Antrag des Berichterstatters beziehen, gelangen in der Regel zuerst
zur Abstimmung, und zwar in der Ordnung, dass diejenigen, die sich
von dem Antrag des Berichterstatters am weitesten entfernen, vor¬
anzugehen haben.

(4) Zusatzanträge sind erst nach Annahme des Hauptantrages zur
Abstimmung zu bringen.

(5) Im Übrigen bestimmt der Vorsitzende den Wortlaut und die
Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden Anträge. Hierüber ist
eine Erörterung zulässig, die, falls der Vorsitzende den Anregungen
nicht beitritt, durch Abstimmung entschieden wird.

(6) Für diese Erörterung ist die Redezeit für jeden Redner mit fünf
Minuten begrenzt. Überdies kann der Vorsitzende, wenn er die
Gründe als ausreichend dargelegt erachtet, die Erörterung für
erledigt erklären.

(7) Es steht dem Vorsitzenden auch frei, sofern er es zur Verein¬
fachung oder Klarstellung der Abstimmung oder zur Beseitigung
unnötiger Abstimmungen für zweckmäßig erachtet, vorerst eine
grundsätzliche Frage zur Beschlussfassung zu bringen.

§ 31. (1) Die Abstimmung geschieht in der Regel durch Erheben
der Hände, über Anordnung des Vorsitzenden auch durch Aufstehen
oder Sitzenbleiben oder durch Namensaufruf. Jedes Ausschussmit¬
glied (Ausschussersatzmitglied) hat auch das Recht, die namentliche
Abstimmung zu verlangen, worüber der Ausschuss ohne Debatte
entscheidet.

(2) Hat sich über Befragen des Vorsitzenden kein Mitglied
(Ersatzmitglied) zu einem Geschäftsstück zu Wort gemeldet und ver¬
langt kein Ausschussmitglied (Ausschussersatzmitglied) eine andere
Art der Abstimmung, so hat der Vorsitzende den im Geschäftsstück
gestellten Antrag als angenommen zu erklären.

(3) Jedes Ausschussmitglied (Ausschussersatzmitglied) hat das
Recht, seinen abgelehnten Antrag als Minderheitsmeinung anzu¬
melden. Wird die Anmeldung durch wenigstens ein Fünftel der
anwesenden Ausschussmitglieder (Ausschussersatzmitglieder) unter¬
stützt, so ist der Berichterstatter verpflichtet, in seinem Bericht dem
Stadtsenat und dem Gemeinderat die Minderheitsmeinung zur
Kenntnis zu bringen.

(4) Wahlen sind geheim mittels Stimmzettel vorzunehmen, sofern
der Ausschuss nicht mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel
der bei der Ausschusssitzung anwesenden Ausschussmitglieder
(Ausschussersatzmitglieder) anderes beschließt.

(5) Wer bei einer Abstimmung oder Wahl nicht anwesend ist, darf
nachträglich seine Stimme nicht abgeben.

VI. Beschlüsse der Ausschüsse

Beschlussfähigkeit
§ 32. Die Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn wenigstens ein

Drittel der Mitglieder (Ersatzmitglieder) anwesend ist.

Beschlusserfordernis
§ 33. (1) Zu einem gültigen Beschluss ist - abgesehen von den

Fällen der §§ 10 Abs. 3 und 31 Abs. 4 - die unbedingte Stimmen¬
mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden erforderlich.

(2) Dem Vorsitzenden steht das Stimmrecht wie jedem anderen
Ausschussmitglied (Ausschussersatzmitglied) zu. Bei Stimmen¬
gleichheit entscheidet der Vorsitzende.

(3) Der Vorsitzende hat das Ergebnis der Abstimmung zu ver¬
künden.

Bekanntgabe der Sistierung
von Ausschussbeschlüssen

§ 34. Wenn der Bürgermeister einen Ausschussbeschluss sistiert,
so hat er dies, wenn er bei der Beschlussfassung anwesend ist, in der
Regel unmittelbar nach dieser, längstens aber in der nächsten Aus¬
schusssitzung selbst oder durch seinen nach § 15 Abs. 1entsendeten
Vertreter bekannt zu geben.

VII . Enqueten
§ 35. (1) Die Ausschüsse können über Antrag eines Mitgliedes

(Ersatzmitgliedes) die Abhaltung einer Enquete über Angelegen¬
heiten ihres Wirkungsbereiches beschließen. Die Enquete ist vom
amtsführenden Stadtrat (Vorsitzenden des Kontrollausschusses) ein¬
zuberufen.

(2) Der Antrag auf Abhaltung einer Enquete ist dem Vorsitzenden
mindestens 48 Stunden vor der Sitzung schriftlich zu überreichen,
wobei Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht einge¬
rechnet werden, und hat jedenfalls Gegenstand, Teilnehmerkreis und
Tag der Enquete zu enthalten. Hiezu sind Abänderungs- und Zusatz¬
anträge zulässig.

(3) Soweit nicht anderes beschlossen wird, sind Enqueten der Aus¬
schüsse nach Maßgabe des zur Verfügung stehenden Raumes öffent¬
lich zugänglich. Personen, die berechtigt sind, an den Sitzungen der
Ausschüsse teilzunehmen, sind auch zur Teilnahme an der Enquete
berechtigt.

(4) Die Vorsitzführung bei einer Enquete obliegt dem Vorsitzen¬
den des Ausschusses. § 20 findet sinngemäß Anwendung.

(5) Über jede Enquete kann ein Protokoll verfasst werden; hiebei
sind die Bestimmungen des § 19 Abs. 1 erster Satz und 2 bis 4 sinn¬
gemäß anzuwenden.

(6) In einer Enquete dürfen keine Beschlüsse gefasst werden.

VIII . Gemeinsame Sitzungen
Gemeinsame Sitzungen von Ausschüssen

§ 36. (1) Angelegenheiten, die den Wirkungsbereich zweier oder
mehrerer Ausschüsse betreffen, können nacheinander in den
betreffenden Ausschüssen oder in einer gemeinsamen Sitzung
beschlossen werden. Die gemeinsame Sitzung beruft der Bürger¬
meister oder über seine Ermächtigung derjenige amtsführende
Stadtrat ein, bei dessen Geschäftsgruppe die Angelegenheit zuerst
anhängig wurde.

(2) Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn wenigstens ein
Drittel der Mitglieder (Ersatzmitglieder) jedes Ausschusses an¬
wesend ist.

(3) Die Verhandlungsleitung richtet sich nach § 102 Abs. 1WStV
(4) Die Abstimmung hat jeder Ausschuss für sich vorzunehmen.
(5) Der Wortlaut der zur Abstimmung gelangenden Anträge ist

von den Vorsitzenden der Ausschüsse einvernehmlich festzusetzen.
(6) Falls die Beschlüsse nicht übereinstimmen, entscheidet der

Stadtsenat.

Gemeinsame Sitzungen des Stadtsenates
mit dem Finanzausschuss

§ 37. (1) Die Prüfung des Voranschlages, des Antrages zur Über¬
prüfung der öffentlich-rechtlichen Geldleistungen und der tarif¬
mäßigen Entgelte sowie der Wirtschaftspläne der städtischen Unter¬
nehmungen hat der Stadtsenat in gemeinsamer Sitzung mit dem
Finanzausschuss vorzunehmen. Das Gleiche gilt für den Rech¬
nungsabschluss der Gemeinde und die Rechnungsabschlüsse der
städtischen Unternehmungen.
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(2) Die Einberufung einer solchen gemeinsamen Sitzung erfolgt
durch den Bürgermeister oder seinen gemäß § 94 WStV berufenen
Stellvertreter.

(3) Den Vorsitz fuhrt der Bürgermeister, sein Stellvertreter gemäß
§ 94 WStV oder der Vorsitzende (Stellvertreter) des Finanzaus¬
schusses.

(4) Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn die Hälfte der Stadt¬
räte und ein Drittel der Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Finanzaus¬
schusses anwesend sind.

(5) Die Abstimmung ist getrennt vorzunehmen. Stimmen die
Beschlüsse nicht überein, so ist für den Antrag an den Gemeinderat
der Beschluss des Stadtsenates maßgebend, der davon abweichende
Beschluss des Finanzausschusses ist aber dem Gemeinderat zur
Kenntnis zu bringen.

IX.Auflösung eines Ausschusses und
Abberufung von Ausschussmitgliedern

(Ausschussersatzmitgliedern)
§ 38. (1) Dem Gemeinderat obliegt es, einen Ausschuss, der seine

Geschäfte nicht ordnungsgemäß besorgt, über Antrag des Bürger¬
meisters aufzulösen oder ein Ausschussmitglied, das von drei auf¬
einander folgenden Sitzungen ohne Entschuldigung femgeblieben
ist, abzuberufen. Ebenso kann der Gemeinderat ein Ausschussersatz¬
mitglied, das seiner Verpflichtung zur Teilnahme an der Sitzung
(§ 14 Abs. 2) dreimal hintereinander nicht nachgekommen ist, ab¬
berufen.

(2) Die Abberufung eines Ausschussmitgliedes (Ausschussersatz¬
mitgliedes) hat der amtsführende Stadtrat im Ausschuss zu bean¬
tragen und der Ausschuss zu beschließen, worauf die Angelegenheit
nach Beratung im Stadtsenat dem Gemeinderat zur Entscheidung
vorgelegt wird.

(3) Im Falle einer Auflösung oder Abberufung (Abs. 1) hat binnen
30 Tagen eine neuerliche Nominierung zu erfolgen. Die Befugnisse
des aufgelösten Ausschusses hat in der Zwischenzeit der Stadtsenat
auszuüben.

X. Unterausschüsse

§39 . (1) Zur Vorberatung einzelner oder gleichartiger Angelegen¬
heiten können die Ausschüsse Unterausschüsse einrichten. Die An¬
zahl der aus der Mitte des Ausschusses zu nominierenden Mitglieder
(Ersatzmitglieder) wird vom Ausschuss bestimmt. Die Nominierung
der Mitglieder (Ersatzmitglieder) erfolgt in sinngemäßer Anwen¬
dung des § 3 Abs. 1zweiter bis fünfter Satz. Wird eine ausreichend
unterstützte Nominierung nicht fristgerecht vorgenommen, ist § 3
Abs. 2 sinngemäß anzuwenden.

(2) Der amtsführende Stadtrat (der Vorsitzende des Kontrollaus-
schusses) hat das Recht, an den Sitzungen des Unterausschusses
teilzunehmen; das Stimmrecht hat er jedoch nur, wenn er als
dessen Mitglied (Ersatzmitglied) nominiert wurde. Als Mitglieder
des Unterausschusses können auch Ersatzmitglieder des Aus¬
schusses nominiert werden wie auch Mitglieder des Ausschusses zu
Ersatzmitgliedern des Unterausschusses nominiert werden können.
Als Ersatzmitglieder des Unterausschusses können auch Gemeinde-
ratsmitglieder nominiert werden, die nicht dem Ausschuss an¬
gehören.

(3) Die im Unterausschuss vertretenen wahlwerbenden Parteien
sowie die im § 3 Abs. 4 und 5 GO-GR genannten Gemeinderats¬
mitglieder sind berechtigt, den Beratungen über Gesetz- und Ver¬
ordnungsentwürfe eine sachkundige Person ihres Vertrauens bei¬
zuziehen. Die in Aussicht genommene Person ist spätestens drei
Tage vor der Sitzung dem Vorsitzenden des Unterausschusses be¬
kannt zu geben und hat sich, soferne sie kein Gemeindebediensteter
oder gewählter Mandatar ist, zur Wahrung der Amtsverschwiegen¬
heit und des Datenschutzes ausdrücklich schriftlich gegenüber dem
Vorsitzenden des Unterausschusses zu verpflichten. In die vor¬
genannte Frist werden Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage
nicht eingerechnet. Die beigezogenen sachkundigen Personen haben
kein Rederecht. Durch ihre Beiziehung darf der ordnungsgemäße
Gang der Verhandlung in den Unterausschüssen nicht behindert
werden.

§ 40. Auch den Unterausschüssen können Gemeinderatsmit¬
glieder mit beratender Stimme beigezogen werden, die nicht Unter¬
ausschussmitglieder (Unterausschussersatzmitglieder) sind, des¬
gleichen sachkundige Personen, die nicht Mitglieder des Gemeinde¬
rates sind, insbesondere Gemeindebedienstete.

§ 41. Die Bestimmungen des § 4, § 10 Abs. 1 bis 6, § 11, § 12 er¬
ster Satz, § 13, § 14, § 15 Abs. 1 bis 3, § 19 Abs. 1 und 2 und der
§§ 20 bis 33 finden auf die Unterausschüsse sinngemäß Anwendung,
die Bestimmungen des § 3 Abs. 3 letzter Satz, § 15 Abs. 4 und § 17
Abs. 3 und 4 überdies auf die Unterausschüsse des Kontrollaus-
schusses.

XI. Kommissionen
§42 . (1) Der Gemeinderat kann zur Vorberatung einzelner

Gegenstände und zur unmittelbaren Berichterstattung an den Stadt¬
senat oder Gemeinderat durch Beschluss Kommissionen einrichten,
die aus jeweils mindestens sechs Mitgliedern und Ersatzmitgliedem
bestehen müssen. Der Gemeinderat kann auch beschließen, dass
eine solche Kommission in den Angelegenheiten, für deren Behand¬
lung sie eingesetzt ist, an Stelle des sonst zuständigen Gemeinde¬
ratsausschusses Beschlüsse fasst. Eine solche Kommission besteht
aus dem zuständigen amtsführenden Stadtrat und einer vom
Gemeinderat zu bestimmenden Anzahl von Mitgliedern und Ersatz¬
mitgliedem, die jeweils mindestens zehn betragen muss.

(2) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) werden auf die wahl¬
werbenden Parteien im Verhältnis der Zahl der ihnen angehörenden
Gemeinderatsmitglieder nach den im § 96 Abs. 1 der Wiener
Gemeindewahlordnung 1996 festgelegten Grundsätzen verteilt. Die
Gemeinderatsmitglieder jeder wahlwerbenden Partei haben die auf
ihre Partei entfallenden Kommissionsmitglieder (Kommissionser¬
satzmitglieder), welche dem Gemeinderat angehören müssen, dem
Bürgermeister innerhalb von fünf Tagen nach Einrichtung der
Kommission namhaft zu machen; diese gelten damit für die Dauer
der Tätigkeit der Kommission als bestellt. Im Falle des Ausscheidens
eines Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) haben die Gemeinderatsmit¬
glieder jener wahlwerbenden Partei, welcher das ausgeschiedene
Mitglied (Ersatzmitglied) angehört hat, für die restliche Dauer der
Tätigkeit der Kommission neuerlich eine Nominierung innerhalb
von 30 Tagen vorzunehmen. Für eine Nominierung ist die Unter¬
stützung von mehr als der Hälfte der Gemeinderatsmitglieder der
zur Nominierung berechtigten wahlwerbenden Partei erforderlich.
§ 3 Abs. 2 und 4 ist anzuwenden.

(3) Die Kommissionen sind beschlussfähig, wenn wenigstens die
Hälfte der nominierten oder nach § 3 Abs. 2 gewählten Mitglieder
(Ersatzmitglieder) anwesend ist. Zu einem gültigen Beschluss ist die
unbedingte Stimmenmehrheit der stimmberechtigten Anwesenden
erforderlich.

(4) Die Kommissionen werden das erste Mal durch den Bürger¬
meister, später durch den von ihnen zu wählenden Vorsitzendenein¬
berufen.

(5) Für die Kommissionen gelten im Übrigen die in dieser
Geschäftsordnung für die Ausschüsse enthaltenen Bestimmungen
sinngemäß.

XII. Änderung der Geschäftsordnung
§ 43. Der Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung ist

mindestens acht Tage vor der Verhandlung im Gemeinderat den
Mitgliedern des Gemeinderates mitzuteilen. In diese Frist werden
Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet.

XIII. Schlussbestimmungen
§ 44. (1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer

Kundmachung im Amtsblatt der Stadt Wien in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt der Beschluss des Gemeinderates vom

9. August 1996, PrZ. 143/96-GBI, Amtsblatt der Stadt Wien
Nr. 37/1996, außer Kraft.

Der Bürgermeister:
Dr. Michael Häupl
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Geschäftsordnung der
Bezirksvertretungen

I. Sprachliche Gleichbehandlung
§ 1. Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur

in männlicher Form angeführt sind,beziehen sie sich auf Frauen und
Männer in gleicher Weise, Bei Anwendung auf bestimmte Personen
ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

Ia. ORGANISATION
Vorsitz

§ la . (1) Die Bezirksvertretung wählt aus ihrer Mitte einen Vor¬
sitzenden und zwei Stellvertreter des Vorsitzenden. Auch der
Bezirksvorsteher - wenn er der Bezirksvertretung angehört - und die
Bezirksvorsteher-Stellvertreter können zum Vorsitzenden bzw. zu
Stellvertretern des Vorsitzendengewählt werden. Diese Wahlen sind
unter sinngemäßer Anwendung des § 99 der Wiener Gemeindewahl¬
ordnung 1996 durchzuführen.

(2) Ist der Vorsitzende verhindert, so wird er durch den von ihm
bestimmten Stellvertreter vertreten. Mangels einer solchen Bestim¬
mung vertritt ihn der Stellvertreter, der derselben wahlwerbenden
Partei wie der Vorsitzende angehört.

(3) Der Vorsitzende hat dafür zu sorgen, dass nur solche Ange¬
legenheiten der Beratung und Beschlussfassung unterzogen werden,
die in den Wirkungsbereich der Bezirksvertretung (§§ 103, 103a,
103e, 103f, 103g, 104, 104a, 104b, 104c WStV) fallen. Beabsichtigt
der Vorsitzende, eine Angelegenheit nicht zur Beratung und Be¬
schlussfassung zuzulassen, so hat er darüber spätestens am zweiten
Tag vor der Sitzung die Klubvorsitzenden mit Begründung zu infor¬
mieren. In diese Frist werden Samstage, Sonntage, gesetzliche
Feiertage und der Karfreitag nicht eingerechnet.

(4) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen. Er sorgt für die Auf¬
rechterhaltung der Ordnung im Sitzungssaal, für den Fortgang der
Sitzung und dafür, dass niemand in seinem Vortrag unterbrochen
wird. Fliefür stehen ihm die Ordnungsmittel des Rufes zur Ordnung
und zur Sache sowie der Entziehung des Wortes zu. Nach dem
dritten Ruf zur Ordnung bzw. zur Sache kann der Vorsitzende einem
Redner für diesen Tagesordnungspunkt das Wort entziehen. Wurde
einem Redner das Wort entzogen, so kann die Bezirksvertretung auf
Antrag eines ihrer Mitglieder ohne Debatte beschließen, dass sie den
Redner dennoch hören will.

(5) Der Vorsitzende hat das Recht, im Bedarfsfall die Sitzung
jederzeit zu unterbrechen.

Klubs
§2 . (1) Mitglieder der Bezirksvertretung, die derselben wahl¬

werbenden Partei angehören, haben das Recht, sich zu einem Klub
zusammenzuschließen. Für die Anerkennung eines solchen Zu¬
sammenschlusses sind mindestens zwei Mitglieder erforderlich. Die
Konstituierung eines Klubs und der Name des Klubvorsitzenden
sowie seines Stellvertreters sind dem Bezirksvorsteher und von
diesem dem Bürgermeister schriftlich mitzuteilen. Klubvorsitzender
ist jenes Mitglied der Bezirksvertretung der jeweiligen wahl¬
werbenden Partei, dessen Nominierung von mehr als der Hälfte der
Mitglieder des jeweiligen Klubs schriftlich durch deren Unterschrift
unterstützt wird. Dies gilt auch für einen Wechsel in der Person des
Klubvorsitzenden.

(2) Bezirksvorsteher, Bezirksvorsteher-Stellvertreter, Vorsitzender
der Bezirksvertretung, sowie Klubvorsitzendeund im Verhinderungs¬
fall deren Stellvertreter beraten gemeinsam über die Vorbereitung
der Sitzungen der Bezirksvertretung sowie über Geschäftsordnungs¬
fragen. Bei der Vorbereitungder Sitzungen sind vor allem die Tages¬
ordnung sowie Zeit und Ort einer Sitzung zu erörtern (Präsidiale).

Sitzungsprotokolle
§ 3. (1) Über jede Sitzung der Bezirksvertretung ist von einem

vom Bezirksvorsteher bestimmten Bediensteten seines Büros ein
Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden, vom Protokollführer und
einem Mitglied der Bezirksvertretung zu unterfertigen ist.

(2) Das Protokoll hat Zeit und Ort der Sitzung,Anwesende,Tages¬
ordnung, Bekanntmachungen des Vorsitzenden und Mitteilungen

des Bezirksvorstehers, Anfragen, deren mündliche Beantwortung,
die Information über die Beantwortung von Anträgen gemäß § 24,
die Namen der Debattenredner, alle Anträge und Beschlüsse sowie
die mündlich erfolgte Zurückziehung von Anfragen und Anträgen
zu enthalten. Bei der Abstimmung ist darzustellen, welche wahl¬
werbende Partei für oder gegen einen Antrag gestimmt hat. Soweit
innerhalb einer wahlwerbenden Partei kein einheitliches Abstim¬
mungsverhalten vorliegt, ist auch das unterschiedliche Abstim¬
mungsverhalten innerhalb der jeweiligen wahlwerbenden Partei zu
protokollieren. In nicht öffentlicher Sitzung behandelte Angelegen¬
heiten sind gesondert zu protokollieren.

(3) Das Protokoll ist in den Amtsräumen des Bezirksvorstehers
während der Dienststunden des Büros des Bezirksvorstehers in der
fünften Woche nach der Sitzung eine Woche hindurch für alle
Mitglieder der Bezirksvertretung zur Einsicht aufzulegen. Ein¬
wendungen gegen das Protokoll sind während der Auflagefrist beim
Bezirksvorsteher zu erheben. Über die Einwendungen entscheidet
der Vorsitzende. Er hat bei berechtigten Einwendungen die Berich¬
tigung zu veranlassen. Wenn gegen das Protokoll keine Ein¬
wendungen erhoben wurden oder über solche entschieden worden
ist, gilt es nach Ablauf der einwöchigen Frist beziehungsweise mit
der Entscheidung als genehmigt.

(4) Eine Kopie des Protokolls ist vom Bezirksvorsteher dem
Bürgermeister vorzulegen.

(5) Jeder in der Bezirksvertretung vertretenen wahlwerbenden
Partei ist vom Bezirksvorsteher eine Ausfertigung des genehmigten
Protokolls zuzusenden.

(6) Das genehmigte Protokoll ist in den Amtsräumen des Bezirks¬
vorstehers aufzubewahren. Genehmigte Protokolle über öffentliche
Sitzungen können während der Dienststunden des Büros des Be¬
zirksvorstehers von jeder Person eingesehen werden.

II. SITZUNGEN

Anzahl und Einberufung der Sitzungen
§ 4. (1) Die Bezirksvertretung tritt zusammen , so oft es die

Geschäfte erfordern, jedoch mindestens einmal in jedem Vierteljahr.
(2) Die Sitzungen der Bezirksvertretung werden vom Bezirksvor¬

steher oder, wenn dieser verhindert ist, von dem gemäß § 61c Abs. 1
der Wiener Stadtverfassung bestimmten Vertreter einberufen. Eine
Sitzung, der eine solche Einberufung nicht zu Grunde liegt, ist
ungesetzlich. Die in ihr gefassten Beschlüsse sind ungültig.

(3) Der Bezirksvorsteher ist zur Einberufung einer Sitzung ver¬
pflichtet, wenn wenigstens ein Fünftel der Mitglieder oder der
Bürgermeister es verlangen. Diese Sitzung ist so einzuberufen, dass
sie innerhalb von vier Wochen nach dem Einlangen des Begehrens
stattfindet. Die §§ 32 Abs. 2 und 33 Abs. 1 und 2 des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, sind
anzuwenden. Wenn nach dieser Bestimmung die Sitzung innerhalb
der Zeit vom 15. Juli bis 15. September abzuhalten wäre, so ist die
Sitzung längstens bis Ende September abzuhalten. Das Verlangen
und eine allfällige Begründung des Verlangens sind in der Einladung
bekannt zu geben.

(3a) Kein Mitglied der Bezirksvertretung darf innerhalb eines
Kalendetjahres mehr als ein Verlangen nach Einberufung einer
Sitzung der Bezirksvertretung stellen.

(4) Der Bürgermeister ist von jeder Sitzung rechtzeitig in
Kenntnis zu setzen. Es steht ihm oder dem von ihm hiezu bestimm¬
ten Mitglied des Gemeinderates oder des Stadtsenates jederzeit frei,
in der Sitzung der Bezirksvertretung das Wort zu ergreifen, ohne
jedoch an der Abstimmung teilzunehmen.

(5) Tagesordnung, Zeit und Ort einer Sitzung sind am selben Tag,
an dem die Einladungen der Post übergeben werden, an der Amts¬
tafel am Sitz der Bezirksvertretung anzuschlagen.

(6) Hinsichtlich aller Zustellungen des Bezirksvorstehers an die
Mitglieder der Bezirksvertretung genügt es, wenn die Sendungen
rechtzeitig der Post zur Beförderung an die vom Mitglied der Be¬
zirksvertretung bekannt zu gebende in Wien gelegene Zustelladresse
übergeben werden.

(7) Die Mitglieder der Bezirksvertretung sind verpflichtet, jede
Änderung der genannten Zustelladresse dem Bezirksvorsteher
schriftlich und unverzüglich bekannt zu geben.
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Öffentlichkeit der Sitzungen
§ 5. (1) Die Sitzungen der Bezirksvertretung sind öffentlich.
(2) Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn es mindestens ein

Fünftel der Mitglieder der Bezirksvertretung verlangt und es die
Bezirksvertretung nach Entfernung der Zuhörer beschließt oder
wenn der Bezirksvorsteher dies anordnet und die Bezirksvertretung
nach Entfernung der Zuhörer nicht anderes beschließt. Von
Sitzungen der Bezirksvertretung, in denen der Voranschlag oder der
Rechnungsabschluss für den Bezirk behandelt wird, darf die Öffent¬
lichkeit nicht ausgeschlossen werden.

(3) Stellungnahmen, Gutachten und Äußerungen, um welche die
Bezirksvertretung vom Gemeinderat, vom Stadtsenat, von einem
Gemeinderatsausschuss, vom Bürgermeister oder vom Magistrat
ersucht wird, sind in nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln, wenn
es sich dabei um Angelegenheiten einer oder mehrerer namentlich
bestimmter Personen handelt.

Eintritt und Verhalten der Zuhörer
§ 6. (1) Der Eintritt von Zuhörern zu den öffentlichen Sitzungen

einer Bezirksvertretung erfolgt nach den Weisungen des Vor¬
sitzenden sowie nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Plätze.

(2) Vor dem Eintritt sind gefährliche Gegenstände sowie Taschen
und andere Gepäckstücke abzugeben. Ausnahmen bewilligt der
Vorsitzende. Für die Aufbewahrung von Gegenständen ist kein
Entgelt zu entrichten.

(3) Im Sitzungssaal dürfen Bild- und Tonbandaufnahmen nur mit
Bewilligung des Vorsitzendenvorgenommen werden.

(4) Die Zuhörer haben sich jeder Äußerung zu enthalten. Zuhörer,
die die Beratungen der Bezirksvertretung in irgendeiner Weise
stören oder behindern, hat der Vorsitzende nach vorausgegangener
fruchtloser Mahnung zur Ordnung und Unterbrechung der Sitzung
aus dem Sitzungssaal entfernen zu lassen. Er kann auch verfügen,
dass alle Zuhörer den Sitzungssaal zu verlassen haben, wobei jedoch
die Vertreter der Medien davon ausgenommen werden können. Nach
Entfernung der Zuhörer wird die Sitzung fortgesetzt. Wurden alle
Zuhörer aus dem Sitzungssaal entfernt, ist der Eintritt von Zuhörern
zu dieser Sitzung nicht mehr gestattet.

(5) Der Sitzungssaal muss Platz für zumindest 20 Zuhörer bieten.
Teilnahme von Gemeindebediensteten und

anderen Personen
§ 7. Zur Erteilung von Auskünften können Gemeindebedienstete

und jene Personen, deren Anwesenheit für die Durchführung der
Verhandlungen notwendig ist, mit Bewilligung des Bezirksvor¬
stehers an der Sitzung teilnehmen. Dem Bezirksvorsteher zugeteilte
Gemeindebedienstete haben auf dessen Anordnung anwesend zu
sein.

Anwesenheitspflicht der Mitglieder
der Bezirksvertretung

§ 8. (1) Die Mitglieder der Bezirksvertretung haben an den
Sitzungen teilzunehmen und pünktlich zu erscheinen. Sie haben sich
in die Anwesenheitsliste einzutragen. Sind sie an der Teilnahme ver¬
hindert, so haben sie dies dem Bezirksvorsteher rechtzeitig mitzu¬
teilen.

(2) Urlaube und vorhersehbare Abwesenheiten sind dem Bezirks¬
vorsteher zu melden.

III. GANG DER VERHANDLUNGEN

Eröffnung der Sitzung
§ 9. Die Sitzung wird vom Vorsitzenden ohne Rücksicht auf die

Beschlussfähigkeit der Bezirksvertretung eröffnet und beginnt mit
dessen allfälligen Bekanntmachungen. Der Vorsitzende hat bekannt
zu geben, wie viele Anfragen und Anträge eingebracht wurden.

Mitteilungen des Bezirksvorstehers
§ 10. (1) Der Bezirksvorsteher hat das Recht, jederzeit eine Mit¬

teilung zu machen, sobald der Redner, der eben am Wort ist, seine
Ausführungen beendet hat. Eine solche Mitteilung ist auch die Be¬
kanntgabe einer Information gemäß § 104a Abs. 2 WStV.

(2) Jedes Mitglied der Bezirksvertretung hat das Recht, die
Debatte über eine Mitteilung gemäß Abs. 1 zu verlangen. Wird ein
solches Verlangen gestellt, eröffnet der Vorsitzende die Debatte, bei

der die Redezeit für jeden Redner, ausgenommen den Bezirksvor¬
steher, höchstens zehn Minuten beträgt.

Tagesordnungund Akteneinsicht
§ 11. (1) Der Bezirksvorsteher hat die Tagesordnung nach Be¬

ratung mit den Bezirksvorsteher-Stellvertretem, dem Vorsitzenden
der Bezirksvertretung sowie den Klubvorsitzenden und im Ver¬
hinderungsfall deren Stellvertretern (§ 2 Abs. 2) zu bestimmen
(Präsidiale). Er hat dafür zu sorgen, dass die in der Sitzung der
Bezirksvertretung zu erledigenden Geschäftsstücke auf die Tages¬
ordnung gesetzt werden. Anträge gemäß § 24 zählen nicht zu den
Geschäftsstücken.

(2) Die Tagesordnung ist den Mitgliedern der Bezirksvertretung
mit der Einladung zur Sitzung bekannt zu geben. Die Versendung der
Tagesordnung und anfälliger Nachträge zu ihr hat so zeitgerecht zu
erfolgen, dass das Recht auf Einsichtnahme gemäß Abs. 3 gewahrt
ist.

(3) Jedes Mitglied der Bezirksvertretung hat das Recht auf Ein¬
sichtnahme in jene Geschäftsstücke, die der Bezirksvertretung
auf Grund der bekannt gegebenen Tagesordnung vorliegen. Die
Geschäftsstücke sind in den Amtsräumen des Bezirksvorstehers
während der Dienststunden, spätestens am zweiten Tag vor der
Sitzung, aufzulegen. In diese Frist werden Samstage, Sonntage,
gesetzliche Feiertage und der Karfreitag nicht eingerechnet. Jedes
Mitglied der Bezirksvertretung hat ferner das Recht auf Herstellung
von Fotokopien der Geschäftsstücke unter Ausschluss der Beilagen
und Pläne. Hat sich ein Klub konstituiert, genügt die Ausfolgung von
Fotokopien an diesen.

(4) Der Bezirksvorsteher hat das Recht, mit Zustimmung der
Bezirksvertretung, dringende Geschäftsstücke, die seit Bekanntgabe
der Tagesordnung eingegangen sind, vor oder während der Sitzung
auf die Tagesordnung zu setzen. Eine Debatte findet hierüber nicht
statt. Diese Geschäftsstücke sind im Sitzungssaal zur Einsicht auf¬
zulegen und nach Erledigung der ursprünglichen Tagesordnung zu
behandeln. Auf Verlangen eines Mitgliedes der Bezirksvertretung
hat der Vorsitzende die Sitzung zu unterbrechen, um den Mitgliedern
der Bezirksvertretung die ungestörte Einsichtnahme in die
Geschäftsstücke zu ermöglichen. Eine solche Unterbrechung darf in
einer Sitzung nur einmal und auf die Dauer von 15 Minuten erfolgen.

(5) Der Bezirksvorsteher ist bis vor einer Beschlussfassung
berechtigt, Geschäftsstücke von der Tagesordnung abzusetzen. Der
Vorsitzende hat dies in der Sitzung bekannt zu geben. Setzt der
Bezirksvorsteher ein Geschäftsstück während der Behandlung in der
Sitzung ab, so hat er dies zu begründen, worüber eine Debatte zu¬
lässig ist.

(6) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge der Verhandlung
der Geschäftsstücke. Ist der Bezirksvorsteher nicht Vorsitzenderder
Bezirksvertretung, hat der Vorsitzende hiebei das Einvernehmen mit
dem Bezirksvorsteher herzustellen.

Verhandlung
§ 12. (1) Der Berichterstatter wird vom Bezirksvorsteher be¬

stimmt.
(2) Die Verhandlungssprache ist die deutsche Sprache.
(3) Wer das Wort wünscht, hat dies dem Vorsitzenden zu melden

und nach Möglichkeit anzugeben, ob er für oder gegen die Anträge
des Berichterstatters zu sprechen wünscht. Der Vorsitzende erteilt
das Wort in der Reihenfolge der Anmeldungen, jedoch so, dass
womöglich die Redner für und gegen den Antrag des Bericht¬
erstatters miteinander ab wechseln.

(4) Den Rednern steht es frei, ihre Stellen in der Reihenfolge
miteinander zu tauschen. Dies ist dem Vorsitzendenzu melden.

(5) Wer, zur Rede aufgefordert, nicht anwesend ist, verliert das
Wort.

(6) Der Sprecher hat seine Rede an die Bezirksvertretung und
nicht an einzelne Mitglieder zu richten.

§ 13. (1) Kein Mitglied der Bezirksvertretung darf bei der Be¬
ratung über einen Verhandlungsgegenstand mehr als dreimal dazu
das Wort ergreifen, wobei die Gesamtredezeit 15 Minuten nicht
übersteigen darf.

(2) Außer der Reihe und öfter als dreimal ist das Wort zu erteilen:
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1. dem Bürgermeister oder dem von ihm bestimmten Mitglied des
Gemeinderates oder des Stadtsenates (§ 4 Abs. 4);

2. dem Bezirksvorsteher;
3. dem Berichterstatter, dem auch das Schlusswort gebührt;
4. Mitgliedern der Bezirksvertretung, wenn sie einen Antrag, be¬

treffend die formelle Geschäftsbehandlung, stellen; diese haben
sich, wenn sie außer der Reihenfolge sprechen wollen, auf den
Antrag zu beschränken;

5. Mitgliedern der Bezirksvertretung zum Vorbringen einer tat¬
sächlichen Berichtigung; dazu ist das Wort nach dem Schluss¬
wort des Berichterstatters zu erteilen; die Redezeit darf dabei
drei Minuten nicht überschreiten; nach dem Schlusswort des
Berichterstatters ist ein Verlangen auf tatsächliche Berichtigung
nicht mehr zulässig;

6. Gemeindebediensteten und anderen Personen zur Erteilung von
verlangten Auskünften (§ 7).

§ 14. Der Vorsitzende hat die Debatte zu leiten, ohne sich an ihr zu
beteiligen. Wenn er Berichterstatter über ein Geschäftsstück ist oder
wenn Anträge den Gegenstand der Verhandlung bilden, die er selbst
gestellt hat, hat er den Vorsitz bis nach erfolgter Abstimmung abzu¬
geben.

Befangenheit von Mitgliedern
der Bezirksvertretung

§ 15. Ein Mitglied der Bezirksvertretunggilt, unbeschadet sonstiger
bundesgesetzlicher Vorschriften, als befangen, wenn einer der
Gründe des § 7 Abs. 1 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens¬
gesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, vorliegt. Das Mitglied der
Bezirksvertretung hat seine Befangenheit dem Vorsitzenden mitzu¬
teilen und auf die Dauer der Beratung und Beschlussfassung über
den die Befangenheit begründenden Gegenstand der Verhandlung
den Sitzungssaal zu verlassen.

Vertagung der Verhandlung
§ 16. Anträge auf Vertagung der Verhandlung über ein Geschäfts¬

stück sind sofort, jedoch nach Anhörung des Berichterstatters, ohne
Debatte zur Abstimmung zu bringen.

Ende der Verhandlung
§ 17. (1) Anträge auf Schluss der Debatte können jederzeit ,jedoch

ohne Unterbrechung eines Redners, gestellt werden und sind sofort
ohne Debatte zur Abstimmung zu bringen.

(2) Wenn ein Antrag auf Schluss der Debatte angenommen
worden ist, darf niemand mehr zum Wort vorgemerkt werden, und es
erhalten die bis dahin eingeschriebenen Redner der Reihe nach das
Wort. Der Berichterstatter erhält das Schlusswort.

(3) Wenn niemand mehr das Wort begehrt, ohne dass ein Antrag
auf Schluss der Debatte gestellt worden ist, erklärt der Vorsitzende
die Debatte für geschlossen und erteilt dem Berichterstatter das
Schlusswort. Nach dem Schlusswort ist die Verhandlung über das
Geschäftsstück beendet.

IV. BESCHLÜSSE
Erfordernisse für Beschlüsse

§ 18. (1) Zu einem gültigen Beschluss der Bezirksvertretung ist
die Anwesenheit von mindestens einem Drittel der Mitglieder und
die einfache Stimmenmehrheit erforderlich. Stimmenthaltungen
sind unzulässig.

(2) Bevor die Abstimmung durchgeführt wird, hat sich der Vor¬
sitzende davon zu überzeugen, dass die zur Beschlussfähigkeit
erforderlichen Mitglieder anwesend sind. Wird dies bezweifelt, kann
jedes Mitglied die Zählung verlangen.

Abstimmung
§ 19. (1) Nach dem Schlusswort des Berichterstatters oder dessen

Erklärung, auf dieses zu verzichten (Ende der Verhandlung), wird
die Abstimmung durchgeführt. Diese ist so vorzunehmen, dass die
Meinung der Mehrheit der Bezirksvertretung klar zum Ausdruck
kommt, insbesondere welche wahlwerbende Partei für oder gegen
einen Antrag gestimmt hat. Soweit innerhalb einer wahlwerbenden
Partei kein einheitliches Abstimmungsverhalten vofliegt, ist auch
dieses unterschiedliche Abstimmungsverhalten innerhalb der

jeweiligen wahlwerbendenPartei klar zum Ausdruck zu bringen. Der
Vorsitzende stimmt mit.

(2) Gegenanträge und Abänderungsanträge gelangen in der Regel
zuerst zur Abstimmung, und zwar in der Ordnung, dass diejenigen,
die sich vom Antrag des Berichterstatters am weitesten entfernen,
vorzugehen haben. Zusatzanträge sind erst nach Annahme des
Hauptantrages zur Abstimmung zu bringen.

(3) Im Übrigen bestimmt der Vorsitzende die Reihenfolge der zur
Abstimmung kommenden Anträge. Hierüber ist eine Erörterung
zulässig, die, falls der Vorsitzende den Anregungen nicht beitritt,
durch Abstimmung entschieden wird. Für diese Erörterung ist die
Redezeit für jeden Redner mit fünf Minuten begrenzt. Der Vor¬
sitzende kann, wenn er die Gründe für ausreichend dargelegt er¬
achtet, die Erörterung für erledigt erklären.

(4) Dem Vorsitzenden steht es auch frei, sofern er es zur Verein¬
fachung oder Klarstellung der Abstimmung oder zur Vermeidung
unnötiger Abstimmungen für zweckmäßig erachtet, vorerst eine
grundsätzliche Frage zur Beschlussfassung zu bringen.

(5) Anträge, die nicht zur Sache gehören, also sich nicht als
Gegen-, Abänderungs- oder Zusatzanträge zu einem in Verhandlung
stehenden Antrag darstellen, sind unzulässig. Über Resolutions¬
anträge zu bestimmten Geschäftsstücken ist erst nach der Ab¬
stimmung über den Gegenstand, zu dem sie gestellt werden, abzu¬
stimmen.

§ 20. (1) Die Abstimmung geschieht in der Regel durch Heben der
Hand, über Anordnung des Vorsitzenden auch durch Aufstehen oder
Sitzenbleiben, weiters durch Namensaufruf. Die namentliche
Abstimmung ist durchzuführen, wenn mindestens ein Viertel der
Mitglieder der Bezirksvertretung dies verlangt. Über ein solches
Verlangen ist eine Debatte nicht zulässig.

(2) Der Namensaufruf erfolgt durch den Protokollführer. Jedes
aufgerufene Mitglied hat mit ,ja “ oder „nein“ abzustimmen. Das
Abstimmungsergebnis ist unter Anführung der Namen der Ab¬
stimmenden im Sitzungsprotokoll festzuhalten.

(3) Wahlen sind mit Stimmzettel vorzunehmen, wenn die Bezirks¬
vertretung nichts anderes beschließt.

(4) Die Stimmzettel sind von den namentlich aufgerufenen Mit¬
gliedern der Bezirksvertretung in die Urne zu legen. Leere Stimm¬
zettel sind ungültig.

(5) Wer bei einer Abstimmung nicht anwesend ist, darf nachträg¬
lich seine Stimme nicht abgeben.

(6) Hat sich zu einem Gegenstand niemand zum Wort gemeldet
und verlangt kein Mitglied der Bezirksvertretung die Abstimmung,
kann der Vorsitzende nach dem Vortrag des Berichterstatters die
gestellten Anträge mit den Worten, dass keine Einwendung erhoben
wurde, als angenommen erklären.

Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses
§ 21. (1) Vor Einleitung der Abstimmung hat jedes Mitglied der

Bezirksvertretung das Recht, die Feststellung des Stimmenverhält¬
nisses zu verlangen. Die Zählung ist durch ein vom Vorsitzenden zu
bestimmendes Mitglied der Bezirksvertretung vorzunehmen.

(2) Der Vorsitzende hat das Ergebnis der Abstimmung sofort zu
verkünden.

Beurkundung der Beschlüsse
§ 21a. Die Beschlüsse der Bezirksvertretung sind vom Bezirks¬

vorsteher unter Angabe der Sitzungsdaten und des Abstimmungser¬
gebnisses durch seine Unterschrift zu beurkunden.

Bekanntgabe der Sistierung von Beschlüssen
§ 22. Wenn der Bezirksvorsteher einen Beschluss der Bezirks¬

vertretung gemäß § 65 WStV sistiert, hat er dies spätestens in der
nächsten Sitzung der Bezirksvertretung bekannt zu geben.

V.ANFRAGEN
§ 23. (1) Jedes Mitglied der Bezirksvertretung hat das Recht der

schriftlichen Anfrage an den Bezirksvorsteher über Angelegen¬
heiten, die das Interesse des Bezirkes berühren. Die Anfragen sind
mit kurzer Begründung und der Unterschrift des Fragestellers (der
Fragesteller) versehen dem Bezirksvorsteher spätestens am dritten
Tag vor der Sitzung zu überreichen. In diese Frist werden Samstage,
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Sonntage, gesetzliche Feiertage und der Karfreitag nicht einge¬
rechnet.

(2) Der Bezirksvorsteher hat die Anfrage mündlich in derselben
oder in der nächstfolgenden Sitzung oder schriftlich bis zur nächst¬
folgenden Sitzung zu beantworten. Ist dem Bezirksvorsteher die
Erteilung der gewünschten Auskunft nicht möglich, so hat er dies in
der Beantwortung zu begründen. Die schriftliche Beantwortungwird
dadurch vorgenommen, dass die Antwort dem Fragesteller be¬
ziehungsweise dem in der Anfrage Erstgenannten gegen Empfangs¬
bestätigung übermittelt wird.

(3) Über die Beantwortung von Anfragen ist eine Debatte zu¬
lässig. Diese hat der Vorsitzende zu eröffnen, sobald eine Wort¬
meldung vorliegt.

(4) Die Zurückziehung einer Anfrage hat der Fragesteller dem
Bezirksvorsteher bis zur Beantwortung schriftlich bekannt zu geben.
Während einer Sitzung genügt die mündliche Bekanntgabe.

VI.ANTRÄGE

§ 24. (1) Jedes Mitglied der Bezirksvertretung hat das Recht,
schriftliche Anträge einzubringen (§ 104 WStV).

(2) Die Anträge sind mit kurzer Begründung und der Unterschrift
des Antragstellers (der Antragsteller) in einfacher Ausfertigung dem
Büro des Bezirksvorstehers während der Dienststunden, spätestens
am dritten Tag vor der Sitzung, zu überreichen. In diese Frist werden
Samstage, Sonntage, gesetzliche Feiertage und der Karfreitag nicht
eingerechnet. § 11 Abs. 3 gilt sinngemäß. Später überreichte Anträge
werden nur dann in der darauf folgenden Sitzung behandelt, wenn es
die Bezirksvertretung auf Verlangen des Antragstellers beschließt,
worüber eine Debatte nicht stattfindet. Sie sind bis zu ihrer Behand¬
lung im Sitzungssaal zur Einsichtnahme für die Mitglieder der Be¬
zirksvertretung aufzulegen.

(3) Jedes Mitglied der Bezirksvertretung hat das Recht, über einen
Antrag die Debatte zu verlangen. Wird ein Verlangen nach einer
Debatte über einen Antrag gestellt, so ist der Antrag zu verlesen,
wenn die Verlesung von einem Mitglied der Bezirksvertretung ver¬
langt wird. Hierauf eröffnet der Vorsitzende die Debatte, bei der die
Redezeit für jeden Redner, ausgenommen den Bezirksvorsteher,
höchstens zehn Minuten beträgt.

(4) Die Bezirksvertretung hat über jeden Antrag abzustimmen.
§ 19 Abs. 2 gilt sinngemäß. Die ausnahmsweise Einbringung von
Abänderungs- und Zusatzanträgen während der Sitzung zu diesen
Anträgen (§ 104 WStV) ist jedoch nur dann zulässig, wenn der
Antragsteller (bei mehreren Antragstellern der erstunterzeichnende
Antragsteller) diesen Anträgen zustimmt. Die Bezirksvertretung
kann einen Antrag vor der Abstimmung mit Beschluss zur Vor¬
beratung und Berichterstattung einem Ausschuss (§ 25) oder einer
Kommission (§ 25d) zuweisen.

(5) Die Zurückziehung eines Antrages hat der Antragsteller dem
Bezirksvorsteher und zugleich dem Vorsitzenden bis zur Ab¬
stimmung schriftlich bekannt zu geben. Während der Sitzung genügt
die mündliche Bekanntgabe.

(6) Der Bezirksvorsteher hat angenommene Anträge, soweit sie
nicht an ihn selbst gerichtet sind, dem Magistratsdirektor zu über¬
mitteln, der sie an den Bürgermeister, den zuständigen amts¬
führenden Stadtrat oder an die sonst zuständige Stelle weiterleitet
oder im Rahmen seines Wirkungsbereiches selbst behandelt.
Anträge können auch an den Gemeinderat gerichtet werden. Der
Magistratsdirektor hat dem Bezirksvorsteher die von ihm getroffene
Veranlassung innerhalb von vier Wochen ab Einlangen des Antrages
schriftlich bekannt zu geben.

(7) Anträge sind innerhalb von acht Wochen ab Einlangen des
Antrags beim zuständigen Organ zu beantworten. Die schriftliche
Beantwortung ist vom Vorsitzenden in der auf das Einlangen der
Antwort nächstfolgenden Sitzung der Bezirksvertretung zu verlesen
oder bis zu dieser Sitzung dem Antragsteller und den in der Bezirks¬
vertretung vertretenen wahlwerbenden Parteien schriftlich zur
Kenntnis zu bringen.

VII.AUSSCHÜSSE UND KOMMISSIONEN
Ausschüsse

§ 25. (1) Die Bezirksvertretung hat einen Finanzausschuss(§ 103
Abs. 4 WStV), einen Bauausschuss (§ 103i WStV) und einen
Umweltausschuss (§ 103j WStV) zu bestellen.

(2) Jeder Ausschuss besteht aus einer von der Bezirksvertretung
zu bestimmenden Anzahl von Mitgliedern, die mindestens zehn und
höchstens fünfzehn beträgt, und aus einer gleichen Anzahl von Er-
satzmitgliedem. Dem Ausschuss gehört ferner der Bezirksvorsteher
an, der jedoch kein Stimmrecht besitzt.

(3) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Ausschüsse sind von
der Bezirksvertretung aus deren Mitte auf die Dauer der Wahl¬
periode gemäß § 66b WStV zu bestellen.

(4) Auf Antrag des Bezirksvorstehers oder eines Mitgliedes der
Bezirksvertretung kann die Bezirksvertretung einen Ausschuss auf-
lösen, der seine Geschäfte nicht ordnungsgemäß besorgt. Die
Bezirksvertretung kann jedes Mitglied (Ersatzmitglied) eines
Ausschusses abberufen, das drei aufeinander folgenden Ausschuss¬
sitzungen unentschuldigt ferngeblieben ist. In diesen Fällen ist
unverzüglich die Neubestellung vorzunehmen.

§ 25a. (1) Jeder Ausschuss wählt aus seiner Mitte in sinngemäßer
Anwendung des § 97 der Wiener Gemeindewahlordnung einen
Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. Der Bezirksvorsteher ist zum
Vorsitzendenoder dessen Stellvertreter nicht wählbar.

(2) Die Ausschüsse treten zusammen, so oft es die Geschäfte
erfordern. Die Sitzungen werden vom Vorsitzendendes Ausschusses
einberufen. Eine Sitzung, der eine solche Einberufung nicht zu
Grunde liegt, ist ungesetzlich. Die in ihr gefassten Beschlüsse sind
ungültig. Die Ausschüsse werden das erste Mal nach ihrer Wahl vom
Bezirksvorsteher einberufen, der sie auch bis zur Wahl der Vor¬
sitzenden leitet. Der Vorsitzende ist zur Einberufung einer Sitzung
verpflichtet, wenn wenigstens ein Viertel der Mitglieder des Aus¬
schusses oder der Bezirksvorsteher es verlangt. Diese Sitzung ist so
einzuberufen, dass sie innerhalb von acht Tagen nach dem Einlangen
des Begehrens stattfindet. Das Verlangen und eine allfällige Begrün¬
dung des Verlangens sind in der Einladung bekannt zu geben.

(3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich. Die einem
Ausschuss nicht angehörenden Mitglieder der Bezirksvertretung
sind berechtigt, an den Sitzungen mit beratender Stimme teilzu¬
nehmen.

(4) Der Vorsitzende hat die Tagesordnungnach Beratung mit dem
Bezirksvorsteher zu bestimmen. Er hat dafür zu sorgen, dass die in
der Sitzung des Ausschusses zu erledigenden Geschäftsstücke auf
die Tagesordnung gesetzt werden.

(5) Für die Erledigung der Bürogeschäfte der Ausschüsse hat der
Bezirksvorsteher zu sorgen.

§ 25b. (1) Zu einem Beschluss eines Ausschusses ist die An¬
wesenheit von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten
Mitglieder und die einfache Stimmenmehrheit erforderlich. Bei
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Stimmenthaltungen
sind unzulässig.

(2) Die Beschlüsse der Ausschüsse sind vom Vorsitzenden unter
Angabe der Sitzungsdaten und des Abstimmungsergebnisses durch
seine Unterschrift zu beurkunden.

(3) Wenn der Bezirksvorsteher einen Beschluss eines Ausschusses
der Bezirksvertretung gemäß § 65 WStV sistiert, hat er dies unver¬
züglich dem Vorsitzenden des Ausschusses mitzuteilen, der die
Sistierung spätestens in der nächsten Sitzung des Ausschusses
bekannt zu geben hat.

§ 25c. (1) Die Tagesordnung ist mit der Einladung zur Sitzung des
Ausschusses allen Mitgliedern der Bezirksvertretung spätestens eine
Woche vor der Sitzung bekannt zu geben, denen auch das Recht auf
Einsichtnahme in die aufgelegten Geschäftsstücke zusteht. In diese
Frist werden Samstage, Sonntage, gesetzliche Feiertage und der
Karfreitag nicht eingerechnet. Die Einladung und die Tagesordnung
können auch über die Klubs versendet werden. Vom Vorsitzenden
des Ausschusses ist eine Ausfertigung des genehmigten Protokolls
binnen acht Wochen jedem Mitglied nach seiner Wahl entweder an
die bekannt gegebene in Wien gelegene Zustelladresse oder an
seinen Klub zuzusenden.
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(2) § la Abs. 3 bis 5, § 3 Abs. 1,2 erster und zweiter Satz, 3,4 und
6 erster Satz, § 4 Abs. 4 und 6, § 7, § 8 Abs. 1, § 9, § 10, § 11 Abs. 2
zweiter Satz, Abs. 3 zweiter, dritter, vierter und fünfter Satz sowie 4
bis 6 erster Satz, §§ 12 bis 17, § 18 Abs. 2, § 19 Abs. 1 bis 5 erster
Satz, § 20 und § 21 gelten für die Ausschüsse sinngemäß.

(3) Die im § 7 erster Satz, § 8 Abs. 1, § 11 Abs. 4 und 5 sowie
§ 12 Abs. 1 genannten Befugnisse des Bezirksvorstehers werden
vom Vorsitzendendes Ausschusses ausgeübt.

(4) § 13 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, dass der Vorsitzende einem
Mitglied der Bezirksvertretung zu einem Verhandlungsgegenstand
auch öfter als dreimal das Wort erteilen kann, wenn dies der Klärung
der Sache dient und der Fortgang der Sitzung dadurch nicht wesent¬
lich beeinträchtigt wird.

Kommissionen

§ 25d. (1) Zur Vorberatung einzelner Gegenstände und zur
unmittelbaren Berichterstattung an die Bezirksvertretung kann die
Bezirksvertretung Kommissionen bestellen. Diese bestehen aus
mindestens sechs Mitgliedern und einer gleichen Anzahl von Er¬
satzmitgliedern, die von der Bezirksvertretung aus deren Mitte
gemäß § 66f WStV zu bestellen sind.

Gemeinderatsausschuss
Finanzen, Wirtschaftspolitik und

Wiener Stadtwerke
Sitzung vom 14. Mai 2001

Vorsitzender: KR GR Strobl.
Teilnehmer: Vbgm Dr Rieder  und die GRe Mag Ruth Becher,

Driemer,  Mag Ebinger, Ekkamp, Hundstorfer, Juznic, Kopietz,  Dipl
Ing Margulies,  Dr Elisabeth Neck-Schaukowitsch,  Dr Serles, Stark,
Josefa Tomsik,  Mag Neuhuber;  außer den gewählten Mitgliedern
waren anwesend: RechADior RegRat Döller,  OMR Mag Brigitte
Futschek,  TOAR Ing Hebnar,  AR Kämmerer, Kettner,  OSR Dr
Kramhöller,  KADior Mag Dr List,  Dipl Ing Madreiter,  TOAR Ing
Nebenfiihr,  Gruppenleiter der Finanz Verwaltung Neidinger,  Dipl Ing
Rauch, Ritzmaier,  DDr Schock.

Entschuldigt: GR Dkfm Dr Aichinger,  KO GR Mag Chorherr,
KO GR Mag Kubas,  GR Dr Tschirf.

Protokollführern!: AR Inge Ivan.

(2) Der der Bezirksvertretung nicht angehörende Bezirksvor¬
steher ist berechtigt, an den Sitzungen der Kommissionen mit be¬
ratender Stimme teilzunehmen.

(3) § la Abs. 3 bis 5, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 6, § 7, § 8 Abs. 1, § 9,
§ 12, §§ 14 bis 17, § 18 Abs. 2, § 19 Abs. 1 bis 5 erster Satz, § 20,
§ 21, § 25 Abs. 4, § 25a Abs. 1 erster Satz, 2, 3 und 5, § 25b Abs. 1
sowie § 25c Abs. 1 letzter Satz gelten für die Kommissionen sinn¬
gemäß.

(4) Die im § 7 erster Satz, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 genannten
Befugnisse des Bezirksvorstehers werden vom Vorsitzenden der
Kommission ausgeübt.

VIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§ 26. (1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer

Kundmachung im Amtsblatt der Stadt Wien in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Beschlüsse des Gemeinderates vom

31. Mai 1985, PrZ. 1404 - ABI. der Stadt Wien Nr. 26/1985, und
vom 27. März 1987, PrZ. 856 - ABI. der Stadt Wien Nr. 16/1987,
außer Kraft.

Der Bürgermeister:
Dr. Michael Häupl

Berichterstatter:Vbgm Dr Sepp Rieder
(GFWST-sine; AZ 0039/01-GFW) Es wird der Antrag gestellt,

Herrn Gemeinderat KR Fritz Strobl als Vorsitzenden und als Vor-
sitzenden-Stellvertreter Herrn Gemeinderat Franz Ekkamp und
Herrn Gemeinderat Rudolf Stark zu nominieren. KR GR Strobl -
Vorsitzender: (Stimmeneinhellig). GR Ekkamp - Vorsitzender-Stell-
vertreter: (Stimmeneinhellig). GR Stark - Vorsitzender-Stellver-
treter: (Mehrstimmig).

(GFWST-sine; AZ 0040/01-GFW) Der Antrag zur Einrichtung
eines ständigen Unterausschusses im Sinne des § 39 GO für die Aus¬
schüsse des Gemeinderates der Stadt Wien zum Zwecke der Infor¬
mation über Angelegenheiten der Wiener Stadtwerke Holding AG,
welcher aus 15 Mitgliedern bestehen soll, wird genehmigt. (Stimmen¬
einhellig.)

(MA 05-H 88/2001; AZ 0013/01-GFW) Der Gemeinderatsaus¬
schuss für Finanzen und Wirtschaftspolitik und der Stadtsenat
nehmen zur Kenntnis, dass der 1. periodische Bericht aus 2001 über
zusammengefasste Überschreitungen für 2000 per 41 751 000 ATS
gemäß § 101 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien vorgelegt
wird (Finanzausschuss-Beilage 1/01). Der Gemeinderatsausschss
für Finanzen und Wirtschaftspolitik, Stadtsenat und Gemeinderat
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nehmen zur Kenntnis, dass der 1. periodische Bericht aus 2001 über
zusammengefassteÜberschreitungenfür 2000 per 3 307 256 000 ATS
gemäß § 101 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien vorgelegt
wird (Gemeinderäts-Beilage 113/01). (An Stadtsenat und Gemeinde¬
rat.) (Mehrstimmig.)

Berichterstatter: GR Mag Ruth Becher
(MA 23-AH/l5/232/00 ; AZ 0103/01-GWS) Für die Errichtung

eines Servicezentrums im Amtshaus in 1150 Wien, Gasgasse 8- 10,
wird im Voranschlag 2001 auf Ans,atz 0292, Amtsgebäude, Errich¬
tung und Erhaltung, Post 010, Gebäude, Manualaufteilung 358/160,
verschiedene bauliche Herstellungen (derzeit zur Verfügung
stehender Betrag 201 625 000 ATS), eine erste Überschreitung in
der Höhe von 460 000 ATS genehmigt, die in Mehreinnahmen der
Post 817, Kostenbeiträge und -ersätze, zu bedecken ist. Die Um¬
wandlung einer sachlichen Genehmigung in einen Sachkredit für die
Errichtung eines Servicezentrums im Erdgeschoß des Amtshauses in
1150 Wien, Gasgasse 8- 10, mit Gesamtkosten von 5 890 000 ATS
wird auf Ansatz 0292,Amtsgebäude, Errichtung und Erhaltung, Post
010, Gebäude, Manualaufteilung 358, verschiedene bauliche Her¬
stellungen, genehmigt.

Im Verwaltungsjahr 2000 wurden 4 312 000 ATS aufgewendet.
Das Resterfordernis für 2001 in der Höhe von 1 578 000 ATS findet
zum Teil (1 118 000 ATS) im Voranschlag 2001 auf Ansatz 0292,
Amtsgebäude, Errichtung und Erhaltung, Post 010, Gebäude,
Manualaufteilung 358, verschiedene bauliche Herstellungen, und
der Fehlbetrag in der Höhe von 460 000 ATS nach Genehmigung der
vorstehenden Überschreitung ihre Bedeckung. (Stimmeneinhellig.)

Berichterstatter: GR Johann Driemer
(MA 05-Mi 121/2001; AZ 0032/01-GFW) Für die Bedeckung

des für den Abrechnungszeitraum 1. Jänner 1999 bis 31. Dezember
2000 auf Wien entfallenden Kostenanteiles in Höhe von
96 107 089,45 ATS (entspricht 6 984 374,57 € ) wird im Voran¬
schlag 2001 auf Ansatz 6500, Eisenbahnen, Post 775, Kapital¬
transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinstitute) (der¬
zeit zur Verfügung stehender Betrag 18 100 000 ATS [entspricht
1 315 378,30 € ]), eine erste Überschreitung in der Höhe von
96 108 000 ATS (entspricht 6 984 440,75 € ) genehmigt, die in Ver¬
stärkungsmitteln zu decken ist. (Stimmeneinhellig.)

(MA 42-1V/32/99;AZ 0038/01-GUV) Für die Umbauarbeiten des
Gärtnerstützpunktes in 1040 Wien, Alois-Drasche-Park, wird ein
Sachkredit in der Höhe von 2 260 000 ATS genehmigt. Die erforder¬
lichen Kosten für 2001 in der Höhe von 1 000 000 ATS sind auf
Ansatz 1/8150, Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze, Post
010, Gebäude, Manualaufteilung 040, 1040 Wien, Alois-Drasche-
Park - Umbauarbeiten, bedeckt. Für den Restbetrag ist in den
Folgejahren Vorsorge zu treffen. (Stimmeneinhellig.)

(MA 42-IX/34/97;AZ 0039/01-GUV) Für die Umbauarbeiten des
Gärtnerstützpunktes in 1090 Wien, Schlickplatz, wird ein Sachkredit
in der Höhe von 3 747 000 ATS genehmigt. Die erforderlichen
Kosten für 2001 in der Höhe von 300 000 ATS sind auf Ansatz
1/8150, Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze, Post 010,
Gebäude, Manualaufteilung 090, 1090 Wien, Schlickplatz - Um¬
bauarbeiten, bedeckt. Für den Restbetrag ist in den Folgejahren Vor¬
sorge zu treffen. (Stimmeneinhellig.)

(MA 42-XXII/22/2000; AZ 0040/01-GUV) Für den Baukosten¬
anteil der MA 42 am Schulneubau der Berufsschule für Gartenbau
und Floristik in 1220 Wien, Donizettiweg 29, wird ein Sachkredit in
der Höhe von 5 000 000 ATS genehmigt. Die erforderlichen Kosten
für 2001 in der Höhe von 2 500 000 ATS sind auf Ansatz 1/8150,
Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze, Post 010, Gebäude,
Manualaufteilung 225, 1220 Wien, Schulgarten Kagran Baukosten¬
anteil Schulneubau, bedeckt. Für den Restbetrag ist in den Folge¬
jahren Vorsorge zu treffen. (Stimmeneinhellig.)

(MA 30-K/12/03509/93; AZ 0080/01-GUV) Das Vorhaben in
1120 Wien, Darnautgasse, mit Gesamtkosten in der Höhe von
10 300 000 ATS wird genehmigt. Der auf das Verwaltungsjahr2001
entfallende Betrag in der Höhe von 5 500 000 ATS ist auf Haus¬
haltsstelle 1/8510/004/910/ 095 - Kanalumbauten, bedeckt. Für die
Bedeckung des restlichen Erfordernisses ist in den Folgejahren Vor¬
sorge zu treffen. (Stimmeneinhellig.)

(MA 48-B1/13/2001; AZ 0084/01-GUV) Im Zuge des Rech¬
nungsabschlusses 2000 wird für Darlehenstilgung laut VRV auf
Ansatz 8520, Müllbeseitigung, Post 346, Investitionsdarlehen von
Kreditinstituten, Manualaufteilung 315, Darlehen nach dem
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds, Tilgung, eröffnet und und im
Voranschlag 2000 auf Ansatz 8520, Müllbeseitigung, Post 346,
Investitionsdarlehen von Kreditinstituten (derzeit zur Verfügung
stehender Betrag 0 ATS), eine erste Überschreitung in der Höhe von
1486 000 ATS genehmigt, die in Mehreinnahmen auf Ansatz 8520,
Müllbeseitigung, Post 810, Leistungserlöse, gedeckt werden kann.
(An Stadtsenat und Gemeinderat.) (Stimmeneinhellig.)

(MA 31-GW/P/78/01; AZ 0212/01-MDBLTG) Das Vorhaben
Creation of an Urban Technology Service Center in Odessa mit
Gesamtkosten in der Höhe von 3 440 000 ATS wird genehmigt. Der
auf das Verwaltungsjahr 2001 entfallende Betrag in der Höhe von
688 000 ATS ist auf Haushaltsstelle 1/8500/728/890/172 bedeckt.
Für die Bedeckung des restlichen Erfordernisses ist in den Folge¬
jahren Vorsorge zu treffen. Bereits am 3. April 2001 gemäß § 98
Abs 2 WStV genehmigt. (Stimmeneinhellig.)

(MA 31-06/P99/1219/00 u. 1220/00; AZ 0207/01-MDBLTG) Die
Magistratsabteilung 31 wird ermächtigt, mit den Firmen Bieter¬
gemeinschaft Held und Francke BaugesmbH, Bischoff & Co Bau-
gesmbH, Groll BaugesmbH, hinsichtlich der Erd- und Baumeister¬
arbeiten und ARGE Rohrlegung hinsichtlich der Rohrlegerarbeiten
die gegenständlichen Rahmenvereinbarungen mit jährlichen Kosten
nach Jahresraten abzuschließen. Der auf das Verwaltungsjahr
2001 entfallende Betrag in der Höhe von zirka 14 500 000 ATS
(12 500 000 ATS für Erd- und Baumeisterarbeiten, 2 000 000 ATS
für Rohrlegerarbeiten) ist auf Ansatz 8500, Post 612 und 004,
bedeckt. Für die Bedeckung des restlichen Erfordernisses ist in
den Folgejahren Vorsorge zu treffen. Bereits am 3. April gemäß § 98
Abs 1und 2 WStV genehmigt. (An Gemeinderat.) (Stimmeneinhellig.)

(MA 31-06/P99/1221/00 und 1222/00; AZ 0208/01-MDBLTG)
Die Magistratsabteilung 31 wird ermächtigt, mit den Firmen Bieter¬
gemeinschaft Held und Francke BaugesmbH, Bischoff & Co Bau¬
gesmbH, Groll BaugesmbH, hinsichtlich der Erd- und Baumeister¬
arbeiten und ARGE Rohrlegung hinsichtlich der Rohrlegerarbeiten
die gegenständlichen Rahmenvereinbarungen mit jährlichen Kosten
nach Jahresraten abzuschließen. Der auf das Verwaltungsjahr
2001 entfallende Betrag in der Höhe von 16 250 000 ATS
(14 000 000 ATS für Erd- und Baumeisterarbeiten, 2 250 000 ATS
für Rohrlegerarbeiten) ist auf Ansatz 8500, Post 612 und 004,
bedeckt. Für die Bedeckung des restlichen Erfordernisses ist in den
Folgejahren Vorsorge zu treffen. Bereits am 3. April 2001 gemäß
§ 98 Abs 1 und 2 WStV genehmigt. (An Gemeinderat.) (Stimmen¬
einhellig.)

(MA 31-06/P99/1423/00 u. 1424/00; AZ 0209/01-MDBLTG) Die
Magistratsabteilung 31 wird ermächtigt, mit den Firmen Bieter¬
gemeinschaft Gesellschaft für Bauwesen GesmbH und Baumeister
Dipl Ing Franz Mörtinger & Co hinsichtlich der Erd- und Bau¬
meisterarbeiten und Kraft & Wärme Rohr- und Anlagentechnik
GesmbH hinsichtlich der Rohrlegerarbeiten die gegenständlichen
Rahmenvereinbarungen mit jährlichen Kosten nach Jahresraten ab¬
zuschließen. Der auf das Verwaltungsjahr2001 entfallende Betrag in
der Höhe von zirka 14 600 000 ATS (12 600 000 ATS für Erd- und
Baumeisterarbeiten, 2 000 000 ATS für Rohrlegerarbeiten) ist auf
Ansatz 8500, Post 612 und 004, bedeckt. Für die Bedeckung des
restlichen Erfordernisses ist in den Folgejahren Vorsorge zu treffen.
Bereits am 3. April 2001 gemäß § 98 Abs 1und 2 WStV genehmigt.
(An Gemeinderat.) (Stimmeneinhellig.)

(MA 31-06/P99/1425/00 und 1426/00; AZ 0210/01-MDBLTG)
Die Magistratsabteilung 31 wird ermächtigt, mit den Firmen
Kommerzialrat Johann Uhl hinsichtlich der Erd- und Baumeister¬
arbeiten und Kraft & Wärme Rohr- und Anlagentechnik GesmbH
hinsichtlich der Rohrlegerarbeiten die gegenständlichen Rahmen¬
vereinbarungen mit jährlichen Kosten nach Jahresraten abzu¬
schließen. Der auf das Verwaltungsjahr 2001 entfallende Betrag in der
Höhe von 11 100 000 ATS(9 500 000 ATS für Erd- und Baumeister¬
arbeiten, 1 600 000 ATS für Rohrlegerarbeiten) ist auf Ansatz 8500,
Post 612 und 004, bedeckt. Für die Bedeckung des restlichen Erfor¬
dernisses ist in den Folgejahren Vorsorge zu treffen. Bereits am
3. April 2001 gemäß § 98 Abs 1 und 2 WStV genehmigt. (An
Gemeinderat.) (Stimmeneinhellig.)
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Berichterstatter: GR Franz Ekkamp
(PVM-26/2000; AZ 0030/01-GFW) Die Magistratsdirektion Ver¬

waltungsorganisation - Projektgruppe Verwaltungsmodemisierung
wird ermächtigt, mit der Bietergemeinschaft Competence Call
Center AG in 1120 Wien, Schönbrunner Straße 213, und HMP-
Teleconsult BeratungsgesmbH in 1030 Wien, Hainburger Straße 11,
den Vertrag über „Untersuchungs- und Beratungsleistungen für die
Errichtung eines Call-Centers des Magistrats der Stadt Wien
(Phase 1 der ersten Ausbaustufe)“ mit einmaligen Kosten von
2 640 000 ATS (inklusive 20 % USt) abzuschließen. Die Bedeckung
ist auf Haushaltsstelle 1/0109/728/000/011 - Entgelte für sonstige
Leistungen (Projekt Call-Center), gegeben. (Stimmeneinhellig.)

Berichterstatter: GR Rudolf Hundstorfer
(MA 05-Su 118/2001; AZ 0035/01-GFW) 2. GRA-Subventions-

liste 2001. Die Subvention an die nachstehend angeführte Vereini¬
gung in der Höhe von 10 000 ATS (entspricht 726,73 € ) wird
genehmigt, und zwar:

ATS entspricht €
Haushaltsstelle
1/0610/757 Verein der Freunde des

Neuberger Münsters . 10 000 726,73
(Stimmeneinhellig.)

(MA 05-Su 119/2001;AZ 0036/01-GFW) 3. GR-Subventionsliste
2001. Die Subventionen bzw Beiträge an die nachstehend
angeführten Vereinigungen und Einrichtungen in der Höhe von
7 165 611 ATS (entspricht 520 745,26 € ) werden genehmigt, und
zwar:
Haushaltsstelle ATS entspricht €
1/0600/757 Wiener Psychoanalytische

Vereinigung. . 430 000 31 249,32

1/0600/757
(Stimmeneinhellig.)
Weltbund der Österreicher
im Ausland. 98 762 7 177,31

1/0600/777
(Stimmeneinhellig.)
Institut der Barmherzigkeit . . 2 023 435 147 048,76

1/0600/777
(Stimmeneinhellig.)
Institut der Barmherzigkeit . . 1 311 186 95 287,60

1/0600/777
(Stimmeneinhellig.)
Institut der Barmherzigkeit . . 1 152 228 83 735,67

1/0610/757
(Stimmeneinhellig.)
Verein zur Förderung
von Wohnraum-
beschaffüng - WOBES. . 1 200 000 87 207,40

1/0610/757
(Stimmeneinhellig.)
Österreichisches
Gesellschafts- und
Wirtschaftsmuseum. . 950 000 69 039,19
(Stimmeneinhellig.)

Gesamt . 7 165 611 520 745,26
(An Stadtsenat und Gemeinderat.)

Berichterstatter: GR Peter Juznic
(MA 43-7940/01; AZ 0027/01-GFW) Der Teilrechnungs¬

abschluss der Magistratsabteilung 43 - Städtische Friedhöfe, für das
Jahr 2000, wird zur Kenntnis genommen. (Stimmeneinhellig.)

(MD-KLI-45/2001; AZ 0029/01-GFW) Für Druckwerke für
Öffentlichkeitsarbeit, Begleitung der Umsetzungsprozesse des KliP
durch externe Berater sowie für die Durchführung eines Startwork¬
shops wird eine außerplanmäßigeAusgabe in Höhe von 700 000 ATS
genehmigt, die auf dem neu zu eröffnenden Ansatz 5221, Klima¬
schutzkoordination, unter den neu zu eröffnenden gegenseitig
deckungsfahigen Posten 457, Druckwerke, in der Höhe von
100 000 ATS und 728, Entgelte für sonstige Leistungen, in der Höhe
von 600 000 ATS zu verrechnen und in Verstärkungsmitteln mit
700 000 ATS zu decken ist. (An Stadtsenat.) (Stimmeneinhellig.)

Berichterstatter: GR Harry Kopietz
(MDEUF-F 256/00; AZ 0033/01-GFW) Das Vorhaben 1NTER-

REG IIIA-SPF Büro mit voraussichtlichen Gesamtkosten in der
Höhe von 2 500 000 ATS wird genehmigt. Der auf das Verwaltungs¬
jahr 2001 entfallende Betrag in Höhe von 300 000 ATS ist auf Haus¬
haltsstelle 1/0108/728 bedeckt. Für die Bedeckung des restlichen
Erfordernisses ist in den Folgejahren Vorsorge zu treffen. (Stimmen¬
einhellig.)

Berichterstatter: GR Dr Elisabeth Neck-Schaukowitsch
(MA-L-II TSV/P05/01;AZ 0144/00-GGS) Das Vorhaben„Wien -

Gesunde Leopoldstadt“ mit Gesamtkosten in der Höhe von
4 823 130 ATS wird genehmigt. Der auf das Verwaltungsjahr 2001
entfallende Betrag in Höhe von 1 454 100 ATS ist auf der Haus¬
haltsstelle 5005/728 bedeckt. Für die Bedeckung des restlichen Er¬
fordernisses ist in den Folgejahren Vorsorge zu treffen. (Stimmen¬
einhellig.)

(KAV-AKH/VFI/F/2/2001; AZ 0004/01-GGS) Das Vorhaben
„Allgemeines Krankenhaus - Universitätsklinik für Kinder und
Jugendheilkunde - Umbaumaßnahmen in den Ebenen 07, 10 und
12“, mit Gesamtkosten in der Höhe von 54 122 000 ATS wird
genehmigt. Der auf das Verwaltungsjahr 2001 entfallende Betrag in
Höhe von 10 575 000 ATS ist auf der Haushaltsstelle 1/8591/010/
110, bedeckt. Für die Bedeckung des restlichen Erfordernisses ist in
den Folgejahren Vorsorge zu treffen. (An Stadtsenat und Gemeinde¬
rat.) (Stimmeneinhellig.)

(MA 70-5/B/2001; AZ 0012/01-GGS) Für Rücklagen wird eine
außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 350 000 ATS genehmigt, die
auf der neu zu eröffnenden Post 298, Rücklagen, zu verrechnen
und in Minderausgaben auf Ansatz 5300, Rettungs- und Kranken¬
beförderungsdienst der Stadt Wien, Post 728, Entgelte für sonstige
Leistungen mit 350 000 ATS zu bedecken ist. (An Stadtsenat.)
(Mehrstimmig.)

Berichterstatter: GR Josefa Tomsik
(MA 04-551/01;AZ 0024/01-GFW) Für Gebühren im Zusammen¬

hang mit der Einbringlichmachung von Abgabenschulden (gericht¬
liche Exekutionen) wird eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von
2 785 000 ATS genehmigt, die im Voranschlag 2000 auf Ansatz
9200, Landes- und Gemeindeabgaben, ohne Gebühren gemäß FAG,
unter der neu zu eröffnenden Post 710, Öffentliche Abgaben zu ver¬
rechnen und in Mehreinnahmen auf Ansatz 9200, Landes- und
Gemeindeabgaben, Post 835, Anzeigenabgabe, zu bedecken ist. (An
Stadtsenat.) (Stimmeneinhellig.)

(MA 04-551/01; AZ 0025/01-GFW) Für Mehrbedarf an Spesen
im Zusammenhang mit der Abgabenrevision wird im Voranschlag
2000 auf Ansatz 9200, Landes- und Gemeindeabgaben, Post 729,
Sonstige Ausgaben (derzeit zur Verfügung stehender Betrag
4 000 ATS), eine erste Überschreitung in der Höhe von 8 000 ATS
genehmigt, die in Mehreinnahmen auf Ansatz 9200, Landes- und
Gemeindeabgaben, Post 837, Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungs¬
steuern) ohne Zweckwidmungdes Ertrages, zu decken ist. (Stimmen¬
einhellig.)

(MA 04-551/01; AZ 0026/01-GFW) Für Mehrausgaben an
Provisionen für den Verschleiß von Parkscheinen wird im Vor¬
anschlag 2000 auf Ansatz 9200, Landes- und Gemeindeabgaben,
Post 728, Entgelte für sonstige Leistungen (derzeit zur Verfügung
stehender Betrag 13 000 000 ATS), eine erste Überschreitung in der
Höhe von 8 160 000 ATS genehmigt, die in Mehreinnahmen auf
Ansatz 9200, Landes- und Gemeindeabgaben, Post 846, Parko¬
meterabgabe, zu decken ist. (Stimmeneinhellig.)

(MD VA-297/2001; AZ 0028/01-GFW) Für die Durchführung
von Assessment Center wird im Voranschlag2000 auf Ansatz 0910,
Fortbildung des Personals, Post 728, Entgelte für sonstige Leistungen
(derzeit zur Verfügung stehender Betrag 14 216 000 ATS), eine erste
Überschreitung in der Höhe von 538 000 ATS genehmigt, die in Ver¬
stärkungsmitteln zu decken ist. (Stimmeneinhellig.)

Berichterstatter:
Gruppenleiter der Finanzverwaltung Richard Neidinger

(MA 14-150/2001/0003; AZ 0034/01-GFW) Sachkreditabrech-
nung gemäß § 88/le WStV der Haushaltsordnung. (Stimmeneinhellig.)
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Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 64

1200 Wien, Dresdner Straße 75
(MA 64 - BA 54/2001.)

Verordnung
des Magistrates der Stadt Wien über die bis zum 31. Dezember 2004 befristete Zulassung der BRUCHA Dach-,Wand- und Fassaden¬
elemente.

Aufgrund des § 97 Abs 3 der Bauordnung für Wien vom
25. November 1929, LGB1 für Wien Nr 11/30 in der geltenden
Fassung, werden die BRUCF1A Dach-, Wand- und Fassadenelemente
wie in der Folge beschrieben bzw in den einen Teil der Verordnung
bildenden Zeichnungen dargestellt im Rahmen der behördlichen
Bewilligungen zugelassen.

Abschnitt  I

Beschreibung
Die Dach-, Wand- und Fassadenelemente sind raumabschließend

und wärmegedämmt. Sie bestehen aus einem Stützkem aus Poly-
urethan-(PUR)-Hartschaum zwischen ebenen, gesickten oder
linierten Stahlblechen als Deckschichten (Sandwichelement). Die
Dach-, Wand- und Fassadenelemente werden mit Verbindungs¬
elementen an der Unterkonstruktion befestigt.

(a) Dachelemente (Abb 1 und 2)
Die Dachelemente (DP) werden in einer Breite von 1 000 mm und

mit einer durchgehenden Flartschaumdickevon 30 mm bis 120 mm
(in Abstufungen von 10 mm) im kontinuierlichen Verfahren her¬
gestellt. Die Nennblechdicke beträgt 0,60 mm (außen) und 0,50 mm
(innen).

(b) Wandelemente (Abb 3 und 4)
Die Wandelemente (WP) werden in einer Breite von 1 100 mm

und mit einer durchgehenden Hartschaumdicke von 30 mm bis
140 mm (in Abstufungen von 10 mm bzw 20 mm) im kontinuier¬
lichen Verfahren hergestellt. Die Nennblechdicke beträgt 0,50 mm.

(c) Fassadenelemente (Abb 5 und 6)
Die Fassadenelemente (FP) werden in einer Breite von 1 100 mm

und mit einer durchgehenden Hartschaumdicke von 30 mm bis
140 mm (in Abstufungen von 10 mm bzw 20 mm) im kontinuier¬
lichen Verfahren hergestellt.

Die Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Deckschich¬
ten sowie die Bezeichnungen sind den Abbildungen zu entnehmen.

Kennzeichnung
Die Verpackung der Elemente weist folgende Angaben auf:
- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
- Type
- Herstellerwerk

Hersteller

Brucha GesmbH, 1232 Wien, Triester Straße 245- 247.

Bedingungen

Anwendung
1 Die Elemente dürfen zur Herstellung von Außenwänden, von

Scheidewänden zwischen Kühlräumen sowie von Dächern ver¬
wendet werden.

2 Brandschutz
2.1 Werden an die mit den Elementen hergestellten Außenwände

und Dächer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen bzw des
Brandschutzkonzeptes Anforderungen hinsichtlich der Feuerwider¬
standsklasse gestellt, gilt Folgendes:

2.1.1 Die Elemente sind in Bezug auf die zusätzlichen Schichten
bzw Bauteile - ausgenommen bei Kühlhäusern - außen anzuordnen.

2.1.2 Die Eignung der gesamten Konstruktion ist durch eine
hiefür akkreditierte Prüfstelle nachzuweisen.

2.2 Im übrigen ist Punkt 4 zu beachten.
2.3 Das Brandverhalten der Elemente entspricht der Brennbar¬

keitsklasse B 1 nach ÖNORM B 3800-1 (siehe hiezu jedoch auch
Punkt 17).

3 Wärme- und Schallschutz
3.1 Der ausreichende Wärme- und Schallschutz der mit den

Elementen hergestellten Außenwände und Dächer ist - soweit
gesetzlich erforderlich - nachzuweisen.

3.2 Beim rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes kann
für den Hartschaumstoff als Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
0,023 W/mK angenommen werden.

4 Dachelemente
Die Verordnung des Magistrates der Stadt Wien vom 10. Oktober

1988 zu ZI MA 35 - B 500/88, Amtsblatt der Stadt Wien Nr 52/88,
über die befristete Zulassung von Stahlblechdächem („Trapezprofil¬
blechdächer) in brandschutztechnischer Hinsicht, ist sinngemäß mit
folgenden Ergänzungen anzuwenden:

4.1 Wandbereich
Im Bereich von Außenwänden sowie bei allen höhergeführten

Wänden sind die Wand- von den Dachelementen durch Einlage einer
nichtbrennbaren Wärmedämmung (z B gepresste Mineralwolle)
oder eines Brandschutzschaumes mit einer mittleren Dicke von
10 cm zu trennen.

4.2 Traufen- und Ortgangbereich
Der Traufen- und Ortgangbereich ist innenseitig durch die Anord¬

nung von mindestens 12,5 mm dicken Brandschutzplatten (Breite
mindestens 50 cm) jeweils auf den Wand- und Deckenelementen zu
schützen.

5 Die Verwendung der Elemente ist in den Bauplänen mit Angabe
der Type einzutragen.

Statische Berechnung
6 Allgemeines
Durch eine statische Berechnung ist nachzuweisen, dass die Grenz¬

zustände der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit weder bei
Kurzzeit- noch bei Langzeitbelastung überschritten werden.

Diese Nachweise können auch durch eine von einem Ziviltech¬
niker für Bauwesen geprüften Typenstatik erbracht werden, die auf
den Grundlagen dieses Abschnittes aufbaut.

7 Stützweiten und Lagerungsbedingungen
Als Stützweite ist für die Berechnung im Allgemeinen der

Mittenabstand der Auflager anzunehmen. Es darf auch die lichte
Weite zwischen den Auflagern zuzüglich der Mindestauflagerbreite
angesetzt werden.

Bei der im Allgemeinen üblichen Befestigung der Elemente mit
Schrauben an der Unterkonstruktion dürfen an allen End- und
Zwischenauflagern gelenkige Lagerungen angenommen werden.
Bei dieser Befestigung brauchen Zwängungskräfte aus behinderter
Längsverformung nicht berücksichtigt werden.

8 Beanspruchung der Befestigungsschrauben
Befestigungsschrauben sind nur zur planmäßigen Aufnahme von

Zugkräften normal zur Elementmittelfläche (z B Windsog) geeignet.
Komponenten von Eigengewicht, Schnee- und Nutzlasten in Rich¬
tung der Elementmittelfläche dürfen nicht planmäßig den Befesti¬
gungsschrauben zugewiesen werden, sondern sind durch andere
konstruktive Maßnahmen zu übertragen.

9 Nachweisverfahren
9.1 Für den Tragfähigkeits- und den Gebrauchstauglichkeits¬

nachweis gilt ÖNORM ENV 1991-1. Demnach ist für den Trag¬
sicherheitsnachweis die Einwirkungskombination

Yg' G + Yq-i*QK1+ -̂Y Qi'lPoiQKi
anzusetzen.
Darin bedeutet
Gk ständige Last
Qfci vorherrschende veränderliche Einwirkung

(das ist jene , die die größte Beanspruchung
für den jeweiligen Nachweis hervorruft)
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Qkj
Yg

Yg  ungünstig = 1,35

Yg  günstig = 1,00

Yo

1,50

andere veränderliche Einwirkung
Teilsicherheitsbeiwert für ständige Einwir¬
kungen (Eigenlast)
(wenn Eigengewicht und veränderliche
Einwirkungen Beanspruchungen der
gleichen Richtung hervorrufen)
(wenn Eigengewicht und veränderliche
Einwirkungen Beanspruchungen unter¬
schiedlicher Richtung hervorrufen, z B
Eigengewicht und Windsog)
Teilsicherheitsbeiwert für veränderliche
Einwirkungen

Yq>

'Po = 0,6
Kombinationsbeiwert
für Wind- und Schneelasten, d h volle
Windlast und 0,6-fache Schneelast oder
volle Schneelast und 0,6-fache Windlast
sind zu kombinieren.

9.2 Für die Nutzlast auf Flachdächer gilt 'Po = 0, d h Nutzlasten
brauchen nicht mit Wind und/oder Schneelast kombiniert zu werden,
sind jedoch für sich zu berücksichtigen.

Für Temperatur beträgt 'Po = 0,7.
9.3 Für den Gebrauchstauglichkeitsnachweis ist die Einwirkungs¬

kombination

Gk +Q k1+2fj) 0QKi

mit den oben angegebenen Werten für 'Po anzusetzen.
9.4 Für Langzeitverformungen unter Schneelast Qki  ist die quasi

statische Kombination

g k + ^i  Q Ki
mit 'P i = 0,2 anzusetzen.
9.5 Für den Tragsicherheitsnachweis ist aus der oben angege¬

benen Einwirkungs-kombination für den Tragsicherheitsnachweis
der Bemessungswert der Beanspruchung Ssd zu ermitteln, der den
Bemessungswert der Beanspruchbarkeit Süd nicht überschreiten
darf.

'Sd 'Rd

SRd wird aus dem charakteristischen Wert Sri<der Beanspruchbar¬
keit durch Division mit dem Teilsicherheitsbeiwert Ym  ermittelt.

C ^ Rk
ö Rd = - •

Ym
Für jeden Baustoff sind die Werte Srr  und Ym  in den folgenden

Punkten angegeben.
9.6 Für den Gebrauchstauglichkeitsnachweis gilt Ed< Cd.
Ed ist der Bemessungswert der Wirkung auf das Kriterium infolge

der Einwirkungskombination für den Gebrauchstauglichkeitsnach¬
weis (z B Durchbiegung).

Cd ist der Bemessungswert der Anforderung an dieses Kriterium
(z B vorgegebene Durchbiegung)

10 Charakteristische Werte der Einwirkungen (Lastannahmen)
Die charakteristischen Werte der Einwirkungen können entweder

ÖNORM ENV 1991 oder den nachfolgend aufgeführtenÖNORMEN
entnommen werden. Die in diesen ÖNORMEN angegebenen Werte
der Einwirkungen sind charakteristische Werte.

10.1 Eigenlasten
Eigenlastkomponenten in Richtung der Mittelflächen der Ele¬

mente dürfen beim Nachweis der Elemente selbst vernachlässigt
werden. Eigenlasten sind Langzeitlasten (t = 100 000 h).

10.2 Nutzlasten
Sofern ein Dachelement für Instandsetzungsarbeiten an benach¬

barten Elementen oder anderen Bauteilen begangen oder belastet
werden kann, sind die dafür notwendigen Flächen mit einer Nutzlast
gemäß ÖNORM B 4012 zu belasten. Diese Nutzlasten sind Kurz¬
zeitlasten.

10.3 Windkräfte
Statische Windkräfte sind gemäß ÖNORM B 4014-1anzunehmen.

Die nach dieser Norm gemäß den Abschnitten 5.1.1.4 und 5.2.2.5
anzusetzenden örtlichen Belastungen sind nur beim Nachweis der
Befestigungsmittel an die Unterkonstruktion zu berücksichtigen.
Windlasten sind Kurzzeitlasten.

10.4 Schneelasten
Schnee- und Eislasten sind gemäß ÖNORM B 4013 anzunehmen.

Schneelasten sind als Langzeitlasten mit einer Dauer von t = 2 000 h
(zirka 3 Monate) zu berücksichtigen.

10.5 Temperatur
10.5.1 Gleichmäßige Temperaturänderung
Erfolgt die Befestigung der Elemente mit Schrauben ohne weitere

zwängende Maßnahmen, so dürfen die aus gleichmäßiger Tempe¬
raturänderung entstehenden Zwängungskräfte infolge behinderter
Längsverformung vernachlässigt werden.

10.5.2 Temperaturdifferenz A vJ zwischen den Deckschichten
Die Deckschichttemperatur an der Innenseite vl ; ist im

allgemeinen mit +20 °C im Winter und mit +25 °C im Sommer
anzunehmen. Bei besonders klimatisierten Räumen (z B Kühlhallen)
ist 0 ; gleich der Betriebstemperatur des Innenraums zu setzen.

Die Deckschichttemperatur an der Außenseite \J a ist im all¬
gemeinen für den Gebrauchstauglichkeitsnachweis mit - 20 °C im
Winter und mit 55 °C bei Farbgruppe I (sehr hell), mit 65 °C bei
Farbgruppe II (hell) und mit 80 °C bei Farbgruppe III (dunkel) im
Sommer anzusetzen. Bei Flächen, die keiner direkten Sonnen¬
bestrahlung ausgesetzt sein können, wird 0 a mit +40 °C begrenzt.
Für Flächen unter der vollen Schneelast darf 0 a mit 0 °C ange¬
nommen werden.

11 Grenzzustände
11.1 Grenzzustände der Tragfähigkeit
Grenzzustände der Tragfähigkeit werden erreicht, wenn infolge

Kurz- oder Langzeitbelastung mindestens eine der nachfolgend
genannten Bedingungen eintritt:

11.1.1 Entstehung eines zumindest lokalen Mechanismus (kine¬
matische Kette) infolge Gelenkbildung durch Fließen bzw Knittern
oder Beulen der Deckschichten.

11.1.2 Überschreitung der Schubtragfahigkeit des Schaumkemes.
11.1.3 Überschreitung der Haftung zwischen Deckschicht und

Schaumkem
11.1.4 Überschreitung der aufnehmbaren Auflagerpressung
11.1.5 Überschreitung der aufnehmbaren Zugkraft der Befesti¬

gungen
11.2 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit
Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit werden erreicht, wenn

infolge Kurz- oder begrenzter Langzeitbelastung (Schnee) an einer
Stelle mindestens eine der nachfolgend genannten Bedingungen ein¬
tritt:

11.2.1 Erreichen der Grenzwerte der Verformungen
11.2.2 Fließen der zugbeanspruchten Deckschicht
11.2.3 Knittern der ebenen oder gesickten oder Beulen der profi¬

lierten druckbeanspruchten Deckschicht
11.2.4 Überschreitung der maximalen Auslenkung der Befesti¬

gungsschrauben
12 Charakteristische Werte Srö  und Teilsicherheitsbeiwerte Ym

der Widerstände
12.1 Grundwerte
12.1.1 Widerstand gegen Fließen der zugbeanspruchten Deck¬

schicht:

fy Rd - — = 350  N/mm 2 mit ymo = 1>°
YMO

(1,0 = garantierter Mindestwert).
12.1.2 Widerstand gegen Knittern der druckbeanspruchten Deck¬

schicht
bei ebenen oder linierten Deckschichten

a kRd =0,503/G s Es .E d ^Ym* — = ^ = 318N/mm 2.Ym m
Gs Schubmodul der Kernschicht
Gs = 2,3 N/mm2 für ff ^ 20 °C
Gs = 2,1 N/mm2 für ff > 20 °C
Es = Elastizitätsmodul der Kemschicht
Es = 5,1 N/mm2 für ff ^ 20 °C
Es = 4,6 N/mm2für ff > 20 °C
Ed = Elastizitätsmodul der gedrückten Deckschicht
Ed = 2,1 ■10' N/mm2
Ym= 1,1 Teilsicherheitsbeiwert der Beanspruchbarkeit
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12.1.3 Widerstand gegen Beulen der profilierten druckbean¬
spruchten Deckschicht

Beim Beulen der profilierten druckbeanspruchten Deckschicht
mit der Blechdicke t wird die Aussteifung durch den Schaumkem
berücksichtigt . Für die einzelnen Felder der Breite b ergibt sich in
guter Näherung die ideal kritische Beulspannung wie folgt:

Mit der Steifigkeit des Schaumkems

20 - Bs ) Eg -Q 600 . EsK
(1+ [ts )(3 - 4n s )

und der Blechsteifigkeit

B -D •r

12 -(1 - ftD  )
erhält man über den Hilfswert

X =
K-b“

0,105 Es • b“

2ji3B Ed • t c
die ideal kritische Beulspannung

IGa 3i2 E Dt 2

12(1- (t 2)b2

k ö =k o0 -4 lo ^x)

k ĵo Beulwert des Bleches ohne Schaumkem
Ed = 2,1 • 10! N/mm 2 E -Modul der Deckschicht
JU = 0,3 Querdehnungszahl

Jt2 Ep

12(1- u2)

k o0

1,9.105N/mm 2

16

'\+y + J (\ +q) 2 + 0,112 (1- tjt)2
für - l< vF < 1

Spannungsverhältnis der Spannungen an den Rändern des be¬
trachteten Blechstreifens , für Blechstreifen parallel zur Mittelfläche
ist 'F = 1 und k<jo = 4

Mit Xc
fv

Or
ergibt sich

für Xp s 0,673 p = 1

und für Xp > 0,673 p
Xp - 0,22

b. 2

und die Beulspannung ° b,Rd - P *fy I YM ^ ° k,Rd

mit Ym= 1,1 für alle Fälle
12. 1.4 Widerstand des Schaumkemes gegen Schubbeanspru-

chung
XRd =T k/y M= 0,10/1,1 = 0,090 N/mm 2 für O s; 20 C

0,090/1,1 = 0,080 N/mm 2 für U > 20 °C und
Kurzzeitbelastung

Tr4i = T k,,/yM= 0,05/1,1 = 0,045 N/mm 2 für Langzeitbelastung
Ym = 1,1 für alle Fälle
12.1.5 Widerstand gegen Überwindung der Haftung zwischen

Deckschicht und Schaumkem
Dieser Widerstand ist gemäß den Versuchsergebnissen immer

größer als der Widerstand des Schaumkems gegen Schubbeanspru¬
chung und ist daher nicht maßgebend.

12.1.6 Widerstand gegen Auflagerpressung
Maßgebende Fläche ist die Schwerebene des Elementes , wobei

die Lastverteilung vom Auflager bis zu dieser Fläche unter einem
Winkel von 45 ° erfolgen darf. Als Widerstand ergibt sich die Druck¬
festigkeit des Schaumkerns:

a 4k =0,10 N/mm 2
C7d,Rd = 0,1/1,1 = 0,090 N/mm 2
mit y M= 1,1

12.1.7 Widerstand der Befestigungen gegen Zug und Kopfaus-
lenkung

Für die Befestigung der Elemente dürfen Schrauben gemäß Zu¬
lassungsbescheid Z- 14. 1-4 „Verbindungselemente zur Verwendung
bei Konstruktionen mit Profiltafeln aus Stahlblech “ des Deutschen
Instituts für Bautechnik , D-10829 Berlin , Kolonnenstraße 30 , oder
gleichwertige Schrauben verwendet werden.

Die Dicke der Unterkonstruktion aus Stahl muss mindestens
1,5 mm betragen.

Die Mindesteinschraubtiefe in Nadelholz beträgt 50 mm.
Folgende Schrauben dürfen insbesondere verwendet werden (die

Blattbezeichnungen beziehen sich auf den Zulassungsbescheid ):
12.1.7.1 für die Befestigung auf Stahl
- LENNE (Vereinigte Schraubenwerke)

TFI/Z-51 , Blatt 6.14
- EJOT

JZ 3 - 6,3L , Blatt 6.5
- END -Edelstahlschrauben

Karro-Inox-Typ Bz 0 6,25 mm, Blatt 6.3
12.1.7.2 für die Befestigung auf Holz
- EJOT

JA3 - 6,5 , Blatt 5.5
- END -Edelstahlschrauben vercadmet

Karro-Inox Typ A 0 6,5 mm, Blatt 5.3
Dem Zulassungsbescheid sind die zulässigen Schraubenzugkräfte

zulFz in Abhängigkeit von Blechdicke und Unterkonstruktion zu ent¬
nehmen . Die Zugkräfte unter Gebrauchslasten (charakteristische
Werte der Einwirkungen ) dürfen die zulässigen Schraubenzugkräfte
nicht überschreiten.

Die Schraubenkopfauslenkungen infolge der auftretenden Tempe-
raturdifferenzen dürfen die Werte der Tabelle 1 nicht überschreiten,
wobei Zwischenwerte linear interpoliert werden dürfen.

Die Verwendung anderer Schrauben ist zulässig , wenn deren tech¬
nische Werte den vorstehend angeführten Typen entsprechen.

12.2 Von den Grundwerten abgeleitete Werte
12.2.1 Beanspruchbarkeit auf Biegemoment
12.2 .1.1 Wand- und Fassadenelemente (Deckschichten nicht

profiliert)
Der Bemessungswert der Beanspruchbarkeit auf Biegemoment

Mrö  wird erreicht, wenn entweder in Deckschicht der Druckzone der
Bemessungswert der Knitterspannung oder in der Zugzone der
Bemessungswert der Zugfestigkeit erreicht ist. Bei gleich dicken
Deckschichten ist immer die Druckzone maßgeblich . Sind die Deck¬
schichten nicht gleich , ist zwischen dem Bemessungswert des
positiven M+,Rd und des negativen Biegemomentes M_,Rd zu unter¬
scheiden . Die Biegemomente werden bezogen auf die Breite (z B
kNm/m ) angegeben.

MRd = ° k,Rd' t D- h
Cfic.Rd Bemessungswert der Knitterspannung der Deckschicht in

der Druckzone
tn Dicke der Deckschicht in der Druckzone
h Abstand der Schwerlinien der beiden Deckschichten
Ist die Dicke der Deckschicht in der Zugzone to.zug kleiner als die

der Druckzone tD,Druck, so ist zu überprüfen, ob

fy,Rd ' ^D,Zug s °k,Rd ’ ^D.Druck.
Ist dies der Fall, so ist

MRd = fy,Rd "^D.Zug' h .
12.2.1.2 Dachelemente , Deckschicht profiliert
Liegt die profilierte Deckschicht in der Druckzone , so ist für jedes

Feld der Deckschicht der Beiwert p nach 12.1.3 mit = 1 zu er¬
mitteln und an jeder Profilecke die Fläche mit den jeweiligen Breiten
P .b/2 als effektive Breiten anzusetzen . Daraus ist die effektive Fläche
bezogen auf die Elementbreite Aefr(z B cm2/m) und die Schwerlinie
dieser Fläche zu berechnen . Der Bemessungswert der Beanspruch¬
barkeit auf Biegemoment MRd ist wie folgt zu bestimmen:

MRd= Aeff• fy• h/y M
h Abstand der Schwerlinien der beiden Deckschichten

Ist A eff • fy / yM> fy Rd • tß Zug dann ist

MRd = fy,Rd ' ^D.Zug ‘ h •
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Liegt die ebene Seite in der Druckzone, ist wie bei den Wand¬
elementen zu verfahren.

13 Nachweise
13.1 Tragsicherheitsnachweis
Für den Tragsicherheitsnachweis darf die Fließgelenktheorie an¬

gewendet werden. Dabei dürfen die Deckschichten mit ihrer Trag¬
fähigkeit unter Berücksichtigung von Knittern, Beulen oder Fließen
in die Berechnung eingeführt werden. Die Biegesteifigkeit des
Kerns ist zu vernachlässigen.

Die Schubfestigkeit des Kerns muss sicherstellen, dass die beiden
Deckschichten Zusammenwirken.

Da sich über den Stützen nur dann Fließgelenke mit Momenten-
tragfähigkeit ausbilden können, wenn der Kern nicht durch die Auf¬
lagerpressung zusammengedrückt wird, ist außerdem die Auflager¬
pressung nachzuweisen.

Die folgende Nachweisform gibt für Durchlaufträger mit gleichen
Stützweiten 1unter Gleichlast qsd die größte Stützweite an, die ohne
Überschreitung der Grenzzustände der Tragfähigkeit möglich ist,
wobei das Randfeld maßgeblich wird. Die Werte für M+,Rd und M_,Rd
sind jeweils mit ihren Absolutbeträgen einzusetzen. Die Formeln
können auch für Einfeldträger angewendet werden, wenn M-,Rd= 0
gesetzt wird.

Bei Kragträgern darf die Kraglänge L nicht überschritten werden.

Biegetragfähigkeit:

Drei- und Mehrfeldträger

a > -Ssd _L.
2cr d,Rd

1+ 3. 1+

1+ . 1+ -

M-,Rd

M+,Rd

M-,Rd

M+.Rd

13.2 Gebrauchstauglichkeitsnachweise
13.2.1 Allgemeines zur Berechnung
Für den Gebrauchstauglichkeitsnachweis sind Schnittgrößen und

Verschiebungen mit der Einwirkungskombinationfür den Gebrauchs¬
tauglichkeitsnachweis nach der Elastizitätstheorie zu ermitteln, wo¬
bei der schubelastische Verbund zwischen den Deckschichten und
die Schubverformung des Kerns zu berücksichtigen sind. Die Biege¬
steifigkeit des Kerns darf vernachlässigt werden (lineare Sandwich¬
theorie). Bei einer quasi-ebenen Deckschicht (Wand- und Fassaden¬
elemente, Unterseite der Dachelemente) darf auch deren Biege- und
Schubsteifigkeit vernachlässigt werden.

13.22 Ermittlung der Schnittgrößen
Die Schnittgrößen dürfen nach der Technischen Biegetheorie er¬

mittelt werden, wobei die Schubverformungen zu berücksichtigen
sind. Für die Berechnung der Schnittgrößen statisch unbestimmter
Systeme sind folgende Steifigkeitskennwerte zu verwenden:

is L 1+M-
9sd M+,Rd

L s {
2M

,Rd

9sd

Schubtragfähigkeit:

'^ Rd -p- ^Sd

h.

q*. V M+Rd V M.

qSd

M-JW

Ai + A 2 e 2? Trägheitsmoment des
Sandwichelementes

Ai, A2 Querschnittsfläche der Deckschicht
ei, e2 Abstand der Schwerlinie einer Deckschicht von der

gemeinsamen Schwerlinie beider Deckschichten
I2 Eigenträgheitsmoment der profilierten Deckschicht

Eplp (1+ ^>t)

G SA S I2
Faktor zur Berücksichtigung der
Schubverformung

Ep E-Modul der Deckschichten
<P, Kriechmaß für Langzeitbelastung, Schnee: O t = 2,5,

Ständige Last: O t = 7,0 ; für Kurzzeitbelastung ist O , = 0
Gs Schubmodul des Kerns
As Querschnittsfläche des Kerns
1 Stützweite des Feldes

h+, h. Abstand der Schwerlinien der beiden Deckschichten für
M+,Rdbzw M_Rd

Auflagertragfähigkeit:
An den Auflagern darf die Auflagerbreite a nach 12.1.6 (bezogen

auf die Schwerlinie des Elementes) nicht überschritten werden,
wobei die effektive Auflagerbreite unmittelbar am Blech jedoch
mindestens 0,5 a betragen muss.

Randauflager

a -SsU (c + l„)
°d,Rd

C
M -,.

1+ .
M-,Rd ’

M ,Rd

M, ,Rdy M, ,Rd

Für M-,Rd= 0 (Einfeldträger) ergibt sich

l

für M+,Rd= 0 ergibt sich C = lk .

^ _ |Q _1 ._ Ersatzträgheitsmoment mit Schubverformung
1+Jt2s

l0 +1 2 h + 12

Für Durchlaufträger mit eieichen Feldweiten unter Gleichlast p
undTemperaturdifferenz A9 " ergeben sich die Stützenmomente wie
folgt:

Zweifeldträger:
Gleichlast p über alles:

Ms, = - 0,125 ^ . -_ !_ + (1 - ß)

Gleichlast nur im ersten Feld:

Ms, = - 0,0625 ^ß + (1 - ß) j pl2

Innenauflager von Durchlaufträgem
Zweifeldträger

a > qsd •<

CTd,Rd

*12. /1+ ■
M. ,Rd
M+,Rd

1+ . 1 +
M- .Rd
M+,Rd

Temperaturdifferenz A 9 = 9 unten- 9 oben,Ott = 1,2 .10“5/K

Dreifeldträger:
Gleichlast p über alles:

Ms, = - 0,100 ^ß .- J _ + (l - ß) ) p|2
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Gleichlast p nur im ersten Feld:

MSI = -0 .0667
1+ 3q
1+ 6q

+ (1- ß) pl'

1 - 6g
4(1+ 3<;)

+ 1~ ß
4 •MSt

Gleichlast nur im zweiten Feld:

Mst = -0,0500 . . -_ 1_ + (1_ ß)^ pl2
TemperaturdifferenzA 9 = 9 unten ^ oben»a t = 1,2.10~5/K

. . Aü a -r . _ _
MSt = - - - 1,2aEp

Ir

1+ 1,2g
+ l-

Randfelder von Vier- und Mehrfeldträgem dürfen wie die von
Dreifeldträgern behandelt werden.

Schnittgrößen aus Kurzzeit- und Langzeitbelastung sind getrennt
zu ermitteln.

Mit den Stützenmomenten werden die Übrigen maßgeblichen
Schnittgrößen aus den Gleichgewichtsbedingungen berechnet.

Die Gesamtschnittgrößen werden entsprechend den Trägheits¬
momenten auf den Sandwichquerschnitt und auf die biegesteife
Deckschicht verteilt:

Sandwichquerschnitt:

M1(x) = ^ß i p i ~x (l - x) + ^a .Ms,.i j - ^ ^ aE Dl2

Biegesteife Deckschicht:

M2(x) = £ (1- ß| ) ■P) j ■x(!—x) + (1- a ) ■Mst | •y + ■“E DI2

Das maximale Feldmoment maxM im Randfeld darf für alle Last¬
fälle an der Stelle xo berechnet werden:

X MSt,i

2 Pj ’ I
Die dem Betrag nach maximale Querkraft für den Sandwichquer¬

schnitt an der Stütze des Randfeldes beträgt

maxQi = £ ßi.Pi
I aM st,i

13.2.3 Ermittlung der Spannungen
Normalspannungen <7 in den Deckschichten infolge der Biege¬

momente

Mio = M2■e + —- -z
h

e Abstand der Schwerachse einer Deckschicht von der gemein¬
samen Schwerachse beider Deckschichten (e nach unten positiv,
nach oben negativ)

z Abstand der betrachteten Faser (Randfaser) von der Schwer¬
achse der profilierten Deckschicht (z nach unten positiv, nach oben
negativ)

Für die Deckschicht ohne Biegesteifigkeit entfallt der zweite
Term.

Schubspannungen T in der Kernschicht infolge einer Querkraft Qi

A Fläche der Deckschicht
13.2.4 Nachweis der Spannungen
Unter Gebrauchslastkombinationen (siehe Punkt 9) dürfen in den

Druckbereichen die Bemessungswerte der Knitter- (siehe Punkt
12.1.2) bzw bei profilierten Deckschichten der Beulspannungen
(siehe Punkt 12.1.3), in den Zugbereichen die Bemessungswerte der
Zugspannungen (siehe Punkt 12.1.1) und in der Kernschicht die
Bemessungswerte der Schubspannungen (siehe Punkt 12.1.4) weder
unter Kurzzeit- noch unter Langzeitbelastung überschritten werden.

13.2.5 Nachweis der Verformungen
Die Verformungen sind unter Gebrauchslastkombinationen unter

Berücksichtigung der Biege- und Schubverformung zu berechnen,
wobei zwischen Kurzzeit- und Langzeitbelastung zu unterscheiden
ist, und den Grenzwerten der Verformungen gegenüberzustellen.

Für ein Randfeld ergibt sich die Durchbiegung an der Stelle x

w(x) = X
Pjl4

24Ed(I0 +I2)
X

I + — + 12ß lql
x
T

+

Y Mst,| -I2 fx x3V AS•ctTl2 o (x
^6E d (I0 +I2 ) [\ l3 J 2h [l /

Zur Vereinfachung dürfen die maximalen Durchbiegungen an der
Stelle xo(siehe Punkt 13.2.2) berechnet werden.

Für Einfeldträger ergibt sich

w(l/2 ) = £
Pi'

384E d (I0 +1 2 ) . (5 + 48ß i?i)+ ^ -8̂h

Konstruktive Ausbildung
14 Die Wand-, Dach- und Fassadenelemente sind an den Auf¬

lagern mit mindestens 2 Schrauben pro Element zu befestigen.
An den Auflagern aus Stahl und Holz sind die Wand- und Dach¬

elemente mit den dafür nach Punkt 12.1.7 angegebenen Ver¬
bindungselementen direkt zu befestigen, auf Auflagern aus Stahl¬
beton, Spannbeton oder Mauerwerk unter Zwischenschaltung von
ausreichend verankerten Stahlteilen (siehe die Beispiele in Abb 7
bzw 8) oder bei direkter Befestigung auf Stahlbeton mit Dübeln. Die
Auflagerbreite darf die Werte der Abb 7 bzw 8 nicht unterschreiten.

15 Mit den Dachelementen hergestellte Dächer müssen eine
Neigung von mindestens 5° aufweisen.

Einbau
16 Die Wand-, Dach- und Fassadenelemente sind so einzubauen

und am Nachbarbauteil anzuschließen, dass Feuchtigkeit nicht
durchdringen kann und Wärmebrücken vermieden werden.

17 Das Brandverhalten der Elemente entspricht der Brennbar¬
keitsklasse B 1, wenn eine Stoßseite der Längsfuge der Elemente mit
Alu-Folie abgedeckt ist und die gegenüberliegende Seite mit PUR-
Weichschaumausgebildet ist.

Güteeigenschaften
18 Abmessungen
Die Wand-, Dach- und Fassadenelemente dürfen bis zu einer Bau¬

breite von 1 100 mm und mit einer durchgehenden Schaumdicke von
mindestens 30 mm bis zu maximal 140 mm im kontinuierlichen
Verfahren hergestellt werden. Als Deckschichten können glatte und
stukkierte Stahlbleche in ebener, gesickter und trapezprofilierter
Form verwendet werden. Für die Kombinationsmöglichkeiten an der
Außen- und Innenseite der Elemente siehe Abb 1, 3 bzw 5.

19 Stahldeckschichten
Die Deckschichten müssen die in Punkt 12 angegebenen Material¬

kennwerte aufweisen.
20 Kemschichte
20.1 Die Kemschichte muss aus einem Polyurethan-(PUR)-Hart-

schaum nach DIN 18164-1 (Anwendungstype WD oder WS), min¬
destens der Brennbarkeitsklasse B 2 bestehen.

20.2 Weitere Anforderungen sind den Tabellen 2 bzw 3 zu ent¬
nehmen.

21 Die Dichtungsbänder müssen aus PUR-Weichschaum bestehen.
22 Die Verbindungselemente für die Befestigung müssen aus

nichtrostendem Stahl bestehen.
23 Korrosionsschutz
23.1 Der Korrosionsschutzder Wandelementeist nach DIN 55928

vorzunehmen. Davon abweichend muss als Grundstoff verzinktes
Stahlband nach ÖNORM EN 10147 verwendet werden, das nur auf
der Sichtseite der Zinkauflagegruppe 275 entsprechen muss.Auf der
dem Schaumstoff zugewandten Seite genügt eine Zinkauflage von
50 g/m2.

23.2 Folgender Korrosionsschutz ist ebenfalls zulässig
23.2.1 Metallischer Überzug „GALFAN“
Die Schichtdicke hat der gleichen Schichtdicke der Zinkauflage

laut Punkt 23.1 zu entsprechen.
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23.2.2 Metallischer Überzug „ALUZINK“ oder „GALVALISS“
Die Schichtdicke hat mindestens 20 pm je Seite zu betragen. Bei

Verwendung der Wand-, Dach- und Fassadenelemente im Freien
oder in Feuchträumen hat die Schichtdicke mindestens 25 pm je
Seite zu betragen.

23.3 Für die Farbe der äußeren Deckschichte ist die Einstufung in
eine der nachstehenden Farbgruppen anzugeben.

Farbgruppen Helligkeit (Reflexionsgrad, bezogen auf
Magnesiumoxid = 100 %)

I (sehr hell) 90 - 75
II (hell) 74 - 40
III (dunkel) 39 - 8
23.4 Der Korrosionsschutz muss mindestens der Brennbarkeits¬

klasse B 1 entsprechen.
24 Kennzeichnung
Die Elemente sind im Herstellerwerk mit mindestens folgenden

Angaben dauerhaft zu kennzeichnen:
- Herstellerwerk
- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes und der Type

Güteüberwachung
25 Allgemeines
Die Einhaltung der für das Erzeugnis in den vorstehenden

Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Hersteller¬
werk durch eine Überwachung, bestehend aus Eigen- und Fremd¬
überwachung zu prüfen.

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung sind aufzuzeichnen
und statistisch auszuwerten. Die Aufzeichnungen sind mindestens
5 Jahre aufzubewahren und der überwachenden Stelle auf Verlangen
vorzulegen.

Die Fremdüberwachung ist in jedem Herstellerwerk aufgrund
eines Überwachungsvertrages durch eine dafür akkreditierte Über¬
wachungsstelle durchzuführen.

26 Eigenüberwachung
26.1 Deckschichten
Im Rahmen der Eigenüberwachung sind mindestens folgende

Prüfungen vorzunehmen:
Vor der Kaltumformung sind die Blechdicken und die Schicht¬

dicken der Bandverzinkung durch regelmäßige Messungen (z B
Rückstrahlverfahren) zu prüfen und aufzuzeichnen. Ebenfalls sind
bei jeder Lieferung die Stoffeigenschaften nach Punkt 19- 22 und
gegebenenfalls der werkseitig aufgebrachte Korrosionsschutz nach
Punkt 23 zu überprüfen und aufzuzeichnen.

Der Nachweis der Stoffeigenschaften, Zinkschichtdicke und ge¬
gebenenfalls die Dicke der Kunststoffbeschichtung kann durch
Werkszeugnisse des Herstellerwerkes gemäß DIN 50049 Abschnitt
2.2 erbracht werden.

26.2 Kemschichte
Die Prüfungen der Kernschichte sowie der Stahlbleche nach

Tabelle 2 sind regelmäßig durchzuführen.
26.3 Sandwichbauteile
Art und Häufigkeit der Prüfüng siehe Tabelle 2
27 Fremdüberwachung
Die Überwachungsprüfungen durch die Überwachungsstelle sind

mind zweimal jährlich durchzuführen und haben sich auf stich¬

probenartige Prüfungen sowie auf die Prüfung der vom Hersteller
durchzuführenden Eigenüberwachung zu erstrecken.

Die stichprobenartigen Prüfungen bei der Fremdüberwachung
müssen sich auf alle Prüfüngen nach Tabelle 2 und 3 erstrecken und
die dort angegebenen Anforderungen erreichen.

Im Rahmen der Prüfüng der statistischen Auswertung der Eigen¬
überwachung ist die Produktionsstreuung für den zurückliegenden
Produktionszeitraum zu bestimmen.

Abschnitt II

Diese Verordnung wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der
Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet
der Normen und technischen Vorschriften der Europäischen
Kommission notifiziert (Notifikationsnummer 2000/559/A).

Anerkennungsklausel
Die Bestimmungen dieser Verordnung sind auf Produkte nicht

anzuwenden, die sich in einem Mitgliedstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Mitgliedstaat) recht¬
mäßig in Verkehr befinden, wenn diese Produkte entsprechen

1 einer Norm oder einem Verhaltenskodex, die von einem
nationalen Normungsgremium oder einem vergleichbaren
Gremium eines EWR-Mitgliedstaates herausgegeben wurden
und in diesem Staat in Übereinstimmung mit den Rechtsvor¬
schriften befolgt werden, oder

2 einer internationalen Norm, deren Anwendung in einem
dieser Staaten zulässig ist, oder

3 einer technischen Vorschrift, deren Einhaltung für die Ver¬
marktung oder den Gebrauch des Produktes in einem dieser
Staaten zwingend vorgeschrieben ist, oder

4 einem traditionellen oder neuen Herstellungsverfahren,
das in einem EWR-Mitgliedstaat rechtmäßig angewendet wird
und das in einer technischen Dokumentation ausreichend genau
beschrieben ist, um die Produkte für den angegebenen Ver¬
wendungszweck - gegebenenfalls mittels ergänzender Tests -
beurteilen zu können, oder

5 einer europäischen technischen Zulassung, die in Überein¬
stimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/106/EWG
über die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten über Bauprodukte, ABI Nr L 40 vom
11. Februar 1989, S 12, herausgegeben wurde (oder - bis Ver¬
fahren für die Herausgabe dieser Zulassung festgelegt werden -
eine Spezifikation, die gegebenenfalls mittels ergänzender Tests
eine ausreichend genaue Bewertung des Produktes ermöglicht),
sofern es sich um neue Produkte oder um Produkte handelt, die
in einem neuen Herstellungsverfahren erzeugt wurden, und die
der Zielsetzung dieser Verordnung entsprechen,

soweit die Norm, der Verhaltenskodex, die technische Vorschrift
oder das Verfahren die Einhaltung der wesentlichen Anforderungen
an Bauprodukte im Sinne der Richtlinie 89/106/EWG ermöglichen,
wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet wird.

Tabelle 1: Zulässige Schraubenkopfauslenkung in mm
Klemm¬

länge
Unterkonstruktion Stahl

Unterkonstruktion Holz
1,5 mm < t < 8 mm 8 mm < t

mm LENNE EJOT END LENNE EJOT END EJOT END
30 3,3 3,0 1,9 2,1 2,1 1,9 4,6 3,4
40 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,6 4,6
50 4,8 5,1 4,6 3,6 3,9 4,2 4,8 5,3
60 5,5 6,1 6,1 4,2 4,7 5,5 5,0 5,9
70 6,8 7,1 7,7 4,9 5,6 6,8 5,7 6,8
80 7,0 8,1 9,0 5,6 6,4 8,3 6,4 7,6

100 8,1 10,1 11,3 6,9 8,1 11,3 8,1 8,7
120 9,2 12,2 14,4 7,5 9,7 14,4 9,7 10,3
140 11,3 14,2 16,9 8,8 11,3 16,9 11,3 11,8
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Tabelle 2

Eigenüberwachung der Elemente
Prüfung der Werte bei Raumtemperatur ca 20 3C

Anforderung 0 Prüfkörper 0

Zeile Art der Prüfung Schaumdicke d (mm) Abmessungen (mm) Anzahl Häufigkeit
der Prüfung

40 60 80 100

Wandelement

1 Dicke (mm) ± 2 mm 3 1je Schicht

Schaumstoff

2 Dichte (kg/m 3) 45 ±5 100 x 100 xd 5 1 je Schicht

3 Zugfestigkeit mit Deckschicht (N/mm 2) >0,10 >0,08 >0,10 >0,06 100 x 100 xd 5 1je Schicht

4 Druckspannung bei 10 % Stauchung (N/mm 2) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 100 x 100 x d 3 1je Woche

5 Scherfestigkeit (N/mm 2) >0,10 >0,10 >0,10 >0,10 1 000 x 150 x d3) 3 1 je Woche

6 Schubmodul Gs (N/mm 2) > 3,4 >4,2 >3,1 >3,3 1 000 x 150 x d3) 3 1je Woche

7 Zugmodul Ez (N/mm 2) Ez + Ed
ES  2

100 x 100 x d 3 1je Woche

8 Druckmodul Ed (N/mm 2) > 1,5 >3,2 >2,8 >3,4 100 x 100 xd 3 1je Woche

Stahlbleche

9 Streckgrenze je Hauptcoil

10 Zugfestigkeit Anforderungen , Prüfungen und Prüfkörper nach

11 Bruchdehnung DINEN 10147

12 Zinkschichtdicke DIN 50114

13 Stahlkerndicke DIN 50955 , DIN 50988

14 Kunststoffbeschichtung DIN 55928 -8

0 Versuchsanordnung und Auswertung der Ergebnisse durch die Überwachungsstelle.
2) Mittel über die Wanddicke , an mindestens 3 Stellen der Elementbreite.
3) Bei trapezprofilierter Deckschicht : Größte ebene Breite zwischen den Sicken.

Tabelle 3

Fremdüberwachung der Elemente
Prüfung mindestens zweimal jährlich

Zeile Art der Prüfung Anforderungen und Probeform
1 Werkstoffprüfungen als Kontrolle der Eigenüberwachung siehe Tabelle 2

2 Druckspannung bei 10 % Stauchung (N/mm 2) siehe Tabelle 2

3 Einfeldträgerversuche Stützweite : d < 50 mm 1= 3,20 m
d > 50 mm 1= 4,00 m

Breite : Elementbreite
Ermittlung der Knitterspannung und des Schubmoduls
zu Vergleichszwecken

4 Wärmeleitfähigkeit nach DIN 18164 - 1
5 Formbeständigkeit bei erhöhter Temperatur unter Belastung DIN 18164 - 1 Abschn 8.9 .2
6 Brandverhalten B 1 nach ÖNORM B 3800 - 1

'*In die Überwachungsprüfungen sind Probenanordnungen mit planmäßigen Fugenausbildungen einzubeziehen.



Seite XXVIII
3f amtsblatt

mnimi der Stadt Wien Nr. 29A • 19-Juli 2001

Abb . 1 Dachelement DP
Maße in mm

AUSSEN

INNEN

A. -TU A

PROFIL 1

PROFIL 2

PROFIL 3

k_ 2=
PROFIL 1

k. Ja

PROFIL 2

7g.3 1 igg -g . «m PROFIL 3

Stoßausbildung siehe Abb . 2

Abb . 2 Dachelement DP - Elementstoß
Maße in mm 28

26

1000 1000
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Abb . 3 Wandelement WP
Die Profile 1- 3 können verschieden kombiniert werden (die Kombination
1/3 ist beispielhaft dargestellt)
Stoßausbildung siehe Abb . 4
Maße in mm

PROFIL 1

♦ - . - - - - • - . - «- _ _ : _ _,_ -r 1
PROFIL 3

c! | r> Innen + Außen
j” , PROFIL"l - H-

a r * Innen + Außen
PROFIL 2

**"* ~ ~ PROFIL3~ ~ j ~ ^ Innen + Außen

Abb . 4 Wandelement WP - Elementstoß
Maße in mm
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Abb . 5 Fassadenelement FP
Außenseitig wird das Profil (kombiniert mit den Profilen 1- 3 innen)
sowie das Profil 4 außenseitig (kombiniert mit den Profilen 1- 3 innen)
angeordnet (die Kombination 1/3 ist beispielhaft dargestellt)
Stoßausbildung siehe Abb . 6
Maße in mm

PROFIL 1
- - .- r" 1

* 4 S •
* • . - _ ._ 4_

• •

H_r

‘ * • • ' -
• * . *

-J I

PROFIL 3

_r 1

30 f 301 ^

rJ _

PROFIL 1

£ - 1

PROFIL 2

H- 12» | 1CTJ | 1R2 | PROFIL 3

1N0

4M PROFIL 4
‘ 44.1
1— 1

Innen + Außen

Innen + Außen

Innen + Außen

Nur Außen

Abb . 6 Fassadenelement FP - Elementstoß
Maße in mm 12.5

25 25
* - * - #

1100 1100



üamtsblatt
Nr. 29A • 19 .Juli 2001 ranna der stadt Wien Seite XXXI

Abb . 7 Dachelement
Auflagerausbildung
Zwischenauflager : Dachelement durchlaufend

Bild 1:
Stahlauflager

Bild 2:
Holzauflager

Bild 3:
Betonauflager

Zwischenauflagerbreite : b > 40 mm
1 .. . Dachelement
2 . . . Verbindungselement
3 . . . im Beton verankertes Stahlauflager mit

Hartschaumstreifen , z .B. Vierkantrohr,
HTU-Schiene oder Flachstahl 60 x 8 mm

Endauflager : Beispiel : Stahlunterkonstruktion
h— -1

Bild 4:
Traufpunkt

Bild 5:

Endauflagerbreite : a > 40 mm

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Ausbildung gilt Punkt 4 .1.
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Abb . 8 Wandelement
Auflagerausbildung
Zwischenauflager

Stahlauflager Holzauflager Betonauflager

Zwischenauflagerbreite : b > 40 mm

Endauflager : Beispiel : Stahlunterkonstruktion

Traufenbefestigung
der Wandelemente

Vorgesetztes
Wandelement
bodenseitig

Aufgesetztes
Wandelement
bodenseitig

Endauflagerbreite : a > 40 mm

1 . . . Wandelement
2 . . . Befestigungsuntergrund
3 . . . Verbindungselement

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 64
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